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 Vorbemerkungen   
 

Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes für das Haushaltsjahr 2013 
enthält die Ergebnisse der in den §§ 155 und 156 Niedersächsisches Kommu-
nalverfassungsgesetz vorgeschriebenen Prüfungen, die zur Feststellung des 
Jahresabschlusses und zur Entlastung des Oberbürgermeisters erforderlich 
sind sowie bestimmte weitere Feststellungen zur Haushalts- und Finanzwirt-
schaft der Stadt. 
 
Die gesetzlichen Grundlagen für das Prüfungswesen sind im Berichtsjahr un-
verändert geblieben. Mit Inkrafttreten des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) 
sind für die kommunale Rechnungsprüfung ab 1. November 2011 die inhaltlich 
den bisherigen Normen der NGO im Wesentlichen entsprechenden  
§§ 153 - 158 NKomVG anzuwenden. 
 
Die Reform des Gemeindehaushaltsrechts durch das Neue Kommunale Rech-
nungswesen (NKR) mit der Einführung der Doppik und der Ablösung der Kame-
ralistik erfordert in Niedersachsen spätestens seit dem 1. Januar 2012 zum 
Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss nach den Rege-
lungen des NKR aufzustellen. Die Stadt Braunschweig hatte bereits zum 
1. Januar 2008 ihr Haushalts- und Rechnungswesen entsprechend umgestellt 
und zu diesem Zeitpunkt erstmalig einen doppischen Haushalt auf der Grund-
lage der geänderten Vorschriften vorgelegt. Mit dem Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2013 wurde nunmehr der sechste Jahresabschluss auf doppi-
scher Grundlage aufgestellt. 
 
Nach den Übergangsvorschriften zur Neuordnung des Gemeindehaushalts-
rechts sind die Kommunen gehalten, spätestens zum 31. Dezember 2012 mit 
dem Jahresabschluss einen konsolidierten Gesamtabschluss zu erstellen, der 
grundsätzlich durch das RPA zu prüfen ist. Um diese Anforderung erfüllen zu 
können, wurden insbesondere seit Beginn des Jahres 2011 konzeptionelle und 
vorbereitende Arbeiten in Projekt- und Arbeitsgruppen unter Beteiligung des 
RPA durchgeführt. Die Vollständigkeit und Richtigkeit des konsolidierten Ge-
samtabschlusses 2012 wurde am 7. April 2014 durch den OBM festgestellt. 
Über das Ergebnis der Prüfung durch das RPA wird in einem gesonderten 
Schlussbericht berichtet. 
 
Die Prüfungsmethode ist gegenüber den Vorjahren im Wesentlichen unverän-
dert geblieben. Sie war in der Regel zeitnah nachfolgend, zum Teil aber auch 
begleitend. Der Schwerpunkt der Prüfungen lag bei der Beurteilung des sach-
lichen Inhalts der Verwaltungsvorgänge. 
 
Das RPA hat gemäß § 155 Abs. 3 NKomVG von der vom Gesetzgeber ge-
schaffenen Möglichkeit der stichprobenweisen Prüfung Gebrauch machen 
müssen, um den Prüfungsstoff bewältigen zu können. Diese Art der Prüfung ist 
unbedenklich, denn die Mängel, die bis zur Erteilung der Entlastung nicht be-
kannt geworden sind, werden durch die Entlastung nicht geheilt. Die umfassen-
de Prüfung einzelner Vorgänge kann ggf. nachgeholt werden. 
 
Wie in den Vorjahren hat das RPA in Arbeitsgemeinschaften und Projektgrup-
pen der Verwaltung begleitend mitgewirkt. 
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 Vorbemerkungen   
 

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des aus einer Ergebnisrechnung, einer  
Finanzrechnung, einer Bilanz sowie einem Anhang bestehenden Jahres-
abschlusses der Stadt Braunschweig für das Haushaltsjahr 2013 wurde am 
13. November 2014 - ausschließlich der Jahresabschlüsse 2013 der Sonder-
rechnungen Hochbau und Gebäudemanagement, Stadtentwässerung und Ab-
fallwirtschaft - durch den OBM gemäß § 129 NKomVG festgestellt. 
 
Die Jahresabschlüsse 2013, die gemäß § 4 der Verordnung über die selbst-
ständige Wirtschaftsführung kommunaler Einrichtungen (KomEinrVO) ge-
sonderte Teile des Jahresabschlusses der Gemeinde sind, gingen dem RPA 
wie folgt zu: 
 
- für die Sonderrechnung Stadtentwässerung am 29. Juli 2014 (siehe Tz. 7), 
- für die Sonderrechnung Abfallwirtschaft am 22. Juli 2014 (siehe Tz. 8), 
- für die Sonderrechnung des Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanage-

ment am 18. November 2014 (siehe Tz. 9). 
 
Für die Bezeichnung der Prüfungsfeststellungen wird einheitlich der Begriff 
„Bemerkung“ in den nachfolgend dargestellten Formen verwendet: 
 
Bemerkung (B/St) Festgestellter Mangel, zu dem eine Stellungnahme des 

OBM für erforderlich gehalten wird. 
 
Bemerkung (B) Sonstige Bemerkung, die auf einen Mangel hinweist  

oder den Vorschlag zur Ausräumung eines Mangels und 
seiner Ursache bzw. eine Anregung zur Verbesserung 
bestehender Verfahren zum Gegenstand hat. 

 
Wiederholte  Feststellung, dass ein bestimmter erheblicher Mangel  
Bemerkung (WB/St) bereits bei einer vorangegangenen Prüfung festgestellt 

worden ist, zu seiner Ausräumung aufgefordert wurde, 
dieser Aufforderung aber durch die Verwaltung nicht 
nachgekommen worden ist. 

 
Die Prüfungsfeststellungen, zu denen eine Stellungnahme des OBM für erfor-
derlich gehalten wird, sind stichwortartig auf der Seite 4 sowie weitere erwäh-
nenswerte Prüfungsbemerkungen auf den Seiten 5 bis 6 aufgeführt. 
 
Die Prüfungsbemerkungen aus früheren Schlussberichten sind überwiegend er-
ledigt. Soweit sie noch bestehen, wird ihre Ausräumung weiterverfolgt. 
 
Prüfungsbemerkungen, die sich bei der vorbereitenden und abschließenden 
Prüfung des Jahresabschlusses 2013 ergaben, wurden zum größten Teil noch 
von der Verwaltung im Berichtsjahr ausgeräumt. Soweit sie noch nicht erledigt 
sind, werden sie in den einzelnen Abschnitten dieses Berichts näher erläutert. 
 
Die noch nicht erledigten Prüfungsbemerkungen sind nach Ansicht des RPA 
aber nicht von solcher Bedeutung, dass sie der Entlastung des OBM entgegen-
stünden. 
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1 Prüfungsauftrag/Prüfungsunterlagen/Vorlagefristen  
 
1.1 Prüfungsauftrag 

 
Der Umfang der Rechnungsprüfung ergibt sich aus § 155 Abs. 1 NKomVG 
und § 155 Abs. 2 NKomVG i. V. m. § 4 Abs. 2 RPO, der Umfang der Jahres-
abschlussprüfung aus § 156 Abs. 1 NKomVG. 
 

 Nach § 155 Abs. 1 NKomVG umfasst die Rechnungsprüfung: 
 
1. die Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich der Jahresabschlüsse 

der kaufmännisch geführten kommunalen Einrichtungen, 
 

2. die Prüfung des konsolidierten Gesamtabschlusses, 
 

3. die laufende Prüfung der Kassenvorgänge und der Belege zur Vorberei-
tung des Jahresabschlusses, 
 

4. die dauernde Überwachung der Kassen der Stadt sowie die Vornahme 
der regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen, unbeschadet der 
Vorschriften über die Kassenaufsicht, und 
 

5. die Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung. 
 

 Darüber hinaus hat der Rat dem RPA nach § 155 Abs. 2 NKomVG i. V. m. § 4 
Abs. 2 RPO folgende weitere Aufgaben übertragen: 
 
1. die Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände; 

 
2. die Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und 

Wirtschaftlichkeit; 
 

3. die Prüfung der Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe und der kommuna-
len Stiftungen; 
 

4. die Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin oder Aktionärin 
in Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit und 
 

5. die Kassen-, Buch- und Betriebsprüfung, soweit sich die Stadt eine solche 
Prüfung bei einer Beteiligung, bei der Gewährung eines Kredits oder sonst 
vorbehalten hat; 
 

6. die Prüfung von Bauausführungen und Bauabrechnungen. 
 

 Falls bei den Prüfungen gemäß Nr. 3 bis 5 regelmäßig Prüfungen durch an-
dere Stellen (Wirtschaftsprüfer, Revisionsverbände u. a.) vorgenommen wer-
den, kann sich die Tätigkeit des RPA auf nicht bereits geprüfte Teilgebiete 
und die Auswertung der vorliegenden Prüfungsberichte beschränken. 
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1 Prüfungsauftrag/Prüfungsunterlagen/Vorlagefristen  
 
 Nach § 156 Abs. 1 NKomVG ist der Jahresabschluss dahingehend zu prüfen, 

ob 
 
1. der Haushaltsplan eingehalten worden ist, 

 
2. die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung eingehalten worden sind, 

 
3. bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den Einzahlungen und 

Auszahlungen des kommunalen Geld- und Vermögensverkehrs nach den 
bestehenden Gesetzen und Vorschriften unter Beachtung der maßgeben-
den Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfah-
ren worden ist und 
 

4. sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungs-
posten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen ent-
halten sind und der Jahresabschluss die tatsächliche Vermögens-, Er-
trags- und Finanzlage darstellt. 
 

 Das RPA hat gemäß § 155 Abs. 3 NKomVG die Prüfung nach seinem pflicht-
gemäßen Ermessen beschränkt und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunter-
lagen verzichtet. 
 

1.2 Prüfungsunterlagen 
 
Zur Prüfung standen dem RPA insbesondere folgende Unterlagen zur Verfü-
gung: 
 
– der Jahresabschluss 2013 mit den nach § 128 Abs. 2 NKomVG vorge-

schriebenen Bestandteilen und den nach § 128 Abs. 3 NKomVG dem An-
hang beizufügenden Anlagen sowie den entsprechenden nach § 178 
Abs. 3 NKomVG i. V. m. dem RdErl. d. MI v. 4. Dezember 2006 verpflich-
tend zu verwendenden Mustern, 
 

– die Haushaltssatzung 2013 mit dem Haushaltsplan nach § 112 
Abs. 1 NKomVG und den nach § 1 Abs. 2 Satz 1 GemHKVO zum Haus-
haltsplan gehörenden Anlagen; eine Nachtragshaushaltssatzung wurde 
im Berichtsjahr nicht erlassen, 
 

– die Jahresabschlüsse der Sonderrechnungen „Stadtentwässerung“, „Ab-
fallwirtschaft“ und „FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement“ für das 
Haushaltsjahr 2013, 
 

– Bücher und Belege der Stadtkasse sowie weitere nach Bedarf angefor-
derte Akten und Unterlagen. 
 

1.3 Vorlagefristen 
 
Gemäß § 129 Abs. 1 Satz 1 NKomVG ist der Jahresabschluss innerhalb von 
drei Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. 
 
Die Bilanz 2013 wurde vom OBM am 18. Juli 2014 unterschrieben und dem 
RPA am 22. Oktober 2014 vorgelegt. 
 

 Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2013 - ausschließ-
lich der Jahresabschlüsse der Sonderrechnungen „Stadtentwässerung“, „Ab-



- 13 - 
 
1 Prüfungsauftrag/Prüfungsunterlagen/Vorlagefristen  
 

fallwirtschaft“ und „FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement“ - wurde durch 
den OBM am 13. November 2014 festgestellt. Zugeleitet wurde der vollstän-
dige Jahresabschluss 2013 dem RPA am 18. November 2014. 
 
Der Jahresabschluss der Sonderrechnung „Abfallwirtschaft“ ist dem RPA am 
22. Juli 2014, der Jahresabschluss der Sonderrechnung „Stadtentwässerung“  
ist dem RPA am 29. Juli 2014 und der Jahresabschluss der Sonderrechnung 
„FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement“ ist dem RPA am 18. Novem-
ber 2014 zugegangen. 
 



- 14 - 
 
2 Jahresabschluss 2012 und Entlastung des Oberbürgermeisters  
 
 Der vom OBM gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG auf Vollständigkeit und 

Richtigkeit festgestellte Jahresabschluss 2012 einschließlich der Jahresab-
schlüsse der Sonderrechnungen „Stadtentwässerung“, „Abfallwirtschaft“ und 
„FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement“ für das Haushaltsjahr 2012 wur-
de zusammen mit dem Schlussbericht 2012 des RPA vom 17. Dezem-
ber 2013 dem Rat der Stadt vorgelegt. 
 

 Der Rat hat in seiner Sitzung am 4. Februar 2014 den Jahresabschluss 2012 
und die Entlastung des OBM beschlossen. 
 

B Die Frist nach § 129 Abs. 1 Satz 3 NKomVG, wonach der Rat über den Jah-
resabschluss und die Entlastung des OBM bis spätestens 31. Dezember des 
auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres beschließt, wurde nicht eingehalten. 
 
Die Beschlüsse über den Jahresabschluss 2012 und die Entlastung des OBM 
wurden dem Nds. Ministerium für Inneres und Sport (MI), Hannover, als 
Kommunalaufsichtsbehörde unverzüglich mit Schreiben vom 24. Fe-
bruar 2014 mitgeteilt und am 5. März 2014 in der Braunschweiger Zeitung  
öffentlich bekannt gemacht. Der Jahresabschluss 2012 wurde mit dem  
Rechenschaftsbericht 2012 und dem Schlussbericht 2012 des RPA in der Zeit 
vom 6. März 2014 bis 14. März 2014 öffentlich ausgelegt. In der Bekannt-
machung wurde auf die Auslegung hingewiesen. 
 

 



- 15 - 
 
3 Haushaltssatzung 2013   
 
 Der Rat der Stadt hat nach Vorberatungen in den Fachausschüssen am 

19. Februar 2013 gemäß §§ 112 ff. NKomVG die Haushaltssatzung 2013 be-
schlossen. Die Haushaltssatzung enthält folgende Festsetzungen1: 
 

Haushaltsplan 
Ergebnishaushalt 

Ordentlich 
 

Außerordentlich 
 

Gesamt 
Erträge 

682.354.233 EUR 
 

1.018.400 EUR 
 

683.372.633 EUR 
Aufwendungen 

682.354.233 EUR 
 

1.018.400 EUR 
 

683.372.633 EUR 
Ergebnis 

0 EUR 
 

0 EUR 
 

0 EUR 
   
Finanzhaushalt 

Lfd. 
Verwaltungs- 

tätigkeit 

 
Investitions-

tätigkeit 

 
Finanzie-

rungstätigkeit 

 
Gesamt 

Einzahlungen 
667.361.600 EUR 

 
22.101.700 EUR 

 
0 EUR 

 
689.463.300 EUR 

Auszahlungen 
623.909.377 EUR 

 
64.063.100 EUR 

 
8.181.500 EUR 

 
696.153.977 EUR 

Ergebnis 
43.452.223 EUR 

 
-41.961.400 EUR 

 
-8.181.500 EUR 

 
-6.690.677 EUR 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen 

 
0 EUR 

Verpflichtungsermächtigungen 81.983.200 EUR 
Höchstbetrag für Liquiditätskredite 0 EUR 

 
Wirtschaftsplan Sonderrechnung FB Hochbau und  

Gebäudemanagement 
Erfolgsplan 

Erträge 
 

Aufwendungen 
 

Ergebnis 
73.549.900 EUR 73.547.400 EUR 2.500 EUR 

Vermögensplan 
Einnahmen 

 
Ausgaben 

 
Ergebnis 

80.000 EUR 80.000 EUR 0 EUR 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen 

 
0 EUR 

Verpflichtungsermächtigungen 0 EUR 
Höchstbetrag für Liquiditätskredite 0 EUR 

 
Wirtschaftsplan Sonderrechnung Stadtentwässerung 

Ergebnishaushalt 
Ordentlich 

 
Außerordentlich 

 
Gesamt 

Erträge 
61.010.500 EUR 

 
0 EUR 

 
61.010.500 EUR 

Aufwendungen 
61.010.500 EUR 

 
700.000 EUR 

 
61.710.500 EUR 

Ergebnis 
0 EUR 

 
-700.000 EUR 

 
-700.000 EUR 

   

1 Die jeweils dargestellten Ergebnisse sind nicht Bestandteil der Haushaltssatzung, werden jedoch zum besseren 
Verständnis mit aufgeführt 
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Finanzhaushalt 
Lfd. 

Verwaltungs- 
tätigkeit 

 
Investitions-

tätigkeit 

 
Finanzierungs-

tätigkeit 

 
Gesamt 

Einzahlungen 
51.912.300 EUR 

 
0 EUR 

 
0 EUR 

 
51.912.300 EUR 

Auszahlungen 
54.484.100 EUR 

 
472.500 EUR 

 
0 EUR 

 
54.956.600 EUR 

Ergebnis 
-2.571.800 EUR 

 
-472.500 EUR 

 
0 EUR 

 
-3.044.300 EUR 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen 

 
0 EUR 

Verpflichtungsermächtigungen 0 EUR 
Höchstbetrag für Liquiditätskredite 0 EUR 
  

Wirtschaftsplan Sonderrechnung Abfallwirtschaft 
Ergebnishaushalt 

Ordentlich 
 

Außerordentlich 
 

Gesamt 
Erträge 

42.644.600 EUR 
 

0 EUR 
 

42.644.600 EUR 
Aufwendungen 

43.146.600 EUR 
 

0 EUR 
 

43.146.600 EUR 
Ergebnis 

-502.000 EUR 
 

0 EUR 
 

-502.000 EUR 
Finanzhaushalt 

Lfd. 
Verwaltungs- 

tätigkeit 

 
Investitions-

tätigkeit 

 
Finanzierungs-

tätigkeit 

 
Gesamt 

Einzahlungen 
41.166.000 EUR 

 
0 EUR 

 
0 EUR 

 
41.166.000 EUR 

Auszahlungen 
45.440.200 EUR 

 
331.000 EUR 

 
51.400 EUR 

 
45.822.600 EUR 

Ergebnis 
-4.274.200 EUR 

 
-331.000 EUR 

 
-51.400 EUR 

 
-4.656.600 EUR 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen 

 
0 EUR 

Verpflichtungsermächtigungen 0 EUR 
Höchstbetrag für Liquiditätskredite 0 EUR 

 
Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern 

Grundsteuer A 320 v. H. 
Grundsteuer B 450 v. H. 
Gewerbesteuer 450 v. H. 

 
 Die Haushaltssatzung beinhaltet keine genehmigungspflichtigen Teile und 

wurde mit Verfügung vom 22. April 2013 durch das Niedersächsische Ministe-
rium für Inneres und Sport (MI) ohne Einschränkungen bestätigt. Sie wurde 
am 26. April 2013 im Amtsblatt für die Stadt Braunschweig, 40. Jahrgang, 
Nr. 3, bekannt gemacht und lag mit dem Haushaltsplan in der Zeit vom 
29. April 2013 bis 8. Mai 2013  
öffentlich aus. 
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B Die Frist nach § 114 Abs. 1 Satz 2 NKomVG, wonach die vom Rat beschlos-

sene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen der Kommunalaufsichtsbehörde 
spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vorgelegt werden 
soll, wurde nicht eingehalten. 
 
Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde im Berichtsjahr nicht erlassen. 
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 Der Haushaltsplan besteht aus den in § 1 Abs. 1 GemHKVO vorgeschriebe-

nen Teilen. Dazu gehören die in § 1 Abs. 2 GemHKVO aufgeführten Anlagen. 
 

4.1 Ergebnishaushalt 
 
Nach dem Jahresabschlussergebnis 2013 betrugen in der Ergebnisrechnung 
die ordentlichen und außerordentlichen Erträge zusammen rd. 
681,9 Mio. EUR und die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen 
zusammen rd. 666,9 Mio. EUR, sodass sich ein Jahresüberschuss von rd. 
15,0 Mio. EUR ergab. Der Überschuss lag damit um rd. 2,30 Mio. EUR höher 
als der Planwert des Ergebnishaushalts mit rd. 12,7 Mio. EUR Überschuss. 
 
Zur Erhöhung des Überschusses in der Ergebnisrechnung haben insbeson-
dere Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, bei der 
Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen und bei den Soziahilfe-
erstattungen vom Land beigetragen. Positiv haben sich außerdem Minder-
aufwendungen bei Zuschüssen und sozialen Leistungen ausgewirkt. 
 
Zusammenfassend stellen sich Haushaltsplan und Jahresabschlussergebnis 
wie folgt dar: 

 
Haushalt 2013 Haus-

halts-
plan 
Mio. 
EUR 

Jahres-
abschluss-
ergebnis 
Mio. EUR 

Abwei-
chung 
Mio. 
EUR 

Abwei-
chung 

% 

Ergebnishaushalt/ 
Ergebnisrechnung 
Erträge 
Aufwendungen 
Fehlbetrag (-)/ Überschuss (+) 

 
 

683,4 
670,7 
+12,7 

 
 

681,9 
666,9 

+ 15,0 

 
 

1,5 
3,8 

+ 2,3 

 
 

0,2 
0,6 

 
 
 Angesichts der relativ geringen prozentualen Abweichungen ist die Frage, ob 

der Haushaltsplan eingehalten ist (vgl. § 156 Abs. 1 Nr. 1 NKomVG), bezogen 
auf den Gesamtergebnishaushalt im Wesentlichen zu bejahen. 

 
4.2 Finanzhaushalt 

 
In der alle Zahlungsströme abbildenden Finanzrechnung wurden Einzahlun-
gen1 von rd. 677,8 Mio. EUR und Auszahlungen2 von rd. 697,9 Mio. EUR aus-
gewiesen. Anstatt des ursprünglich prognostizierten Fehlbetrages von rd. 
6,7 Mio. EUR weist das Jahresabschlussergebnis einen Fehlbetrag von rd. 
20,1 Mio. EUR aus. 
 
Die Ergebnisverschlechterung in der Finanzrechnung um rd. 13,4 Mio. EUR ist 
insbesondere auf Mindereinzahlungen bei der Gewerbesteuer zurückzufüh-
ren. Daneben haben sich außerdem Mindereinzahlungen aus Zuwendungen 
für Investitionstätigkeit sowie bei Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Inves-
titionen negativ ausgewirkt. 
 
 

1 2 jeweils Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit, aus 
Finanzierungstätigkeit sowie haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen 
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 Die finanzwirtschaftliche Situation wird insbesondere beim Zahlungsmittel-

bestand, einer wichtigen Kennzahl des Finanzhaushalts, sichtbar. Unter Be-
rücksichtigung des Saldos der haushaltsunwirksamen Zahlungen i. H. v. rd. 
101 TEUR hat sich der Bestand vom Beginn des Berichtsjahres i. H. v. rd. 
175,6 Mio. EUR bis zum Ende des Berichtsjahrs auf rd. 155,5 Mio. EUR ver-
ringert. 
 
Zusammenfassend stellen sich Haushaltsplan und Jahresabschlussergebnis 
wie folgt dar: 

 
Haushalt 2013 Haus-

halts-
plan 
Mio. 
EUR 

Jahres-
abschluss-
ergebnis 
Mio. EUR 

Abwei-
chung 
Mio. 
EUR 

Abwei-
chung 

% 

Finanzhaushalt/ 
Finanzrechnung 
Einzahlungen 
Auszahlungen 
Fehlbetrag (-)/ Überschuss (+) 

 
 

689,5 
696,2 
- 6,7 

 
 

677,8 
697,9 
- 20,1 

 
 

11,7 
1,7 

- 13,4 

 
 

1,7 
0,2 

 
 
 Bei den Einzahlungen und Auszahlungen sind nur geringe Abweichungen zwi-

schen Haushaltsplan und Abschlussergebnis festzustellen. Im Hinblick auf 
den Gesamtfinanzhaushalt ist die Frage der Einhaltung des Haushaltsplans im 
Wesentlichen zu bejahen. 
 

4.3 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 117 
Abs. 1 NKomVG wurden i. H. v. 25,55 Mio. EUR (Vorjahr: 6,74 Mio. EUR) be-
willigt. Davon betrafen 19,56 Mio. EUR die laufende Verwaltungstätigkeit und 
5,99 Mio. EUR das Investitionsmanagement. 
 
Über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 117 Abs. 2 NKomVG  
(nur im Investitionsmanagement) wurden i. H. v. 5,50 Mio. EUR (Vorjahr: 
1,32 Mio. EUR) bewilligt. 
 
Das RPA hat im Rahmen der Prüfung stichprobenartig untersucht, ob die tat-
bestandlichen Voraussetzungen nach § 117 Abs. 1 und 2 NKomVG vorgele-
gen haben. 
 
Beanstandungen haben sich hier nicht ergeben. 
 

4.4 Haushaltsüberwachung 
 
Gemäß § 26 Abs. 3 GemHKVO wird die Inanspruchnahme der haushalts-
rechtlichen Ermächtigungen von den Organisationseinheiten im Finanzwesen-
verfahren SAP über das Haushaltsmanagement im Berichtswesen überwacht. 
Stichprobenartige Überprüfungen dieser Verfahrensweise haben keine Bean-
standungen ergeben. 
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4.5 Verpflichtungsermächtigungen 

 
Verpflichtungsermächtigungen liegen vor, wenn der Rat durch eine Veran-
schlagung im Haushaltsplan die Verwaltung ermächtigt, im Haushaltsjahr Ver-
pflichtungen einzugehen, durch die Auszahlungen für Investitionen oder für In-
vestitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren zu leisten sind. 
 
Nach § 11 GemHKVO sind die Verpflichtungsermächtigungen bei den einzel-
nen Teilhaushalten maßnahmenbezogen zu veranschlagen. Dabei ist anzu-
geben wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre ver-
teilen werden. 
 
Im Haushaltsjahr 2013 waren Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 
81 Mio. EUR veranschlagt. In Anspruch genommen wurden 16 Mio. EUR; 
nicht benötigt wurden somit 65 Mio. EUR (79,41 %). 
 
Das RPA hat in den Vorjahren regelmäßig die Verstöße gegen § 113 Abs. 1 
Nr. 3 NKomVG, wonach nur die voraussichtlich für die Erfüllung der Aufgaben 
notwendigen Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan zu veranschla-
gen sind, beanstandet. 
 

B Da im Berichtsjahr fast 80 % der veranschlagten Verpflichtungsermächti-
gungen nicht benötigt wurden, ist anzustreben künftig die Veranschla-
gung realistisch i. S. des § 113 Abs. 1 Nr. 3 NKomVG vorzunehmen. 
 

4.6 Teilhaushalte 
 
4.6.1 Produktkennzahlen 

 
 Wie in den Vorjahren sind die von den Organisationseinheiten gemäß  

§ 4 Abs. 7 GemHKVO gewählten Produktkennzahlen hinsichtlich einer Steue-
rungsmöglichkeit nur bedingt geeignet (siehe auch Tz. 4.6.2.1). Soweit für 
Produktkennzahlen Fallzahlen oder ähnliche quantitative Größen zugrunde  

B gelegt werden, die seitens der Stadt nicht oder nur bedingt beeinflussbar sind, 
sodass sich daraus auch keine Steuerungsmöglichkeiten ergeben, ist die Bil-
dung entsprechender Produktkennzahlen in den Teilhaushalten nochmals kri-
tisch zu hinterfragen. 
 

4.6.2 Teilhaushalt Fachbereich 37 Feuerwehr 
 

4.6.2.1 Kennzahlen 
 
Im Rahmen der Zielerreichung von Maßnahmen ist wie bisher festzustellen, 
dass die seitens des Fachbereichs gebildeten Kennzahlen rein statistische 
Kennzahlen sind. Die Einschätzung der Entwicklung von Leistungsmengen er-
folgt insbesondere auf Basis der Ergebnisse des Jahres 2011. Die Entwick-
lung der Fallzahlen ist jedoch nicht zu beeinflussen, weil sie von vielen Fakto-
ren (z. B. Nachfrage bzw. Verhalten von Bürgerinnen und Bürgern) abhängt. 
Eine Steuerungsmöglichkeit mittels dieser Kennzahlen besteht nicht. 
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4.6.2.2 Auflösung von Vorkostenstellen 

 
Der Teilhaushalt des FB 37 ist gemäß § 4 Abs. 1 GemHKVO aus mehreren 
Produktgruppen des Produktbereiches Sicherheit und Ordnung zu-
sammengefasst worden. Die zugeordneten Produkte werden in den Produkt-
gruppen Brandschutz (1.12.1260), Rettungsdienst (1.12.1270) und Abwehr 
Großschadenslagen/Katastrophen (1.12.1280) dargestellt. 
 
Zur Ansatzermittlung gemäß § 10 GemHKVO nutzt der FB 37 die ent-
sprechend der jährlichen Haushaltsplanaufstellungsverfügung des FB 20 ge-
gebene Möglichkeit, die Aufwendungen, die in die Ergebnisrechnung aufzu-
nehmen sind, auf Kostenstellen anzumelden. Dieses darf erfolgen, wenn eine 
konkrete Zuordnung zu einem Produkt bzw. einer Leistung nicht möglich ist. 
 

B Die Auswertung der Dokumentation des Vollzuges dieser Planung hat er-
geben, dass es im Rahmen der Verteilungen und Umlagen dieser als Gemein-
kosten erfassten Aufwendungen zu erheblichen Verschiebungen zwischen 
den vom FB Feuerwehr bewirtschafteten Produktgruppen und Produkten ge-
kommen ist. 
 
Ursächlich für diese Verschiebung erscheint nicht nur ein grundsätzliches Ab-
weichen von den Haushaltsplanansätzen, sondern vorrangig die vom FB 37 
für die Gemeinkosten angelegte Verteilungs- und Umlagestruktur. Diese 
Struktur weist in vielen Teilen wesentliche Unterschiede  zwischen den Vorga-
ben für die Erstellung des Planansatzes und denen für den unterjährig erfol-
genden Haushaltsvollzug auf. 
 
Die Haushaltsplanaufstellungsverfügung, ebenso wie die Verfügung zum 
Haushaltsvollzug des FB 20, gibt vor, dass nach Durchführung der Verteilun-
gen und Umlagen die Verantwortlichen der Organisationseinheiten das jewei-
lige Ergebnis plausibilisieren. 
 

B Der FB Feuerwehr räumt ein, dabei in der Vergangenheit bei der Planung 
nicht nach den gleichen Prinzipien vorgegangen zu sein wie bei der Erstellung 
des Jahresabschlusses. 
 
Die beanstandete Verteilungs- und Umlagestruktur wird vom Fachbereich 
Feuerwehr angepasst und angeglichen. Gleichermaßen sollte eine Über-
prüfung erfolgen, ob sich nicht einzelne Aufwendungen der Ergebnisrechnung 
Produkten oder Leistungen konkret zuordnen lassen. 

 
4.6.3 Teilhaushalt Fachbereich 61 Stadtplanung und Umweltschutz 
 
4.6.3.1 Veranschlagung von Miete und Betriebskosten 

 
B Bereits in den vergangenen Jahren wurde - wie auch in diesem Jahr - festge-

stellt, dass die Ansätze auf den Aufwandskonten 
 
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete 
445517 Erstatt. an Gebäudemanagement - Betriebskosten warm 
445518 Erstatt. an Gebäudemanagement - Betriebskosten kalt 
 
erhebliche Abweichungen zu den Ergebnissen aufweisen. Beispielhaft hierfür  
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wird auf die Produkte 1.51.5117.01 Grundl. Stadtentw./Inf. Planung/Projekt 
und 1.56.5610.05 Landschaftsschutz, -pflege, -entwicklung verwiesen. 
 
Gleichermaßen treten im Finanzhaushalt größere Abweichungen bei den  
Finanzpositionen 
 
745517 Erstatt. an Gebäudemanagement - Betriebskosten warm 
745518 Erstatt. an Gebäudemanagement - Betriebskosten kalt 
 
insbesondere auf den Finanzstellen FS 5111 Stadtplanung FB 61 und 
FS 5610 Umweltschutzmaßnahmen auf. 
  

4.6.3.2 Produkt 1.56.5610.04 - Landschaftsrahmenplanung 
 
B Bei der Planung der ordentlichen Aufwendungen wurde es versäumt, die An-

sätze für die Projekte 4E.610001 „Natura 2000“ und 4E.610006 „Ersatzmaß-
nahme Waller See“ auf dem Produkt des Ergebnishaushalts einzuplanen. Aus 
dieser Fehlveranschlagung ergibt sich im Ergebnis die Abweichung i. H. v. 
89.272,99 EUR. 

 
4.6.4 Teilhaushalt Referat 0610 Stadtbild und Denkmalpflege 
 
B Das Referat 0610 Stadtbild und Denkmalpflege wurde zum 16. Septem-

ber 2013 eingerichtet. Dazu wurden im Teilfinanzhaushalt (Finanzstelle 
F1O91) entsprechende Ansätze eingeplant. Im Teilergebnishaushalt wurden 
auf den Produkten 
 
1.52.5231.01 Denkmalschutz 
1.52.5231.02 Denkmalpflege 
1.52.5231.07 Sonderaufgaben 
 
Ansätze geplant. In der Teilergebnisrechnung ist aber kein Aufwand ausge-
wiesen, sodass hier Veranschlagung und Bebuchung nicht korrelieren. 
 

4.7 Bemerkungen zu den Personalkosten und zum Stellenplan 
 

4.7.1 Aufwendungen für aktives Personal 
 
Die Aufwendungen für aktives Personal bei der Stadt betrugen: 
 

Ergebnis 
2013 

Haushaltsansatz 
2013 

Ergebnis 
2012 

Haushaltsansatz 
2012 

 
167.262 TEUR 

 
153.232 TEUR 

 
141.841 TEUR 

 
141.359 TEUR 

 
Zur Abweichung zwischen dem Ergebnis 2013 und dem Haushaltsansatz 2013 
wird auf den Rechenschaftsbericht der Stadt verwiesen. 
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4.7.2 Grundsätzliche Bemerkungen zu den Personalkosten 

 
Für die häufigen Fälle von nicht unerheblichen Plan-/Ist-Abweichungen bei 
den Personalkosten sind wie in den Vorjahren im Wesentlichen folgende Um-
stände ursächlich: 
 
In der Ergebnisrechnung erfolgt die Verteilung der Planansätze für Personal-
kosten auf die Produkte der Organisationseinheiten anhand der in der Regel 
aus den Stellenprofilen erarbeiteten Verteilungs- und Umlageschlüssel. Eine 
der wesentlichen Positionen dieses zuvor von FB 10 gesamtstädtisch auf Kos-
tenstellen geschätzten Aufwandes sind die Rückstellungen für Pensionen und 
Beihilfen. Die haushaltsrechtlichen Vorschriften zur Planung dieser Rückstel-
lungen führen regelmäßig dazu, dass es im Bereich der Personalkosten zu 
erheblichen Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis kommt. 
 
Da die Planung des Personalaufwands auf den Kostenstellen zentral durch 
den FB 10 erfolgt, sind die Haushaltsansätze für die einzelnen Organisations-
einheiten, auf deren Produkten sich diese Planungen dann widerspiegeln, nur 
sehr eingeschränkt nachzuvollziehen. 
 
Die Zuführungen zu den Rückstellungen für „Pensionen Beamte“ betrugen: 
 

Ergebnis 
2013 

Haushaltsansatz 
2013 

Ergebnis 
2012 

Haushaltsansatz 
2012 

 
26.687 TEUR 

 
14.249 TEUR 

 
6.913  TEUR 

 
6.993 TEUR 

 
 Die Zuführungen zu den Rückstellungen für „Beihilfen“ betrugen: 

 
Ergebnis 

2013 
Haushaltsansatz 

2013 
Ergebnis 

2012 
Haushaltsansatz 

2012 
 

3.762 TEUR 
 

1.948 TEUR 
 

921 TEUR 
 

895 TEUR 
 
Zur Abweichung zwischen dem Ergebnis 2013 und dem Haushaltsan-
satz 2013 wird auf den Anhang des Jahresabschlusses 2013 verwiesen. 
 
In der Finanzrechnung kommt es auf den einzelnen Finanzstellen der Teil-
haushalte grundsätzlich zu Abweichungen bei den Personalkosten, die im 
Wesentlichen auf die zentrale Buchung der Versorgungsauszahlungen zu-
rückzuführen sind. Diese werden zwar von FB 10 auf den Finanzstellen ge-
plant, jedoch im Ergebnis in der Regel nicht auf diesen Finanzstellen, sondern 
auf einer gesonderten Verrechnungsfinanzstelle gebucht. 
 
Eine Ausnahme bilden hier lediglich die Teilhaushalte mit jeweils nur einer  
Finanzstelle. Die Auflösung der Verrechnungsfinanzstelle auf die jeweiligen 
Finanzstellen eines Teilhaushaltes ist jedoch im Finanzwesenverfahren SAP 
nicht vorgesehen bzw. würde bei manuellem Eingreifen zu einer erheblichen 
Mehrbelastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen. 
 
Das Ergebnis der Auszahlungen für Versorgung auf den einzelnen Finanzstel-
len wird somit häufig unvollständig dargestellt und lässt sich infolgedessen 
von den Organisationseinheiten nur schwer nachvollziehen. 
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4.7.3 Stellenplan 

 
Dem Haushaltsplan war gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHKVO der Stellenplan 
als Bestandteil beigefügt. 
 
Im Haushaltsjahr 2013 wurden folgende Stellenbesetzungen von der Verwal-
tung festgestellt: 
 
1. Stadt Braunschweig 

 ohne Hochbau und Gebäudemanagement, Stadtentwässerung, 
Abfallwirtschaft: 

       

  
Planstellen laut 

Stellenplan 2013 
Besetzte Stellen am 

30. Juni 2013 
Beamte 1.329,72 Vorjahr: 1.347,01 1.212,07 Vorjahr: 1.213,40 
Beschäftigte 1.838,60 Vorjahr: 1.852,25 1.685,85 Vorjahr: 1.679,28 
Gesamt: 3.168,32 Vorjahr: 3.199,26 2.897,92 Vorjahr: 2.892,68 
       
2. Hochbau und Gebäudemanagement: 
       

  
Planstellen laut 

Stellenübersicht 2013 
Besetzte Stellen am 

30. Juni 2013 
Beamte 22,50 Vorjahr: 22,75 22,50 Vorjahr: 22,00 
Beschäftigte 253,36 Vorjahr: 247,96 219,50 Vorjahr: 228,72 
Gesamt: 275,86 Vorjahr: 270,71 242,00 Vorjahr: 250,72 
       

 
3. Stadtentwässerung: 
       

  
Planstellen laut 

Stellenübersicht 2013 
Besetzte Stellen am 

30. Juni 2013 
Beamte 3,37 Vorjahr: 3,37 3,37 Vorjahr: 3,37 
Beschäftigte 3,50 Vorjahr: 3,50 3,50 Vorjahr: 3,50 
Gesamt: 6,87 Vorjahr: 6,87 6,87 Vorjahr: 6,87 
       
4. Abfallwirtschaft: 
       

  
Planstellen laut 

Stellenübersicht 2013 
Besetzte Stellen am 

30. Juni 2013 
Beamte 4,63 Vorjahr: 4,63 4,63 Vorjahr: 4,63 
Beschäftigte 2,50 Vorjahr: 2,50 2,50 Vorjahr: 2,50 
Gesamt: 7,13 Vorjahr: 7,13 7,13 Vorjahr: 7,13 

 
4.8 Anlagen zum Haushaltsplan 

 
Zum Haushaltsplan gehören die Anlagen nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 
12 GemHKVO. Diese sind u. a. insbesondere der Vorbericht nach 
§ 6 GemHKVO, eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schul-
den, der Beteiligungsbericht, die Produktgruppenübersicht sowie die zuletzt 
aufgestellten Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der städti-
schen Gesellschaften und Beteiligungen. 
 
Im Haushaltsplan 2013 waren die erforderlichen Anlagen enthalten und ent-
sprachen den gesetzlichen Vorgaben der GemHKVO. 
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5.1 Allgemeines 

 
Der organisatorische Aufbau der Stadtkasse hat sich im Berichtsjahr dahin-
gehend geändert, dass die Stellen 20.41 Debitorenbuchhaltung und 20.42 
Kreditoren- und Bankbuchhaltung, Sonderaufgaben mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2013 zur Stelle 20.41 Buchhaltung zusammengefasst wurden. 
 
Im Berichtszeitraum wurde unverändert das zum 1. Januar 2006 eingeführte 
Finanzwesenverfahren SAP zur Verarbeitung der haushalts- und kassentech-
nischen Abläufe eingesetzt. 
 
Grundlagen des Kassen- und Geldverkehrs waren - neben den Bestimmun-
gen der GemHKVO - die DA für die Stadtkasse (SDA II 20/02), für das Anord-
nungswesen (SDA II 20/01) und für Zahlstellen, Wechselgelder, Geldan-
nahmestellen, Gelderheberinnen und Gelderheber (SDA II 20/03). 
 
Die Kassensicherheit wie auch der Versicherungsschutz genügten im Be-
richtsjahr den Erfordernissen. 

 
5.2 Kassenprüfungen 

 
5.2.1 Die gemäß § 40 Abs. 7 GemHKVO vorgeschriebene Prüfung der Zahlungs-

abwicklung in der Stadtkasse wurde im Haushaltsjahr 2013 am 27. Novem-
ber 2013 durchgeführt. 
 
Dabei wurde u. a. festgestellt: 

 
• Die zur Stadtkasse gegebenen Auszahlungsanordnungen werden regel-

mäßig verzugsfrei bearbeitet. Das geschieht in der Weise, dass die Origi-
nale der Auszahlungsanordnungen gesichtet und dann zur Zahlung freige-
geben werden. Zum frühzeitigen Erkennen unerledigter oder auf dem Post-
weg verloren gegangener Kassenanordnungen wird in regelmäßigen Zeit-
abständen ein Abgleich zwischen den in das Verfahren eingegebenen und 
den bereits freigegebenen Anordnungen vorgenommen. 
 
Prüfungsbemerkungen haben sich hierzu nicht ergeben. 
 
Weitergehende Belegprüfungen werden im Rahmen der Prüfung des Jah-
resabschlusses unabhängig von der Kassenprüfung durchgeführt. 
 

• Die IT-Unterstützung in der Vollstreckungsstelle erfolgte durch das Pro-
gramm phinAVV. Das Programm befindet sich seit Anfang 2008 im Einsatz. 
 
Die Prüfung der Vollstreckungsstelle hat keine Beanstandungen ergeben. 
 

5.2.2 Das Verwahrgelass wurde im vorgeschriebenen Umfang geprüft. Es wird ein 
Wertejournal mittels einer Access Datenbank über den Bestand des Verwahr-
gelasses geführt. 
 
Beanstandungen in der Kontenführung haben sich nicht ergeben. 
 

5.2.3 Die im Sinne des § 132 NKomVG verbundenen Sonderkassen der Sonder-
rechnungen Stadtentwässerung und Abfallwirtschaft des FB 20 wurden in die 
Prüfung der Stadtkasse einbezogen. 
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Beanstandungen haben sich nicht ergeben. 
 

5.2.4 Neben den Kassenprüfungen gemäß Tz. 5.2.1 und 5.2.3 wurden 14 Zahl-
stellen geprüft; mit den Prüfungen war gleichzeitig eine Kassenbestands-
aufnahme verbunden. 
 
Beanstandungen haben sich hierbei nicht ergeben. 
 

5.2.5 Die Prüfung der Kassengeschäfte der sog. Gelderheberinnen und Gelder-
heber wurde mit Wirkung vom 1. April 1997 der Fachaufsicht der Organisa-
tionseinheiten übertragen. 
 
Das entspricht der Verfahrensweise bei den sog. Vorabauslagen und den 
Geldannahmestellen. In diesen Bereichen obliegt den jeweiligen Fachbe-
reichs- und Referatsleitungen die Überwachungs- und Prüfungspflicht. Das 
Ergebnis dieser Prüfungen ist dem RPA mitzuteilen. 
 
Das RPA überwacht die diesbezügliche Prüfungspflicht der Fachbereiche und 
Referate und behält sich vor, die Kassengeschäfte der Gelderheberinnen und 
Gelderheber stichprobenartig zu überprüfen. 
 
Die Überwachung der Prüfungspflicht und die stichprobenartigen Prüfungen 
haben zu keinen Beanstandungen geführt. 

 
5.3 Finanzverbund der Stadt Braunschweig (Cash-Pool) 

 
Mit Grundsatzbeschluss des VA vom 30. April 2002 zur Einbindung städti-
scher Gesellschaften und Beteiligungen in den Finanzverbund der Stadt 
Braunschweig (Cash-Pool) wurde die Verwaltung ermächtigt, Vereinbarungen 
zwischen städtischen Gesellschaften bzw. Beteiligungen und der Stadt Braun-
schweig über die Bereitstellung variabler Kassenkredite zur Abdeckung eines 
Liquiditätsbedarfs bzw. zur Anlage von Liquiditätsüberschüssen abzu-
schließen. 
 
In den Cash-Pool werden die Sonderrechnungen Abfallwirtschaft, Stadtent-
wässerung, die städt. Gesellschaften Städtisches Klinikum Braun-
schweig gGmbH, Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH (vor-
mals Stadtwerke Braunschweig GmbH), Braunschweig Stadtmarketing GmbH, 
Braunschweig Zukunft GmbH, Volkshochschule Braunschweig GmbH, Grund-
stücksgesellschaft Braunschweig mbH, Struktur-Förderung Braun-
schweig GmbH, Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH, Stadthalle 
Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH, Stadtbad Braunschweig Sport und 
Freizeit GmbH, Nibelungen-Wohnungsbau-GmbH Braunschweig sowie der 
Verein Unterstützungskasse der Stadtbad Braunschweig Sport und Frei-
zeit GmbH e. V. einbezogen. 
 
Die Finanzanlage-/Kreditbestände des Finanzverbundes im Konzern Stadt 
Braunschweig beliefen sich zum 31. Dezember 2013 auf rd. 259 Mio. EUR 
(Vorjahr: 287 Mio. EUR). Davon entfielen auf die oben genannten Sonder-
rechnungen, Gesellschaften und Beteiligungen rd. 103,5 Mio. EUR (Vorjahr: 
111 Mio. EUR) und auf den Haushalt der Stadt rd. 155,5 Mio. EUR (Vorjahr: 
176 Mio. EUR). 
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 Die Stadt hatte im Januar 2007 die Constructive Consulting Unternehmensbe-

ratungsgesellschaft mbH beauftragt den Cash-Pool einschließlich der Finanz-
planung unter den Gesichtspunkten Sicherheit und Wirtschaftlichkeit zu unter-
suchen. Den Empfehlungen der Beratungsgesellschaft zur Optimierung der 
Geldanlagen wurde weitgehend gefolgt. 
 

5.4 Anordnungs- und Belegwesen 
 

Dem OBM obliegt gemäß § 85 NKomVG die Ausführung des Haushaltsplans. 
Neben den zu beachtenden gesetzlichen Regelungen des NKomVG und der 
GemHKVO hat der OBM ergänzende Bestimmungen in der DA für die Stadt-
kasse (SDA II 20/02) und der DA für das Anordnungswesen (SDA II 20/01) 
festgelegt. 
 
Die Berechtigung zur Erteilung von Kassenanordnungen ergibt sich für das 
Haushaltsjahr 2013 aus der vorerwähnten Dienstanweisung für das Anord-
nungswesen. 
 
Zur generellen Verfahrensweise bei der Erteilung von Kassenanordnungen ist 
in diesem Zusammenhang anzumerken, dass alle Anordnungen von den 
Fachbereichen und Referaten online in das Finanzwesenverfahren SAP ein-
gegeben werden. Den zur Stadtkasse gegebenen Originalkassenanordnun-
gen werden die zahlungsbegründenden Unterlagen beigefügt, sofern sie nicht 
ausnahmsweise in den Organisationseinheiten aufbewahrt werden dürfen. Auf 
Basis dieser Verfahrensweise wurde die laufende Prüfung der Kassenvorgän-
ge und Belege zur Vorbereitung des Jahresabschlusses (§ 155 Abs. 1 
Nr. 3 NKomVG) sowohl im Rahmen der unvermuteten Prüfung der Stadtkasse 
(siehe Tz. 5.2.1) als auch im Rahmen der laufenden Prüfungen in den Organi-
sationseinheiten durchgeführt. 
 
Damit verbunden ist die Prüfung gemäß § 156 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG, ob die 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung eingehalten worden sind. 
 
Hierbei wird insbesondere darauf geachtet, ob 
 

 a) die Auszahlungs- und Annahme-Anordnungen von dem Anordnungsbe-
rechtigten ordnungsgemäß erteilt sind, 
 

 b) der Feststeller der sachlichen Richtigkeit von den Zahlungsvorgängen 
nicht selber betroffen war, 
 

 c) auf den Anordnungen und erforderlichenfalls deren Anlagen und Unter-
lagen von einem dafür zuständigen Beamten oder Beschäftigten die sach-
liche und rechnerische Richtigkeit durch Namensunterschrift ordnungs-
mäßig bescheinigt wurde und ob den Bescheinigungen eine entspre-
chende materielle oder rechnerische Prüfung vorangegangen ist, 
 

 d) die Kassenanordnungen in unzulässiger Weise nachträglich ergänzt oder 
geändert wurden. 

 
 Sofern sich Bemerkungen im Rahmen dieser Prüfungen ergaben, sind diese 

unter Tz. 5.2 aufgeführt. 
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6.1 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen 

Jahresabschlusses 
 
6.1.1 Gegenstand der Prüfung 

 
Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung sowie des 
Jahresabschlusses liegen in der Verantwortung des OBM der Stadt. Der Jah-
resabschluss ist unter Beachtung der Vorschriften zur Rechnungslegung nach 
der NKomVG bzw. der GemHKVO aufzustellen. 
 
Aufgabe des RPA ist es, auf der Grundlage der durchgeführten pflichtgemä-
ßen Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung abzugeben. Dazu hat das RPA für das Berichtsjahr die Buchfüh-
rung und den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 der Stadt geprüft. 
 
Im Rahmen des gesetzlichen Prüfungsauftrages wurde die Einhaltung der ge-
setzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen 
ortsrechtlichen Bestimmungen über den Jahresabschluss sowie die Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung geprüft. Dagegen war die 
Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften sowie die Aufdeckung und Auf-
klärung von Ordnungswidrigkeiten und strafrechtlicher Tatbestände, soweit sie 
nicht die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses betreffen, nicht Gegen-
stand der Prüfung des Jahresabschlusses. 
 

6.1.2 Art und Umfang der Prüfung 
 
Das RPA hat die Prüfung nach §§ 155 Abs. 1 Nr. 1 und 156 NKomVG und 
dem risikoorientierten Prüfungsansatz in Anlehnung an die Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 
 
Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die 
Buchführung und der Jahresabschluss frei von wesentlichen Fehlaussagen 
sind. 
 
Dem risikoorientierten Prüfungsansatz gemäß hat das RPA eine am Risiko 
der Stadt ausgerichtete Prüfungsplanung durchgeführt. Diese Prüfungspla-
nung wurde auf der Grundlage von Auskünften der Verwaltung und erster 
analytischer Prüfungshandlungen sowie einer grundsätzlichen Beurteilung des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems erstellt. 
 
Darauf aufbauend wurden prüffeldbezogene risikoorientierte Prüfungspro-
gramme entwickelt, die unter Einbeziehung der Beurteilung der Wirksamkeit 
des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Stadt Schwer-
punkte, Art und Umfang der Prüfungshandlungen festlegen. 
 
Die Abschlussprüfung schließt eine stichprobengestützte Prüfung der Nach-
weise für die Bilanzierung und die Angaben im Jahresabschluss ein. Sie bein-
haltet die Prüfung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliede-
rungsgrundsätze und wesentlicher Einschätzungen der Verwaltung sowie eine 
Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses. 
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 Die Prüfung umfasst aussagebezogene einzelfallorientierte Prüfungshandlun-

gen sowie Aufbau- und Funktionsprüfungen; die angewandten Verfahren zur 
Auswahl der risikoorientierten Prüfungshandlungen basieren auf einer be-
wussten Auswahl und/oder auf mathematisch-statistischen Verfahren. 
 
Art, Umfang und zeitlicher Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen wurden 
grundsätzlich unter Berücksichtigung der Risikoeinschätzung sowie der  
Wesentlichkeit bestimmt. 
 
Insbesondere wurden folgende Prüfungshandlungen durchgeführt bzw. fol-
gende Prüfungsergebnisse und Arbeiten Dritter verwendet: 
 
Das RPA hat sich davon überzeugt, dass die festgelegten Nutzungsdauern 
der Vermögensgegenstände auf der Grundlage der vom MI nach § 178 
Abs. 3 NKomVG verbindlich vorgeschriebenen Abschreibungstabelle (Anla-
ge 19 des RdErl. vom 4. Dezember 2006, Nds. MBl. Nr. 2/2007 S. 42 f.) an-
gewandt werden. Im Bereich der Straßen wurde abweichend hierzu generell 
eine Nutzungsdauer von 50 Jahren unterstellt; die Begründung zur Abwei-
chung wurde entsprechend der gesetzlichen Vorschriften im Anhang doku-
mentiert. Für nicht in der Abschreibungstabelle aufgeführte Vermögensgegen-
stände wurden Nutzungsdauern nach Erfahrungswerten zugrunde gelegt. 
 
Von der zutreffenden Bilanzierung der Forderungen und sonstigen Vermö-
gensgegenstände sowie der Verbindlichkeiten hat sich das Rechnungsprü-
fungsamt durch Einholung von Saldenbestätigungen in Stichproben über-
zeugt. Die Stichprobenauswahl erfolgte nach den Kriterien des Stichproben-
verfahrens „Monetary Unit Sampling“. Es handelt sich um ein mathematisch-
statistisches Verfahren mit wertproportionaler Auswahlwahrscheinlichkeit der 
einzelnen Stichprobenelemente. 
 
Bankbestätigungen von Kreditinstituten wurden vollständig eingeholt. 
 
Die Rückstellungen wurden insbesondere durch Befragung der Verwaltung 
auf Vollständigkeit untersucht. Die zutreffende Ermittlung der Rückstellungs-
höhe wurde durch eine stichprobenhafte Prüfung der Berechnungen und eine 
kritische Beurteilung der vorgenommenen Schätzungen geprüft. 
 
Zur Prüfung der Pensionsrückstellungen, der Rückstellungen für Altersteilzeit-
arbeit sowie der Jubiläumsrückstellungen lagen dem RPA versicherungsma-
thematische Gutachten der HEUBECK AG, Köln, vom 28. März 2014, vom 
18. Dezember 2013 bzw. 13. Januar 2014 vor. Aufgrund der Einschätzung der 
Qualifikation des Sachverständigen sowie der Beurteilung von Art und Umfang 
dessen Tätigkeit hat sich das RPA bei der Prüfung auf dessen Arbeitsergeb-
nisse gestützt. 
 
Das RPA ist der Auffassung, dass der beschriebene Prüfungsumfang eine 
geeignete Grundlage für das Prüfungsurteil bildet. 
 
Ausgangspunkt der Prüfung war der geprüfte Jahresabschluss zum 31. De-
zember 2012 der Stadt einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Anla-
gen. 
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 Das RPA hat gemäß § 156 Abs. 1 NKomVG den Jahresabschluss mit allen 

Unterlagen dahin geprüft, ob der Haushaltsplan eingehalten worden ist, ob die 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung eingehalten worden sind, ob bei 
den Erträgen und Aufwendungen sowie den Einzahlungen und Auszahlungen 
des gemeindlichen Geld- und Vermögensverkehrs nach den bestehenden 
Gesetzen und Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungs-
grundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist und ob 
sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungspos-
ten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen enthalten sind 
und der Jahresabschluss die tatsächliche Vermögens-, Ertrags-, und Finanz-
lage darstellt. Dabei hat das RPA gemäß § 155 Abs. 3 NKomVG die Prüfung 
ggf. nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränkt und auf die Vorlage 
einzelner Prüfungsunterlagen verzichtet. 
 
Erbetene Aufklärungen und Nachweise wurden durch die Verwaltung grund-
sätzlich erteilt. Der OBM hat die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresab-
schlusses der Stadt Braunschweig für das Haushaltsjahr 2013 mit Unterschrift 
vom 13. November 2014 festgestellt. Der vollständige Jahresabschluss wurde 
dem RPA am 18. November 2014 vorgelegt. 
 

6.2 Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 
 

6.2.1 Buchführung und Jahresabschluss 
 
Nach den Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des ver-
bindlichen Kontenrahmens in Niedersachsen (Stand: 8. März 2011) erstellte 
und im Berichtsjahr angewandte Kontenplan eine klare und übersichtliche 
Ordnung des Buchungsstoffes. 
 
Die Geschäftsvorfälle wurden im Wesentlichen vollständig, fortlaufend und 
zeitgerecht erfasst. Die Buchungen wurden im Wesentlichen ordnungsgemäß 
angewiesen, ausreichend erläutert und die Belege übersichtlich abgelegt. Die 
Zahlen der Vorjahresbilanz wurden richtig in das Berichtsjahr vorgetragen. Der 
Jahresabschluss wurde aus der Buchführung entwickelt und von der Stadt 
aufgestellt. 
 
Nach § 35 Abs. 1 Satz 1 GemHKVO muss die Buchführung so beschaffen 
sein, dass sie einem sachverständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit 
einen Überblick über die Finanzvorfälle der Gemeinde vermittelt. Zudem müs-
sen die Aufzeichnungen nach § 35 Abs. 2 Satz 1 GemHKVO u. a. auch nach- 

B prüfbar vorgenommen werden. Vereinzelte Finanzvorfälle waren nur mit deut-
licher zeitlicher Verzögerung nachvollziehbar und nachprüfbar. Zukünftig ist zu 
gewährleisten, dass die Aufzeichnungen der Finanzvorfälle bis zu den originä-
ren Buchungsbelegen durchgängig in angemessener Zeit nachvollziehbar und 
nachprüfbar sind und die Buchungsbelege alle zum Verständnis des Finanz-
vorfalls erforderlichen Informationen beinhalten. 
 
Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem gewährleistet im  
Wesentlichen eine vollständige, richtige und zeitnahe Erfassung, Verarbeitung 
und Aufzeichnung der Daten der Rechnungslegung. 
 
Die Bestandsnachweise für die Vermögensgegenstände, die Nettoposition, 
die Schulden, die Rückstellungen und die Rechnungsabgrenzungsposten 
wurden im Wesentlichen erbracht. 
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Bei der Prüfung wurden keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen spre-
chen, dass die von der Stadt getroffenen organisatorischen und technischen 
Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten 
Daten und IT-Systeme zu gewährleisten. Zudem wurde im Berichtsjahr von 
der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, (im Folgenden BDO) 
im Auftrag des RPA eine IT-Prüfung bei der Stadt Braunschweig durchgeführt, 
über die seitens der BDO mit Stellungnahme vom 28. August 2014 Bericht er-
stattet wurde. Demnach zeigte die nach IDW PS 330 ausgerichtete IT-
Systemprüfung insgesamt angemessene Transparenz sowie Regelungen und 
Verfahren für die Steuerung im Bereich der IT. Im Rahmen der Prüfung sei-
tens der BDO festgestellte Verbesserungsvorschläge sind dem obigen Bericht 
zu entnehmen. 
 
Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach der 
Feststellung des RPA im Wesentlichen den gesetzlichen Vorschriften, den sie 
ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen. 
Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen füh-
ren zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresab-
schluss. 
 
Die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung (s. Anlagen 1 bis 3 zu 
Tz. 6) sowie die Teilrechnungen sind den gesetzlichen Vorschriften entspre-
chend gegliedert. Die Vermögensgegenstände und die Schulden, die Rück-
stellungen sowie die Nettoposition und die Rechnungsabgrenzungsposten 
wurden grundsätzlich nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet, für er-
kennbare Risiken wurden Rückstellungen grundsätzlich in - nach vernünftiger 
Beurteilung - zur Erfüllung der Leistungsverpflichtung notwendigem Maße ge-
bildet. 
 
Der Anhang enthält grundsätzlich die gemäß § 55 GemHKVO notwendigen 
Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung, 
insbesondere die von der Stadt angewandten Bilanzierungs- und Bewer-
tungsgrundsätze, sowie im Wesentlichen die sonstigen Pflichtangaben (vgl. 
hierzu Tz. 6.2.5). 
 
Der dem Anhang beigefügte Rechenschaftsbericht entspricht nach den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen grundsätzlich den gesetzlichen Vorschrif-
ten. 
 
Die Prüfung ergab, dass der Rechenschaftsbericht mit den bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, insgesamt grundsätzlich eine 
zutreffende Darstellung der finanzwirtschaftlichen Lage der Stadt wiedergibt, 
mögliche finanzwirtschaftliche Risiken, die für die Aufgabenerfüllung von be-
sonderer Bedeutung sind, zutreffend darstellt und im Wesentlichen die weite-
ren nach § 57 GemHKVO erforderlichen Angaben und Erläuterungen enthält 
(zu weiteren Bemerkungen siehe Tz. 6.2.6.1). 
 
Dem RPA sind keine weiteren - über die im Rechenschaftsbericht dargestell-
ten Sachverhalte hinausgehende - nach dem Schluss des Haushaltsjahres 
eingetretenen Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt geworden, über 
die zu berichten wäre. 
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 Die Prüfung gemäß § 156 Abs. 1 NKomVG, ob  

 
• die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung eingehalten worden sind, 

 
• bei den Erträgen und Aufwendungen sowie den Einzahlungen und Aus-

zahlungen des gemeindlichen Geld- und Vermögensverkehrs nach den 
bestehenden Gesetzen und Vorschriften unter Beachtung der maßgeben-
den Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfah-
ren worden ist, 
 

• sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungs-
posten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen ent-
halten sind und der Jahresabschluss die tatsächliche Vermögens-, Er-
trags- und Finanzlage darstellt, 
 

 hat unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das RPA gemäß § 155 
Abs. 3 NKomVG die Prüfung ggf. nach seinem pflichtgemäßen Ermessen be-
schränkt und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichtet hat, zu 
keinen - mit Ausnahme der unter den Ziffern 6.2.2 bis 6.2.6 mit B, B/St bzw. 
WB/St versehenen Sachverhalte - wesentlichen Einwendungen geführt. 
 
Das RPA kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31. De-
zember 2013 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüf-
ten Unterlagen abgeleitet worden ist und im Wesentlichen den gesetzlichen 
Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrecht-
lichen Bestimmungen entspricht. 
 

6.2.2 Ergebnisrechnung 
 
Der Haushalt soll gemäß § 110 Abs. 4 Satz 1 NKomVG in jedem Haushalts-
jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist gemäß § 110 Abs. 4 
Satz 2 NKomVG ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Er-
träge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbe-
trag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Aufwendungen entspricht. 
 
Die Ergebnisrechnung weist für das Haushaltsjahr 2013 einen Jahresüber-
schuss i. H. v. 15.016 TEUR (Vorjahr: Jahresüberschuss i. H. v. 
63.820 TEUR) aus. 
 
Das ordentliche Ergebnis beträgt 15.101 TEUR (ordentliche Erträge i. H. v. 
674.879 TEUR abzgl. ordentliche Aufwendungen i. H. v. 659.778 TEUR). Die 
ordentlichen Erträge liegen geringfügig unter den Planansätzen des Haushalts 
2013. Der Minderertrag i. H. v. 7.475 TEUR ist zum überwiegenden Teil bei 
der Gewerbesteuer entstanden. Die ordentlichen Aufwendungen liegen rd. 
9.921 TEUR unter den Planansätzen. Die Minderaufwendungen resultieren 
zum überwiegenden Teil aus Minderaufwendungen für Transferaufwendungen 
(7.207 TEUR). 
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Das außerordentliche Ergebnis beträgt -85 TEUR (außerordentliche Erträge 
i. H. v. 7.103 TEUR abzgl. außerordentliche Aufwendungen i. H. v. 
7.188 TEUR). Die außerordentlichen Erträge weichen um 6.084 TEUR vom 
Planansatz ab. Sie ergeben sich im Wesentlichen aus der Auflösung von nicht 
mehr benötigten Rückstellungen (4.468 TEUR) sowie aus dem Abgang von 
Vermögensgegenständen (648 TEUR). Die außerordentlichen Aufwendungen 
weichen um 6.170 TEUR vom Planersatz ab und ergeben sich überwiegend 
durch im Jahr 2013 vorgenommene außerplanmäßige Abschreibungen 
(5.015 TEUR). 
 
Im Haushalt wurde der o. g. Jahresüberschuss i. H. v. 15.016 TEUR erzielt, 
der gemäß § 110 Abs. 7 Satz 2 NKomVG durch Beschluss über den Jahres-
abschluss der Überschussrücklage (§ 123 Abs. 1 NKomVG) zuzuführen ist. 
 
Die Ergebnisrechnung wurde unmittelbar aus der Buchführung abgeleitet. 
Hinsichtlich der anzuwendenden Ansatz-, Bewertungs-, Ausweis- und Gliede-
rungsvorschriften des NKomVG und der GemHKVO ergaben sich bis auf die 
folgenden Bemerkungen keine Anzeichen für wesentliche Bemerkungen. 
 
Die Ergebnisrechnung weist Auflösungserträge aus Sonderposten i. H. v. 
14.801 TEUR aus, die um 2.255 TEUR von der Darstellung der Bilanz und 
GuV in SAP abweichen. Ebenso werden öffentlich-rechtliche Entgelte i. H. v. 
32.261 TEUR, die um -2.086 TEUR und sonstige ordentliche Erträge i. H. v. 
18.490 TEUR, die um -169 TEUR abweichen, ausgewiesen. Die Abweichun-
gen ergeben sich aus der unterschiedlichen Zuordnung der Konten 337120, 
337125, 357110 und 357120 in der Ergebnisrechnung sowie in der Darstel-
lung von Bilanz und GuV im Finanzwesenverfahren SAP und gleichen sich in 
der Summe aus. 
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  Anlage 1 

 
 

 
 

  
  

Jahresabschluss 2013
Stadt Braunschweig Gesamt-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-/Ist-Vergleich

Ergebnis
2012

Ergebnis
2013

Ansätze
2013

mehr (+) /
 weniger (-)

bisher nicht bewilligte 
üpl./apl. Aufwendungen

1) (Sp. 3 - Sp. 4) (aus Sp. 5)
- Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro -

2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben 365.039.428,01 341.112.128,66 354.220.000,00 -13.107.871,34 -     
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 112.007.713,55 120.002.108,97 118.722.900,00 1.279.208,97 -     
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 14.550.878,45 14.801.257,90 14.912.924,00 -111.666,10 -     
4 Sonstige Transfererträge 10.028.310,03 9.420.976,47 8.936.900,00 484.076,47 -     
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte 29.363.980,91 32.260.672,75 30.671.700,00 1.588.972,75 -     
6 Privatrechtliche Entgelte 9.607.898,34 9.953.812,48 8.672.500,00 1.281.312,48 -     
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 113.514.421,07 122.395.677,08 120.015.800,00 2.379.877,08 -     
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 17.673.613,89 4.777.879,22 4.294.400,00 483.479,22 -     
9 Aktivierte Eigenleistungen 2.234.225,13 1.663.838,76 1.544.408,86 119.429,90 -     

10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -     
11 Sonstige ordentliche Erträge 21.295.894,60 18.490.158,57 20.362.700,00 -1.872.541,43 -     
12 Summe ordentliche Erträge 695.316.363,98 674.878.510,86 682.354.232,86 -7.475.722,00 -     

13 Aufwendungen für aktives Personal 141.841.100,93 167.261.997,90 153.232.433,00 14.029.564,90 0,00
14 Aufwendungen für Versorgung 16.275.396,13 17.170.416,23 16.139.263,00 1.031.153,23 0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.382.071,59 44.366.879,15 47.657.300,00 -3.290.420,85 0,00
16 Abschreibungen 27.756.889,92 31.074.557,74 36.119.076,05 -5.044.518,31 -     
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7.356.350,87 5.343.942,38 8.101.700,00 -2.757.757,62 0,00
18 Transferaufwendungen 220.468.739,41 221.795.432,60 229.002.600,00 -7.207.167,40 0,00
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen 173.910.353,67 172.764.612,01 179.446.766,00 -6.682.153,99 0,00
20 Summe ordentliche Aufwendungen 636.990.902,52 659.777.838,01 669.699.138,05 -9.921.300,04 0,00

Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
22 Außerordentliche Erträge 7.528.427,67 7.102.604,33 1.018.400,00 6.084.204,33 -     
23 Außerordentliche Aufwendungen 2.033.943,56 7.187.419,35 1.017.500,00 6.169.919,35 0,00
24 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23) 5.494.484,11 -84.815,02 900,00 -85.715,02 -     

1) 

21

Erträge und Aufwendungen

1

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen

58.325.461,46 15.100.672,85 12.655.094,81 2.445.578,04 -     

Zusätzlich zum Ansatz wurde für 2013 ein Haushaltsresteabbau in Höhe von 8.790.000,00 EUR geplant; damit ergibt sich ein Jahresüberschuss nach 
Haushaltsresteabbau in Höhe von 3.865.994,81 EUR.

Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) 63.819.945,57 15.015.857,83 12.655.994,81 2.359.863,02 -     
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
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6.2.3 Finanzrechnung 

 
Gemäß § 110 Abs. 4 Satz 3 NKomVG sind die Liquidität der Kommune sowie 
die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
sicherzustellen. 
 
Die Finanzrechnung weist für das Haushaltsjahr 2013 einen Endbestand an 
Zahlungsmitteln i. H. v. 155.533 TEUR (Vorjahr: 175.639 TEUR) aus. Der  
Finanzmittelbestand hat sich um 20.106 TEUR verringert (Vorjahr: um 
39.646 TEUR erhöht). 
 
Diese Zahlungsmittelbestandsveränderung resultiert ausweislich aus dem 
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 46.403 TEUR (Vorjahr: 
86.074 TEUR), dem Saldo aus der Investitionstätigkeit i. H. v. -58.346 TEUR 
(Vorjahr: -42.822 TEUR), dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v. 
-8.262 TEUR (Vorjahr: -8.280 TEUR) und dem Saldo aus haushaltsunwirk-
samen Vorgängen i. H. v. 101 TEUR (Vorjahr: 4.674 TEUR). 
 
Auf der Aktivseite der Bilanz werden liquide Mittel i. H. v. 259.123 TEUR (Vor-
jahr: 286.596 TEUR) ausgewiesen. Davon entfallen auf die Stadt 
155.533 TEUR (Vorjahr: 175.639 TEUR), auf den Cash-Pool des Konzern-
verbunds „Stadt Braunschweig“ ein Saldo i. H. v. 103.454 TEUR (Vorjahr: 
110.824 TEUR) und auf bestimmte Aufgaben, für die die Stadt die finanzielle 
Abwicklung übernommen hat, i. H. v. 135 TEUR (Vorjahr: 133 TEUR). Dazu 
werden auf der Aktivseite der Bilanz Cash-Pool-Forderungen i. H. v. 
18.901 TEUR (Vorjahr: 10.283 TEUR) und auf der Passivseite der Bilanz 
Cash-Pool-Verbindlichkeiten i. H. v. 122.614 TEUR (Vorjahr: 121.107 TEUR) 
sowie Verbindlichkeiten für bestimmte Aufgaben, für die die Stadt die finanzi-
elle Abwicklung übernommen hat, i. H. v. 135 TEUR (Vorjahr: 133 TEUR) 
ausgewiesen. 
 
Die Finanzrechnung wurde unmittelbar aus der Buchführung abgeleitet. Hin-
sichtlich der anzuwendenden Ansatz-, Bewertungs-, Ausweis- und Gliede-
rungsvorschriften des NKomVG und der GemHKVO haben sich im Rahmen 
der Prüfung bis auf folgende Einwendungen keine Anhaltspunkte für wesent-
liche Bemerkungen ergeben. 
 
Wie in den Vorjahren bestehen z. T. immer noch Probleme bei den haushalts-
unwirksamen Ein- und Auszahlungen, bestimmte ausgewiesene Zahlungsmit-
telflüsse auf den Finanzmittelkonten automatisiert entsprechenden Finanz-
rechnungskonten zuzuordnen. Die betroffenen Sachverhalte, die für 2013 un-
geklärte Ein- und Auszahlungen i. H. v. 15 TEUR (Vorjahr: 95 TEUR) umfas-
sen, sind seitens der Verwaltung bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 
nicht geklärt worden. 
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  Anlage 2 

 

 
 

Jahresabschluss 2013
Stadt Braunschweig Gesamt-Finanzrechnung einschließlich Plan-/Ist-Vergleich

Ergebnis
2012

Ergebnis
2013

Ansätze
2013

1)

mehr (+) /
 weniger (-)

bisher nicht 
bewilligte üpl./apl. 

Auszahlungen
(Sp. 3 - Sp. 4) (aus Sp. 5)

- Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro -
2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben 366.387.882,38 336.934.354,60 354.220.000,00 -17.285.645,40 -     
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 111.844.583,85 120.085.810,50 118.722.900,00 1.362.910,50 -     
3 Sonstige Transfereinzahlungen 9.304.346,62 8.697.391,39 8.936.900,00 -239.508,61 -     
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte 29.398.043,32 31.966.428,58 30.671.700,00 1.294.728,58 -     
5 Privatrechtliche Entgelte 10.302.652,87 10.147.968,22 8.776.700,00 1.371.268,22 -     
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 115.833.872,02 124.681.587,49 120.015.800,00 4.665.787,49 -     
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 18.516.592,56 4.770.131,35 4.294.400,00 475.731,35 -     
8 Einz. aus Veräuß. geringwert. Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 -     
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 19.232.196,11 21.132.739,88 21.723.200,00 -590.460,12 -     

10 Summe der Einzahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit 680.820.169,73 658.416.412,01 667.361.600,00 -8.945.187,99 -     

11 Auszahlungen für aktives Personal 135.155.126,30 142.579.284,62 142.151.448,00 427.836,62 0,00
12 Auszahlungen für Versorgung 17.458.242,71 17.730.382,88 16.139.263,00 1.591.119,88 0,00

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für 
geringwertige Vermögensgegenstände

40.000.196,24 44.212.773,29 47.653.300,00 -3.440.526,71 0,00

14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 9.551.776,62 6.592.714,77 8.101.700,00 -1.508.985,23 0,00
15 Transferauszahlungen 219.724.437,55 224.157.575,62 229.002.600,00 -4.845.024,38 0,00
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 172.856.951,93 176.741.140,39 180.861.066,00 -4.119.925,61 0,00

17 Summe der Auszahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit 594.746.731,35 612.013.871,57 623.909.377,00 -11.895.505,43 0,00

18 Saldo aus lfd. Verwaltungstät. (Zeile 10 - Zeile 17) 86.073.438,38 46.402.540,44 43.452.223,00 2.950.317,44 -     

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 4.792.818,35 7.650.534,42 10.426.100,00 -2.775.565,58 -     
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 6.090.585,45 3.777.167,35 9.895.000,00 -6.117.832,65 -     
21 Veräußerung von Sachvermögen 5.086.637,59 4.671.810,05 1.130.500,00 3.541.310,05 -     
22 Finanzvermögensanlagen 494.023,35 82.000,00 300.000,00 -218.000,00 -     
23 Sonstige Investitionstätigkeit 840.557,66 451.319,80 350.100,00 101.219,80 -     

24 Summe der Einzahlungen aus  Investitionstätigkeit 17.304.622,40 16.632.831,62 22.101.700,00 -5.468.868,38 -     

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.960.472,97 1.778.948,85 2.673.900,00 -894.951,15 0,00
26 Baumaßnahmen 42.205.174,21 51.185.905,43 45.368.900,00 5.817.005,43 0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 6.604.006,42 8.548.070,86 5.801.700,00 2.746.370,86 0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 4.412.313,59 4.254.321,60 4.131.000,00 123.321,60 0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen 4.944.504,83 9.211.829,93 6.087.600,00 3.124.229,93 0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 Summe der Auszahlungen aus  Investitionstätigkeit 60.126.472,02 74.979.076,67 64.063.100,00 10.915.976,67 0,00

32 Saldo aus Investitionstätigkeit -42.821.849,62 -58.346.245,05 -41.961.400,00 -16.384.845,05 -     

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 18 + 32) 43.251.588,76 -11.943.704,61 1.490.823,00 -13.434.527,61 -     

34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

0,00 0,00 0,00 0,00 -     

35 Auszahlungen aus Finanzierungstät.; Tilgung von Krediten 
und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstät.

8.279.840,94 8.262.380,45 8.181.500,00 80.880,45 0,00

Saldo aus Finanzierungstätigkeit
(Saldo Zeilen 34 und 35)

37 Finanzmittelbestand (Saldo Zeilen 33 und 36) 34.971.747,82 -20.206.085,06 -6.690.677,00 -13.515.408,06 -     

Haushaltsunwirksame Ein- u. Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)
38 Haushaltsunwirksame Einzahlungen 45.004,13 2.772.546,52 0,00 2.772.546,52 -     
39 Haushaltsunwirksame Auszahlungen -4.629.048,31 2.671.664,10 0,00 2.671.664,10 -     

Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 
(Saldo Zeilen 38 und 39)

41 Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Jahres 135.992.730,12 175.638.530,38 175.638.530,38

Zahlungsmittelbestand am Ende des Jahres 
(Summe Zeilen 37, 40 und 41)

1) 

Zahlungsmittelbestand (Liquide Mittel)

42 175.638.530,38 155.533.327,74 168.947.853,38

100.882,42 0,00

-8.181.500,00

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Zusätzlich zum Ansatz wurde für 2013 ein Haushaltsresteabbau in Höhe von 29.495.000,00 EUR geplant; damit ergibt sich ein 
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende von 2013 in Höhe von 139.452.853,38 EUR.

Einzahlungen und Auszahlungen

1

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

36 -8.279.840,94 -8.262.380,45 -80.880,45 -     

40 4.674.052,44
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6.2.4 Bilanz 

 
Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden vgl. die An-
gaben und Erläuterungen im Anhang. 
 

6.2.4.1 Immaterielles Vermögen 
 
Das immaterielle Vermögen setzt sich wie folgt zusammen: 
 

31. Dezember 2012 31. Dezember 2013
TEUR TEUR

Lizenzen 1.111 852
Ähnliche Rechte 201 143
Geleistete Investitionszuweisungen 
und -zuschüsse

24.872 41.798

Sonstiges immaterielles Vermögen 0 0

Summe Immaterielles Vermögen 26.184 42.793  
 
Das immaterielle Vermögen beträgt 42.793 TEUR (Vorjahr: 26.184 TEUR) 
und setzt sich insbesondere aus Lizenzen i. H. v. 852 TEUR (Vorjahr: 
1.111 TEUR) und geleisteten Investitionszuweisungen und -zuschüssen 
i. H. v. 41.798 TEUR (Vorjahr: 24.872 TEUR) zusammen. Die Lizenzen wur-
den zum Anschaffungswert bewertet. Die ähnlichen Rechte i. H. v. 143 TEUR 
(Vorjahr: 201 TEUR) beinhalten im Wesentlichen Wege-, Vorkaufs- und Kin-
derermäßigungsrechte. Die geleisteten Investitionszuweisungen und -zu-
schüsse werden gemäß § 42 Abs. 4 GemHKVO seit dem 1. Januar 2008 akti-
viert. 
 
Wesentliche Zugänge waren die Krankenhausumlage 2013 i. H. v. 
3.260 TEUR, ein Zuschuss an die Braunschweiger Verkehrs-AG i. H. v. 
3.230 TEUR sowie ein Investitionszuschuss für die Flughafenerweiterung 
i. H. v. 2.096 TEUR. 
 
Es haben sich im Rahmen der Prüfung keine Anhaltspunkte für wesentliche 
Bemerkungen ergeben. 
 

6.2.4.2 Sachvermögen 
 
Das Sachvermögen setzt sich wie folgt zusammen: 
 

31. Dezember 2012 31. Dezember 2013
TEUR TEUR

Unbebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte an 
unbebauten Grundstücken

233.870 233.328

Bebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte an 
bebauten Grundstücken

487.198 538.716

Infrastrukturvermögen 370.068 384.012
Bauten auf fremden Grundstücken 11.857 4.969
Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler 665 685
Maschinen und technische Anlagen, 
Fahrzeuge

13.712 13.656

Betriebs- und Geschäftsausstattung, 
Pflanzen und Tiere

29.298 31.584

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im 
Bau

70.426 63.793

Summe Sachvermögen 1.217.094 1.270.743  
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Das Sachvermögen beträgt 1.270.743 TEUR (Vorjahr: 1.217.094 TEUR) und 
stellt mit 70,00 % die größte Position auf der Aktivseite der Bilanz dar. Es setzt 
sich insbesondere aus unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten an unbebauten Grundstücken (233.328 TEUR), bebauten Grund-
stücken und grundstücksgleichen Rechten an bebauten Grundstücken 
(538.716 TEUR) und Infrastrukturvermögen (384.012 TEUR) zusammen.  
Diese wesentlichen Vermögenswerte des Sachvermögens werden im Folgen-
den dargestellt: 
 
Die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte an unbebauten 
Grundstücken setzen sich aus Grünflächen (200.054 TEUR), Ackerland 
(23.414 TEUR), Wald und Forsten (2.977 TEUR) und sonstigen unbebauten 
Grundstücken (6.882 TEUR) zusammen und betragen 233.328 TEUR. 
 
Die bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte an bebauten 
Grundstücken betragen 538.716 TEUR und sind in Grundstücke mit Wohn-
bauten (14.295 TEUR), mit sozialen Einrichtungen (59.047 TEUR), mit Schu-
len (228.841 TEUR), mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen (123.244 TEUR) 
sowie mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden 
(113.290 TEUR) gegliedert. 
 
Das Infrastrukturvermögen (384.012 TEUR) beinhaltet Grund und Boden des 
Infrastrukturvermögens (125.471 TEUR), Brücken und Tunnel (33.351 TEUR), 
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (10 TEUR), Straßen,  
Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen (191.391 TEUR), Festwerte für 
Bäume sowie Beleuchtungsanlagen und Parkscheinautomaten 
(27.603 TEUR), Strom-, Gas- und Wasserleitungen (122 TEUR), wasser-
bauliche Anlagen (889 TEUR), Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen 
(5.172 TEUR) und sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (3 TEUR). 
 
Die Zugänge betrafen insbesondere die Anlagen im Bau i. H. v. 33.388 TEUR, 
das Infrastrukturvermögen (u. a. Bau oder Erneuerung von Straßen, Wegen, 
Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen sowie Brücken und Tunnel) i. H. v. 
7.788 TEUR, bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an be-
bauten Grundstücken i. H. v. 44.311 TEUR, Maschinen, technische Anlagen 
und Fahrzeuge i. H. v. 2.406 TEUR sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung 
i. H. v. 5.016 TEUR. 
 
Abgänge gab es insbesondere bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung 
i. H. v. 3.614 TEUR, bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten an bebauten Grundstücken i. H. v. 3.433 TEUR, beim Infrastruktur-
vermögen i. H. v. 1.515 TEUR sowie bei Maschinen, technischen Anlagen und 
Fahrzeugen i. H. v. 1.187 TEUR. 
 
Weitere Veränderungen ergeben sich vor allem aus der Aktivierung von An-
lagen im Bau i. H. v. 40.021 TEUR zu Gunsten der bebauten Grundstücke und 
grundstücksgleichen Rechte an bebauten Grundstücken i. H. v. 22.777 TEUR, 
zugunsten des Infrastrukturvermögens i. H. v. 15.505 TEUR und zugunsten 
unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte an unbebauten 
Grundstücken i. H. v. 295 TEUR.  
 
Bis auf die folgenden Bemerkungen haben sich im Rahmen der Prüfung keine 
weiteren Anhaltspunkte für wesentliche Bemerkungen ergeben: 
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 Gemäß § 46 Abs. 1 S. 2 GemHKVO ist bei Festwerten in der Regel innerhalb 

von fünf Jahren eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen. Die Ver-
waltung wurde schriftlich um die Überprüfung der Festwerte zum Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2012 gebeten. Im Ergebnis ist die Überprüfung 
bisher bei den Festwerten „Außenanlagen Bäume“ und bei den Festwerten 
„Wald Forst - Stadtwald“, „Beleuchtungsanlagen/Parkschein“, „BuG Schulaus-
stattung“, „BuG - Kitas und Jugendfreizeiteinrichtungen“ sowie „sonstige BuG 
Bibliotheken“ nicht erfolgt, obwohl seit der letzten Inventur über fünf Jahre 

WB/St vergangen sind. Weiterhin plant die Verwaltung, fünf Festwerte erst in 2014 
bzw. den darauf folgenden Jahren zu überprüfen. Dadurch wird die o. g. Frist 
teilweise deutlich überschritten. Der Verwaltung wird empfohlen, die Be-
standsaufnahmen zu beschleunigen und ggf. alternative Vorgehensweisen zu 
prüfen. 
 
Analog zu den Vorjahren sind einige Anlagen im Bau trotz teilweise schon vor 
längerer Zeit erfolgter Inbetriebnahme nicht in die jeweiligen Bilanzpositionen 
umgebucht worden. Der verantwortlichen Anlagenbuchhaltung fehlen in die-
sen Fällen entsprechende Informationen der ausführenden Teilhaushalte, um 
eine detaillierte Zuordnung der Anlagen zu den Bilanzpositionen vornehmen 
zu können. Infolge dessen wurden im Berichtsjahr die entsprechenden  

B Anlagen nicht planmäßig abgeschrieben und die zugehörigen Sonderposten 
nicht planmäßig in Übereinstimmung aufgelöst. Die Folge ist ein betragsmäßig 
zu hoher Bilanzausweis. 
 

6.2.4.3 Finanzvermögen 
 
Das Finanzvermögen setzt sich wie folgt zusammen: 
 

31. Dezember 2012
TEUR

31. Dezember 2013
TEUR

Anteile an verbundenen Unternehmen 131.396 131.526
Beteiligungen 5 5
Sondervermögen mit Sonderrechnung 26.795 30.844
Ausleihungen 14.910 14.457
Wertpapiere 29 29
Öffentlich-rechtliche Forderungen 11.276 7.867
Forderungen aus Transferleistungen 6.201 6.917
Privatrechtliche Forderungen 23.642 30.197
Sonstige Vermögensgegenstände 15.845 453
Summe Finanzvermögen 230.099 222.295
 
Die Anteile an verbundenen Unternehmen betreffen im Wesentlichen die Be-
teiligungen an der Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH i. H. v. 
84.033 TEUR (Vorjahr: 84.033 TEUR), der Stadt Braunschweig Beteiligungs-
Gesellschaft mbH i. H. v. 36.737 TEUR (Vorjahr: 36.737 TEUR) sowie der  
Nibelungen-Wohnbau-GmbH i. H. v. 7.440 TEUR (Vorjahr: 7.440 TEUR). Bei 
den Zugängen handelt sich um eine Bareinlage in die Kapitalrücklagen der 
Volkshochschule Braunschweig GmbH. 
 
Das Sondervermögen mit Sonderrechnung beinhaltet insbesondere den  
Pensionsfonds der Stadt Braunschweig i. H. v. 24.604 TEUR (Vorjahr: 
21.156 TEUR). 
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Die Ausleihungen setzen sich aus Ausleihungen an verbundene Unternehmen 
und an Sonderrechnungen i. H. v. 1.145 TEUR (Vorjahr: 1.276 TEUR) sowie 
sonstigen Ausleihungen i. H. v. 13.312 TEUR (Vorjahr: 13.634 TEUR) zu-
sammen. Bei den Abgängen des Berichtsjahres handelt es sich um im  
Wesentlichen um Tilgungen sowie Sondertilgungen und Ablösungen. 
 
Die öffentlich-rechtlichen Forderungen i. H. v. 23.010 TEUR (Vorjahr: 
23.165 TEUR) beinhalten insbesondere Steuerforderungen i. H. v. 
13.787 TEUR (Vorjahr: 13.181 TEUR) sowie sonstige öffentlich-rechtliche 
Forderungen i. H. v. 5.052 TEUR (Vorjahr: 5.878 TEUR). Die Forderungen 
sind i. H. v. 12.536 TEUR (Vorjahr: 9.723 TEUR) einzelwertberichtigt sowie 
i. H. v. 2.607 TEUR (Vorjahr: 2.166 TEUR) pauschalwertberichtigt. Die Ein-
zelwertberichtigungen betreffen insbesondere Gewerbesteuer- und Zinsforde-
rungen aus Veranlagungen. 
 
Die Forderungen aus Transferleistungen i. H. v. insgesamt 8.159 TEUR (Vor-
jahr: 7.591 TEUR) wurden um 1.243 TEUR (Vorjahr: 1.390 TEUR) pauschal-
wertberichtigt. 
 

B Die Forderungen aus Transferleistungen werden durch eine fehlerhafte Datei-
übertragung durch das IT-Programm OK-Jug in das Finanzwesenverfah-
ren SAP i. H. v. rd. 260 TEUR zu hoch ausgewiesen. 
 
Die privatrechtlichen Forderungen i. H. v. 32.805 TEUR (Vorjahr: 
25.808 TEUR) beinhalten insbesondere privatrechtliche Forderungen aus 
Dienstleistungen i. H. v. 13.125 TEUR sowie Forderungen gegenüber dem 
Cash-Pool i. H. v. 18.901 TEUR und wurden um 2.607 TEUR (Vorjahr: 
2.166 TEUR) pauschalwertberichtigt. Der betragsmäßige Anstieg der privat-
rechtlichen Forderungen beruht auf Forderungen gegenüber dem Cash-Pool. 
 
Die sonstigen Vermögensgegenstände i. H. v. 453 TEUR (Vorjahr: 
15.885 TEUR) bestehen insbesondere aus Zinsabgrenzungen im Finanzver-
bund der Stadt Braunschweig (Cash-Pool) i. H. v. 443 TEUR (Vorjahr: 
889 TEUR). 
 
Bei dem Sachkonto für die Debitorischen Kreditoren erfolgte im Jahre 2013 
eine Umstellung im SAP-System, die dazu führte, dass zum Jahresabschluss 
2013 die durchzuführenden Buchungen als aktive Rechnungsabgrenzung 
dargestellt werden konnten. 
 
Bis auf die folgenden Bemerkungen haben sich im Rahmen der Prüfung keine 
weiteren Anhaltspunkte für wesentliche Bemerkungen ergeben: 
 
Privatrechtliche Forderungen („Mündelgelder“) der Stelle 51.23 werden - auf-
grund fehlender Werthaltigkeit - i. H. v. rd. 2,8 Mio. EUR (Vorjahr rd. 
3,2 Mio. EUR) nicht bilanziert (siehe auch Tz. 6.2.4.7). Die Verwaltung über-
wacht diese Forderungen regelmäßig. 
 
In den Saldenbestätigungen der verbundenen Unternehmen kam es trotz im 
Vorfeld erfolgter Absprachen erneut durch unterschiedliche Buchungszeit- 

B punkte zu teilweisen Abweichungen bei den öffentlich-rechtlichen und privat-
rechtlichen Forderungen. 
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 Im Berichtsjahr wird der Beteiligungsbuchwert der Versorgungsrücklage bei 

der Niedersächsischen Versorgungskasse, der unter dem Sondervermögen 
mit Sonderrechnung ausgewiesen wird, um 13 TEUR zu hoch ausgewiesen. 
Nach den erteilten Auskünften wurde in 2014 bereits eine entsprechende Kor-
rektur veranlasst. 

 
6.2.4.4 Liquide Mittel 

 
Die liquiden Mittel betragen inklusive der Mittel des Cash-Pools 
259.123 TEUR (Vorjahr: 286.596 TEUR) und sind im Wesentlichen auf Fest-
geld- und Tagesgeldkonten i. H. v. 177.184 TEUR (Vorjahr: 277.355 TEUR) 
sowie auf Kontokorrentkonten i. H. v. 81.841 TEUR (Vorjahr: 9.133 TEUR) 
angelegt. Der Bargeldbestand beträgt 98 TEUR (Vorjahr: 108 TEUR). Ohne 
die Finanzmittel des Cash-Pools betragen die liquiden Mittel 155.533 TEUR 
(Vorjahr: 175.639 TEUR) und entsprechen dem Endbestand an Zahlungsmit-
teln in der Finanzrechnung (siehe Tz. 6.2.3). 
 
Bis auf die folgenden Bemerkungen haben sich im Rahmen der Prüfung keine 
weiteren Anhaltspunkte für wesentliche Bemerkungen ergeben: 
 
Es gibt wie im Vorjahr eine bisher ungeklärte betragsmäßige Abstimmdifferenz 
zwischen der Liquidität auf den Bilanzkonten und dem Zahlungsmittelbestand 
in der Finanzrechnung i. H. v. 15 TEUR (Vorjahr: 95 TEUR). 
 
Die Commerzbank weist auf dem Kontokorrent-Konto 517140000 einen gerin-
gen Haben-Saldo aus, der nicht bilanziert wurde. 
 

6.2.4.5 Aktive Rechnungsabgrenzung 
 
Auf der Aktivseite der Bilanz sind als Rechnungsabgrenzungsposten Ausga-
ben vor dem Abschlusstag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine be-
stimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Abgegrenzt wurden im Berichtsjahr 
Ausgaben i. H. v. 20.202 TEUR (Vorjahr: 4.572 TEUR). Davon entfallen auf 
Beamten- und Versorgungsbezüge 3.496 TEUR(Vorjahr 4.566 TEUR), auf  
aktive Rechnungsabgrenzungsposten 8 TEUR (Vorjahr 6 TEUR) sowie auf 
sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten 16.698 TEUR (Vorjahr: 
0 Euro). 
 
Die Differenz zum Vorjahr bei der Position der sonstigen aktiven Rechnungs-
abgrenzungsposten resultiert aus einer Umstellung des Ausweises im  
Finanzwesenverfahren SAP. Zum Ende des Jahres 2012 wurden die Zahlläu-
fe für Kreditorenrechnungen, die Aufwand für 2013 darstellten, im Jahresab-
schluss 2012 nicht als aktive Rechnungsabgrenzungsposten, sondern als  
debitorische Kreditoren ausgewiesen. Diese Verfahrensweise wurde für 2013 
korrigiert. Ab dem Jahresabschluss 2013 werden diese entsprechenden debi-
torischen Kreditoren als aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. 
 
Es haben sich im Rahmen der Prüfung keine Anhaltspunkte für wesentliche 
Bemerkungen ergeben. 
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6.2.4.6 Nettoposition 
 

Die Nettoposition setzt sich wie folgt zusammen: 
 

31. Dezember 2012 31. Dezember 2013
TEUR TEUR

Basis-Reinvermögen 490.892 490.892
Rücklagen 148.962 212.782
Jahresergebnis 63.820 15.016
Sonderposten 339.339 335.669
Summe Nettoposition 1.043.013 1.054.390  

 
Das Basis-Reinvermögen beträgt unverändert 490.892 TEUR. 
 
Die Rücklagen gliedern sich in einen Überschuss des ordentlichen Ergebnis-
ses i. H. v. 139.282 TEUR (Vorjahr: 80.957 TEUR) und einen Überschuss des 
außerordentlichen Ergebnisses i. H. v. 73.500 TEUR (Vorjahr: 68.005 TEUR). 
Die Rücklagen resultieren aus in den Vorjahren erwirtschafteten Ergebnissen. 
Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2013 weist der Jahresabschluss ein 
Jahresergebnis i. H. v. 15.016 TEUR (Vorjahr: 63.820 TEUR) aus. 
 
Die Sonderposten beinhalten Investitionszuweisungen und -zuschüsse i. H. v. 
245.031 TEUR (Vorjahr: 250.278 TEUR), Beiträge und ähnliche Entgelte 
i. H. v. 83.057 TEUR (Vorjahr: 81.512 TEUR) und sonstige Sonderposten 
i. H. v. 7.611 TEUR (Vorjahr: 7.549 TEUR). 
 
Bis auf die folgenden Bemerkungen haben sich im Rahmen der Prüfung keine 
weiteren Anhaltspunkte für wesentliche Bemerkungen ergeben: 
 
Das Parkdeck der Stadthalle wurde im Rahmen der ursprünglichen Inventur 
zweifach erfasst und entsprechend in der Eröffnungsbilanz angesetzt. Das 
Sachververmögen war dadurch um 994 TEUR zu hoch dargestellt. Der fehler-
hafte Ansatz wurde 2013 korrigiert. 
 
Aufgrund noch nicht abgerechneter Anlagen im Bau wurden die zugehörigen 
Sonderposten noch nicht (teil-)aufgelöst und sind um diese Beträge zu hoch 
ausgewiesen (siehe Tz. 6.2.4.2). 
 

6.2.4.7 Schulden 
 
Die Schulden setzen sich wie folgt zusammen: 
 

31. Dezember 2012 31. Dezember 2013
TEUR TEUR

Geldschulden 103.064 94.905
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen 
Rechtsgeschäften 578 32.334
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 2.416 2.145
Transferverbindlichkeiten 5 0
Sonstige Verbindlichkeiten 153.173 154.409
Summe Schulden 259.236 283.793
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 Die Geldschulden i. H. v. 94.905 TEUR (Vorjahr: 103.064 TEUR) und die Ver-

bindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften i. H. v. 32.334 TEUR 
(Vorjahr: 578 TEUR) betreffen in voller Höhe Verbindlichkeiten aus Krediten 
für Investitionsmaßnahmen. 
 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden i. H. v. 2.145 TEUR 
(Vorjahr: 2.416 TEUR) ausgewiesen. 
 
Die sonstigen Verbindlichkeiten i. H. v. 154.409 TEUR beinhalten insbeson-
dere andere sonstige Verbindlichkeiten, vor allem gegenüber dem Cash-Pool, 
i. H. v. 137.868 TEUR und empfangene Anzahlungen i. H. v. 4.886 TEUR. 
 
Bis auf die folgenden Bemerkungen haben sich im Rahmen der Prüfung keine 
weiteren Anhaltspunkte für wesentliche Bemerkungen ergeben: 
 

B Bei der Prüfung der Saldenbestätigungen der verbundenen Unternehmen 
wurde festgestellt, dass es aufgrund unterschiedlicher Buchungszeitpunkte 
z. T. Abweichungen zwischen dem Ausweis der Verbindlichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistungen bei den verbundenen Unternehmen und dem Ausweis 
bei den entsprechenden privatrechtlichen Forderungen bei der Stadt Braun-
schweig gab. Dies gilt auch für den Ausweis der privatrechtlichen Forderun-
gen der verbundenen Unternehmen und den Ausweis der entsprechenden 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bei der Stadt Braun-
schweig. 
 
Bezüglich der Mündelgelder werden Verbindlichkeiten i. H. v. rd. 2,8 Mio. EUR 
(Vorjahr: rd. 3,2 Mio. EUR), korrespondierend zu entsprechenden privatrecht-
lichen Forderungen („Mündelgelder“) der Stelle 51.23, nicht bilanziert (siehe 
Tz. 6.2.4.3). Der auf dem Bilanzkonto 272960 „Verrechnungskonto Mündel-
gelder“ ausgewiesene Bestand i. H. v. 9.104 TEUR (Vorjahr: 9.413 TEUR), 
weicht von dem ausgewiesenen Bestand in der von der Verwaltung vorge-
legten Liste nach Fälligkeitsjahren um rd. 19 TEUR ab. 
 

B Das Mündelvermögen (Treuhandvermögen) wurde entgegen § 131 (3) NKomVG 
nicht in der Bilanz ausgewiesen. 

 
 Wie im Vorjahr wurde auch für das Berichtsjahr festgestellt, dass von be-

stimmten Eingangsrechnungen - insbesondere bei Eingangsrechnungen von 
Baumaßnahmen - zum Teil Sicherheitsbeträge für Vertragserfüllung oder Ge-
währleistung ohne einen entsprechenden Verbindlichkeitenausweis einbehal- 

B ten werden. In der Stellungnahme der Verwaltung zum Schlussbericht 2011 
wurde daraufhin auf die Jahresabschlussverfügung für 2012 verwiesen, in der 
auf die vollständige Erfassung der Rechnungsbeträge hingewiesen wurde. 
Dieses ist auch in der Verfügung zum Jahresabschluss 2013 geschehen. 
Dennoch wurde erneut festgestellt, dass Sicherheitsbeträge nicht als Verbind-
lichkeit erfasst wurden. 
 
Die Geldschulden i. H. v. 94.905 TEUR (Vorjahr: 103.064 TEUR) und die Ver-
bindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften i. H. v. 32.334 TEUR 
(Vorjahr: 578 TEUR) betreffen in voller Höhe Verbindlichkeiten aus Krediten 
für Investitionsmaßnahmen. In Höhe von 31.826 TEUR entfallen hierbei Ver-
pflichtungen aus dem PPP-Projekt zur Sanierung von Schulen und Kinderta-
gesstätten. 
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6.2.4.8 Rückstellungen 

 
Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen: 
 

31. Dezember 2012
TEUR

31. Dezember 2013
TEUR

Pensionsrückstellungen und ähnliche
Verpflichtungen 377.246 407.695
Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit
und ähnliche Maßnahmen 15.230 8.468
Rückstellungen für unterlassene
Instandhaltung 7.981 4.076

Rückstellungen im Rahmen des 
Finanzausgleichs und von 
Steuerschuldverhältnissen 15.227 7.502

Rückstellungen für drohende 
Verpflichtungen aus anhängigen  
Gerichtsverfahren 1.569 2.253
Andere Rückstellungen 44.607 46.251
Summe Rückstellungen 461.860 476.245
 
Die Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen betreffen die Pen-
sionsverpflichtungen der aktiven und passiven Beamtinnen und Beamten 
i. H. v. 363.196 TEUR (Vorjahr: 336.509 TEUR) sowie die zukünftigen Ver-
pflichtungen gegenüber diesem Personenkreis zur Zahlung von Beihilfen nach 
Eintritt des Versorgungsfalls und gegenüber den derzeitigen Versorgungs-
empfängerinnen/-empfängern und Hinterbliebenen i. H. v. 44.499 TEUR (Vor-
jahr: 40.737 TEUR). Die Pensionsverpflichtungen wurden mit ihrem nach dem 
Teilwertverfahren ermittelten Barwert angesetzt. Dabei wurde ein Rechnungs-
zins von 5,0 % zugrunde gelegt. Es lag ein versicherungsmathematisches 
Gutachten der HEUBECK AG, Köln, vom 28. März 2014 vor. Die Ermittlung 
der Beihilferückstellungen erfolgte nach dem - durch die vom Land Nieder-
sachsen eingesetzte Arbeitsgemeinschaft Umsetzung Doppik empfohlenen - 
vereinfachten Verfahren. 
 
Die Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen beinhalten die 
Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen gegenüber insgesamt 66 (Vor-
jahr: 90) bei der Stadt Braunschweig beschäftigten Angestellten, Arbeitern und 
Beamten i. H. v. 2.683 TEUR (Vorjahr: 4.792 TEUR). Die Bewertung der 
Rückstellungen basierte auf einem versicherungsmathematischen Gutachten 
der HEUBECK AG, Köln, vom 18. Dezember 2013. Darüber hinaus wurde den 
Ansprüchen der beschäftigten Angestellten, Arbeitern und Beamten für aus-
stehenden Urlaub durch die Bildung einer entsprechenden Rückstellung 
i. H. v. 4.275 TEUR (Vorjahr: 3.881 TEUR) Rechnung getragen. Im Rahmen 
der Rückstellung für geleistete Überstunden (1.510 TEUR; Vorjahr: 
6.558 TEUR) wurden die in Vorjahren gebildeten Ansprüche von Feuerwehr-
beamten auf Vergütung für geleistete Mehrarbeit - infolge eines Urteils des 
Bundesverwaltungsgerichtes - i. H. v. 4.945 TEUR im Berichtsjahr i. H. v. 
4.608 TEUR in Anspruch genommen. 
 
Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen beinhalten grundsätz-
lich Instandhaltungsmaßnahmen, deren Aufwand im abgelaufenen Haushalts-
jahr wirtschaftlich entstanden oder verursacht worden ist, aber im abgelaufe-
nen Haushaltsjahr unterlassen worden sind und innerhalb der nächsten drei 
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Haushaltsjahre nachgeholt werden sollen. 
Die Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuld-
verhältnissen betreffen erwartete Rückerstattungsansprüche von Gewerbe-
steuer einschließlich darauf entfallender Verzinsung i. H. v. 6.423 TEUR (Vor-
jahr: 9.776 TEUR) sowie erwartete Rückerstattungsansprüche im Rahmen der 
des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer nach dem Gemeindefinanzre-
formgesetz i. H. v. 1.079 TEUR (Vorjahr: 1.349 TEUR). Im Rahmen der Ge-
werbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz ergab sich nach 
der Abrechnung seitens des Landesamtes für Statistik für den Zeitraum 2013 
ein Anspruch seitens der Stadt (0 TEUR; Vorjahr: 4.101 TEUR). 
 
Die Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts-
verfahren betreffen insbesondere Prozesse in Zusammenhang mit der Erhe-
bung von Vergnügungssteuer auf den Betrieb von Spielautomaten i. H. v. 
1.538 TEUR (Vorjahr: 816 TEUR) sowie einen Prozess im Zusammenhang 
mit dem Bau der Fallersleber-Tor-Brücke i. H. v. 700 TEUR (Vorjahr: 
700 TEUR). 
 
Die anderen Rückstellungen berücksichtigen insbesondere ausstehende 
Rechnungen (11.042 TEUR; Vorjahr: 13.198 TEUR), Verpflichtungen zur Be-
hebung von Brandschutzmängeln bei städtischen Liegenschaften 
(9.869 TEUR Vorjahr: 10.000 TEUR), Verpflichtungen für nach der Energie-
einsparverordnung vorzunehmende Dämmmaßnahmen an städtischen Ge-
bäuden (4.469 TEUR; Vorjahr: 4.679 TEUR), umsatzsteuerliche Risiken eines 
Betriebes gewerblicher Art (4.213 TEUR; Vorjahr: 1.444 TEUR), Baulasten für 
das Klostergut Riddagshausen (3.700 TEUR; Vorjahr: 3.700 TEUR), erwartete 
Rückzahlungsverpflichtungen im Rahmen des Quotalen Systems 
(3.557 TEUR; Vorjahr: 3.274 TEUR), umsatzsteuerliche Risiken in Bezug auf  
zwei Sachverhalte bei einer städtischen Gesellschaft (3.246 TEUR; Vor-
jahr: 1.197 TEUR), Leistungsorientierte Bezahlung (1.747 TEUR; Vorjahr: 
1.478 TEUR) sowie im Vorjahr Verpflichtungen aus der ursprünglich geplanten 
Umsetzung der Regio-Stadtbahn (0 TEUR; Vorjahr: 2.000 TEUR). 
 
Bis auf die folgenden Bemerkungen haben sich im Rahmen der Prüfung keine 
weiteren Anhaltspunkte für wesentliche Bemerkungen ergeben: 
 
Die Bildung der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung soll gewähr-
leisten, dass der Aufwand für Instandhaltungen - dem Ressourcenverbrauchs-
konzept entsprechend - dem Haushaltjahr zugeordnet wird, in dem er wirt-
schaftlich entstanden ist bzw. verursacht wurde. Dabei sind an die Bildung von 
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung strenge Maßstäbe zu legen, 
da es sich um eine Innenverpflichtung handelt. Um eine sachgerechte und 
willkürfreie Bildung der Rückstellung sicherzustellen, erscheint es aus Prü-
fungssicht geboten eine Standardisierung der Rückstellungsbildung vorzu-
nehmen. Zukünftig sollte die Verwaltung insbesondere für die wesentlichen 
Bereiche, bei denen Instandhaltungen im großen Umfang stattfinden, Instand-
haltungspläne erstellen. Anhand dieser Instandhaltungspläne ist es über einen  

  



- 46 - 
 
6 Jahresabschluss 2013   
 

Abgleich der geplanten und der tatsächlich durchgeführten Instandhaltungstä-
tigkeiten möglich, den Umfang der zu bildenden Rückstellungen für unterlas-
sene Instandhaltungen zu bestimmen. Im Zuge der Bewertung der zu bilden- 

B den Rückstellungen sind die unterlassenen Maßnahmen (Mengengerüst) ein-
zeln zu bestimmen und der Höhe nach durch Kostenvoranschläge (Wertge-
rüst) zu beziffern (vgl. auch hierzu Kommentierung zu § 43 GemHKVO, „Neu-
es Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen in Niedersachsen“, Lasar/ 
Grommas/Goldbach/ Zähle/Dieckhaus, S. 594 ff.). Im Falle des Unterlassens 
der Rückstellungsbildung für unterlassene Instandhaltungen sind für die ent-
sprechenden Vermögensgegenstände außerplanmäßige Abschreibungen vor-
zunehmen. Im Zusammenhang mit der zukünftigen Umsetzung von Instand-
haltungsplänen und der damit verbundenen Standardisierung der Bildung von 
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung ist mit Datum vom 23. Ja-
nuar 2014 ein gesondertes Schreiben an die Verwaltung ergangen. Die Ver-
waltung hat mit Schreiben vom 30. Oktober 2014, das am 10. November 2014 
beim RPA einging, geantwortet. Das RPA wird sich im Nachgang zur Jahres-
abschlussprüfung hinsichtlich des Sachverhaltes mit der Verwaltung in Ver-
bindung setzen. 
 
Im Rahmen der stichprobenartigen Prüfung der Rückstellungen für ausste-
hende Rechnungen wurde - wie bereits im Vorjahr - festgestellt, dass in Ein-
zelfällen eine Rückstellung für zum Bilanzstichtag noch nicht vergebene Auf-
träge gebildet wurde. In diesen Fällen handelt es sich - mit der Ausnahme  

B von unterlassenen Instandhaltungen - um nicht zulässige Aufwandsrückstel-
lungen. Insofern sollte die Verwaltung nochmals allen Fachbereichen gegen-
über klarstellen, dass bei der Bildung von Rückstellungen für ausstehende 
Rechnungen ausschließlich Sachverhalte, bei denen die Leistung zum Bilanz-
stichtag bereits erbracht, aber noch nicht abgerechnet wurde, berücksichtigt 
werden dürfen. 
 
Im Rahmen der Prüfung der Rückstellungen für Gewerbesteuer wurde festge-
stellt, dass die Bewertung im Rahmen der Rückstellung für den Erstattungs- 

B anspruch eines Gewerbesteuerpflichtigen mit abweichendem Geschäftsjahr 
um 269 TEUR zu hoch ausfiel. Die zukünftige Bewertung derartiger Sachver-
halte wurde mit der Verwaltung im Grundsatz geklärt. 
 
Im Berichtsjahr wurden in mehreren Fällen Sachverhalte von anhängigen Ge-
richtsverfahren nicht in dem dafür vorgesehenen Bilanzposten sondern unter 
den anderen Rückstellungen ausgewiesen. Zudem waren in einigen Fällen die 
Gerichtsverfahren bereits seit 2012 anhängig, so dass bereits zum 31. De-
zember des Vorjahres die Rückstellungsbildung hätte erfolgen sollen. Zukünf-
tig ist seitens der Verwaltung auf den richtigen Ausweis der Sachverhalte zu  

B achten. Darüber hinaus ist seitens der Verwaltung innerhalb der Organisati-
onseinheiten ein Informationsfluss zu etablieren, der eine periodengerechte 
Erfassung der Sachverhalte berücksichtigt. Ergänzend wird darauf hingewie-
sen, dass in den Folgejahren einer Rückstellungsbildung der aktuelle Sach-
stand der anhängigen Gerichtsverfahren seitens der Verwaltung dahingehend 
zu prüfen ist, ob die Rückstellung fortzuführen ist und/oder eine Korrektur der 
Bewertung zu erfolgen hat. 
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 Im Rahmen der Prüfung der Abwicklung der Rückstellungen für Brandschutz 

sowie der Rückstellungen für Verpflichtungen für nach der Energieeinspar-
verordnung vorzunehmende Dämmmaßnahmen an städtischen Gebäuden, 
die beide unter den anderen Rückstellungen ausgewiesen werden, wurde 
festgestellt, dass zum Teil für die gleichen Sachverhalte eine Rückstellung für  

B/St unterlassene Instandhaltung gebildet worden war. Hierdurch war im Berichts-
jahr eine anteilige Auflösung der eingangs benannten Rückstellungen vorzu-
nehmen. Zum Einen ist die Verwaltung angehalten die bisher erfolgten Dop-
pelerfassungen zum 31. Dezember 2014 zu bereinigen und zum Anderen or-
ganisatorische Vorsorge dahingehend sicherzustellen, dass zukünftig eine 
doppelte Erfassung der Sachverhalte ausgeschlossen werden kann. 
 
Im Nachgang zur Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2011 wurde im 
Rahmen eines am 4. März 2013 geführten Gespräches über die Prüfungsfest-
stellungen im Schlussbericht seitens der Verwaltung zugesichert - im Hinblick 
auf die Sicherstellung der Prüffähigkeit von Rückstellungen - eine zeitnahe 
Bereitstellung der entsprechend hinreichender Prüfungsunterlagen zu gewähr-
leisten. Im Rahmen der zurückliegenden Jahresabschlussprüfungen waren 
dennoch bei der erstmaligen Anforderung von Prüfungsunterlagen bzw. einer 
Anforderung von ergänzenden Unterlagen zu Rückstellungssachverhalten  

B/St zum Teil lange Rücklaufzeiten zu verzeichnen, die in der Folge zu erheblichen 
Verzögerungen bei der Prüfungsdurchführung geführt haben. Zukünftig sind 
bereits zum Zeitpunkt der Buchung wesentlicher Rückstellungssachverhalte 
die Prüfungsunterlagen, die die Buchung sowohl dem Grunde als auch der 
Höhe nach hinreichend belegen, dem Rechnungsprüfungsamt ohne explizite 
Aufforderungen zur Prüfung zu Verfügung zu stellen, um so einen beschleu-
nigten Prüfungsablauf zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang ist mit Da-
tum vom 9. Januar 2014 ein gesondertes Schreiben an die Verwaltung ergan-
gen. Bis zum Ende der Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2013 
stand unverändert die Beantwortung dieses Schreibens aus. 

 
6.2.4.9 Passive Rechnungsabgrenzung 

 
Der Posten Passive Rechnungsabgrenzung berücksichtigt Einnahmen i. H. v. 
729 TEUR (Vorjahr: 437 TEUR), die vor dem 31. Dezember eingegangen 
sind, aber Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Davon 
sind zweckgebunden 721 TEUR (Vorjahr: 432 TEUR). 
 
Es haben sich im Rahmen der Prüfung keine Anhaltspunkte für wesentliche 
Bemerkungen ergeben. 
 

6.2.4.10 Vermerke unterhalb der Bilanz 
 
Es haben sich keine Anhaltspunkte für wesentliche Bemerkungen ergeben. 
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  Anlage 3 
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6.2.5 Anhang 

 
In den Anhang, der ebenso wie die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und 
Bilanz Bestandteil des Jahresabschlusses ist, sind die in § 55 GemHKVO ge-
nannten Pflichtangaben aufzunehmen. 
 
Bis auf die folgenden Bemerkungen haben sich im Rahmen der Prüfung keine 
weiteren Anhaltspunkte für wesentliche Bemerkungen ergeben: 
 
Obwohl in den Schlussberichten der Vorjahre darauf hingewiesen bzw. bean-
standet wurde, werden abweichend von § 55 Abs. 1 Satz 2 GemHKVO die 
wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen 
der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen unverändert nicht im An-
hang, sondern im Rechenschaftsbericht (insbesondere die Punkte 3.2 und 
3.4) erläutert. Entsprechend der Ausführungen der Stellungnahme der Ver- 

B waltung vom 2. Januar 2013 verbleiben - basierend auf der Interpretation der 
Verwaltung sowie eines Abgleichs mit anderen niedersächsischen Kommu-
nen - diese Erläuterungen weiterhin im Rechenschaftsbericht. Das RPA vertritt 
unverändert die Auffassung, dass die bereits in den Vorjahren aufgezeigte 
Umgliederung dieser Textteile in den Anhang zu erfolgen hat, da es sich hier 
um eine in § 55 Abs. 1 Satz 2 GemHKVO geregelte gesetzliche Vorgabe han-
delt. 
 
Die Ausführungen zu den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen nach § 117 NKomVG (Punkt 3.5 des Rechenschaftsberichts) 
sowie den Verpflichtungsermächtigungen (Punkt 3.9 des Rechenschafts-
berichts) stellen Angaben dar, die zum Verständnis des Jahresabschlusses 
durch sachverständige Dritte notwendig sind. Im Rahmen der Stellungnahme 
zum Schlussbericht 2010 vom 9. Januar 2012 stellte die Verwaltung dies zu-
nächst zustimmend fest. In der Konsequenz haben diese Angaben entspre-
chend § 55 Abs. 1 Satz 1 GemHKVO im Anhang zu erfolgen. Darüber hinaus 
erscheint es geboten, dass die Ausführungen zu den über- und außerplanmä-
ßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 NKomVG zudem als Be-
standteil der Erläuterungen zu erheblichen Abweichungen der Jahresergeb-
nisse von den Haushaltsansätzen nach § 55 Abs. 1 Satz 2 GemHKVO eben- 

B falls im Anhang erfolgen. Grundsätzlich sollte der Rechenschaftsbericht keine 
Vielzahl von Einzelsachverhalten, wie z. B. obige Angaben, beinhalten, da 
dies die Aufgabe des Anhangs ist (zu weiteren Ausführungen hinsichtlich der 
grundsätzlichen Aufgaben des Rechenschaftsberichts siehe Tz. 6.2.6.1). Im 
Rahmen der Stellungnahme zum Schlussbericht 2011 vom 2. Januar 2013 
vertrat die Verwaltung die Auffassung, dass der Jahresabschluss in der Ge-
samtheit aller Bestandteile alle erforderlichen Daten und Erläuterungen enthal-
te und die Zuordnung der zuvor genannten Ausführungen zum Rechen-
schaftsbericht bestehen bleibt. Das RPA vertritt unverändert die Auffassung, 
dass die zuvor genannten Ausführungen entsprechend § 55 Abs. 1 Satz 1 
bzw. Satz 2 GemHKVO innerhalb des Jahresabschlusses nicht im Rechen-
schaftsbericht, sondern im Anhang zu erfolgen haben. 
 

6.2.6 Anlagen zum Anhang 
 
Dem Anhang beigefügt sind die in § 128 Abs. 3 NKomVG vorgeschriebenen 
Anlagen (Rechenschaftsbericht, Anlagenübersicht, Forderungsübersicht, 
Schuldenübersicht, Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden 
Haushaltsermächtigungen). 
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Nach § 56 GemHKVO ist keine Rückstellungsübersicht als Anlage zum An-
hang gesetzlich vorgeschrieben. In der Kommentierung wird die Auffassung 
vertreten, dass die Rückstellungen anhand einer Übersicht vergleichbar der 
Schuldenübersicht nach § 56 Abs. 3 GemHKVO erläutert werden sollten. Dem 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde keine entsprechende Anlage 
beigefügt. Stattdessen wurde eine entsprechende Rückstellungsübersicht in 
den Anhang selbst unter Punkt 4.8 aufgenommen. 
 

6.2.6.1 Rechenschaftsbericht 
 
Im Rechenschaftsbericht sind gemäß § 57 GemHKVO, den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechend, der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die  
finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde darzustellen. Dabei ist eine Bewer-
tung der Jahresabschlussrechnungen vorzunehmen. § 57 GemHKVO legt 
auch fest, dass in diesem Bericht Vorgänge von besonderer Bedeutung, die 
nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, und zu erwartende 
mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonde-
rer Bedeutung dargestellt werden sollen. 
 
Der Rechenschaftsbericht der Stadt Braunschweig erfüllt grundsätzlich diese 
Vorgaben. Im Rahmen der Prüfung ergaben sich dennoch grundsätzliche Be-
merkungen, die im Folgenden dargestellt werden: 
 
Infolge der Bemerkungen in den Schlussberichten der Vorjahre wurde im Be-
richtsjahr seitens der Verwaltung die den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chende Darstellung der finanzwirtschaftlichen Lage erweitert. Im Rahmen der 
Darstellung werden nunmehr Bewertungen der ermittelten Kennzahlen vorge-
nommen und analysiert. Dabei werden im Rahmen der Analyse kurze Infor-
mationen zum Verständnis vermittelt. Zudem erfolgen im Rahmen der Darstel-
lung der finanzwirtschaftlichen Lage abschließend kurze Bewertungen der 
Jahresabschlussrechnungen, wie sie gemäß § 57 Abs. 1 Satz 2 GemHKVO 
gefordert sind. Es wird davon ausgegangen, dass über das Zahlenwerk hin-
ausgehende Analysen und Informationen sowie der Umfang der Bewertungen 
der Jahresabschlussrechnungen kontinuierlich ausgebaut werden. 
 
Die Erläuterungen zu den wichtigsten Ergebnissen des Jahresabschlusses 
und erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsan-
sätzen sind nicht im Rechenschaftsbericht, sondern entsprechend § 55 Abs. 1 
Satz 2 GemHKVO im Anhang vorzunehmen (zu weiteren Ausführungen wird 
auf Tz. 6.2.5 sowie die Schlussberichte der Vorjahre verwiesen). 

 
Die Ausführungen zu den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen nach § 117 NKomVG sowie den Verpflichtungsermächtigungen 
sollten zukünftig im Rahmen des Jahresabschlusses ebenso nicht im Rechen-
schaftsbericht, sondern im Anhang erfolgen (zu weiteren Ausführungen wird 
auf Tz. 6.2.5 sowie die Schlussberichte der Vorjahre verwiesen). 
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Im Rahmen der Berechnung der Kennzahlen zu der Verschuldungs- und Zah-
lungsmittelsituation der Stadt Braunschweig (Kennzahl A.3 und Kennzahl A.4) 
werden die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nicht berücksichtigt. Da es sich  

B bei den kreditähnlichen Rechtsgeschäften aber um eine Form der Fremdfi-
nanzierung handelt, sollte eine Berücksichtigung der kreditähnlichen Rechts-
geschäfte bei der Berechnung dieser Kennzahlen erfolgen. Bei einer Berück-
sichtigung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte bei der Berechnung dieser 
Kennzahlen ergibt sich für das Jahr 2013 für die Kennzahl A.3 ein Wert von 
rd. 7 % und für die Kennzahl A.4 ein Wert von rd. 517 €. 
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7.1 Vorbemerkungen 

 
Der Regiebetrieb Stadtentwässerung (im Folgenden: Sonderrechnung) ist ein 
Sondervermögen der Stadt im Sinne des § 130 Abs. 1 Nr. 4 NKomVG, dessen 
Wirtschaftsführung nach § 139 Abs. 1 NKomVG selbstständig erfolgt und für 
den entsprechend der KomEinrVO eine Sonderrechnung nach den Bestim-
mungen über die Haushaltswirtschaft der Kommunen geführt wird. 
 
Für die Sonderrechnung ist unter Beachtung der entsprechenden Vorschriften 
zur Rechnungslegung des NKomVG, der GemHKVO und der KomEinrVO ein 
Jahresabschluss aufzustellen, der gesonderter Teil des Jahresabschlusses 
der Stadt ist. 
 

7.2 Prüfungsauftrag 
 
Gemäß § 155 Abs. 1 Nr. 1 NKomVG bzw. § 4 Abs. 1 Nr. 1 RPO obliegt dem 
RPA  die Prüfung des Jahresabschlusses der Sonderrechnung nach Maßgabe 
des § 156 Abs. 1 NKomVG. 
 
Die Zentrale Vergabestelle der Stadt Braunschweig hat für das RPA  die Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Friedrichs & Partner GmbH (im Folgenden: Ab-
schlussprüfer) mit Datum vom 6. Dezember 2013 mit der Prüfung des Jahres-
abschlusses 2013 der Sonderrechnung beauftragt. Über das Ergebnis der 
Prüfung hat der Abschlussprüfer mit Datum vom 18. Juni 2014 einen Bericht 
vorgelegt. 
 

7.3 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 
 
Gegenstand der Prüfung des Abschlussprüfers waren die Buchführung und 
der aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz und Anhang bestehende 
Jahresabschluss 2013 der Sonderrechnung, einschließlich der Bestandteile, 
die dem Anhang beizufügen sind. Die Prüfung erfolgte unter Beachtung der 
entsprechenden gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Durchführung von Ab-
schlussprüfungen. 
 
Ausgangspunkt der Prüfung war der geprüfte Jahresabschluss der Sonder-
rechnung des vorhergehenden Haushaltsjahres. 
 
Die Prüfung hat sich darauf erstreckt, ob die GoB und die entsprechenden ge-
setzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung beachtet worden sind. 
 
Besondere Prüfungsschwerpunkte waren im Berichtsjahr folgende Prüffelder: 
 
• Zugänge/Abgänge zum Sachanlagevermögen 
• Forderungen/Erträge aus der Beseitigung von Schmutz- und Nieder-

schlagswasser 
• Sonstige Rückstellungen 
• Verbindlichkeiten/Aufwendungen aus dem Kanalnetznutzungsvertrag mit 

dem Abwasserverband Braunschweig sowie dem Abwasserentsorgungs-
vertrag mit der Stadtentwässerung Braunschweig GmbH 

 
Die Prüfungshandlungen erfolgten auf Basis des sogenannten risikoorientier-
ten Prüfungsansatzes. 
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Erbetene Aufklärungen und Nachweise wurden vollständig erbracht. Die Voll-
ständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses der Sonderrechnung wurde 
durch Herrn Stadtrat Geiger mit Unterschrift vom 18. Juni 2014 festgestellt. 
Die komprimierte Darstellung der Bilanz und die Bilanz wurden von Herrn 
Städt. Ltd. Direktor Schlimme am 18. Juni 2014 unterschrieben. Der Jahres-
abschluss wurde dem RPA am 29. Juli 2014 vorgelegt. 
 

7.4 Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 
 

7.4.1 Vorjahresabschluss 
 
Der Rat der Stadt hat am 4. Februar 2014 den Jahresabschluss 2012 der 
Sonderrechnung mit dem Jahresabschluss 2012 der Stadt Braunschweig be-
schlossen und dem OBM Entlastung erteilt. 
 

7.4.2 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 
 
Der Abschlussprüfer führt aus, dass die Buchführung den gesetzlichen Vor-
schriften einschließlich der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ent-
spricht. 
 
Die Jahresabschlussrechnungen wurden nach den entsprechenden Vor-
schriften der KomEinrVO i. V. m. § 128 Abs. 1 bis 3 NKomVG aufgestellt und 
ordnungsgemäß aus den Büchern der Sonderrechnung entwickelt. 
 
Der Anhang enthält die erforderlichen Erläuterungen der Bilanz und der Er-
gebnisrechnung sowie die sonstigen in § 55 GemHKVO genannten Pflichtan-
gaben. Die von der Sonderrechnung angewandten Bilanzierungs- und Be-
wertungsgrundsätze sind erläutert. 
 
Der Rechenschaftsbericht steht mit dem Jahresabschluss im Einklang und 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Sonderrechnung. 
Er enthält die nach § 57 GemHKVO erforderlichen Angaben und Erläuterun-
gen. Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem 
Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, bekannt geworden, über die zu 
berichten wäre. 
 

7.5 Jahresabschluss 
 

7.5.1 Ergebnisrechnung 
 
Der Haushalt soll gemäß § 110 Abs. 4 Satz 1 NKomVG in jedem Haushalts-
jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist gemäß § 110 Abs. 4 
Satz 2 NKomVG ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Er-
träge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamt-
betrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordent-
lichen Aufwendungen entspricht. 
 
Die Ergebnisrechnung weist für das Haushaltsjahr 2013 ein Jahresergebnis 
i. H. v. -207 TEUR (Vorjahr: -647 TEUR) aus. 
 
Das ordentliche Ergebnis beträgt 1.399 TEUR (ordentliche Erträge i. H. v. 
60.301 TEUR abzgl. ordentliche Aufwendungen i. H. v. 58.902 TEUR). 
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Das außerordentliche Ergebnis beträgt -1.606 TEUR (außerordentliche Erträ-
ge i. H. v. 67 TEUR abzgl. außerordentliche Aufwendungen i. H. v. 
1.674 TEUR). Der Fehlbetrag wird gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 GemHKVO 
grundsätzlich aus den Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen 
Ergebnisses gedeckt. 
 

7.5.2 Finanzrechnung 
 
In der Finanzrechnung werden gemäß § 51 GemHKVO die im Haushaltsjahr 
eingegangenen Einzahlungen und die geleisteten Auszahlungen ausgewie-
sen. 
 
Die Finanzrechnung weist für das Haushaltsjahr einen Zahlungsmittelbestand 
i. H. v. 30.780 TEUR (Vorjahr: 30.734 TEUR) aus. Dieser stimmt mit den in 
der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mitteln überein. 
 
Der Zahlungsmittelbestand setzt sich aus dem Saldo aus laufender Verwal-
tungstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierungstätigkeit und haushaltsun-
wirksamen Vorgängen zusammen. 
 
Die Liquidität der Sonderrechnung sowie die Finanzierung der Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen waren im Berichtsjahr sichergestellt 
(§ 110 Abs. 4 Satz 3 NKomVG). 
 

7.5.3 Bilanz 
 
Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen sind im Anhang ausreichend 
erläutert und sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. 
 

7.5.3.1 Immaterielles Vermögen 
 
Das immaterielle Vermögen setzt sich wie folgt zusammen: 
 

1. Januar 2013 31. Dezember 2013
EUR EUR

Sonstiges immaterielles Vermögen 395.270 419.768

Summe Immaterielles Vermögen 395.270 419.768  
 
Das sonstige immaterielle Vermögen umfasst insbesondere Leitungsrechte. 
Die Bewertung des immateriellen Vermögens erfolgt zu fortgeführten An-
schaffungswerten. Die Veränderungen beruhen auf den Zugang weiterer Lei-
tungsrechte. 
 

7.5.3.2 Sachvermögen 
 
Das Sachvermögen setzt sich wie folgt zusammen: 
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1. Januar 2013 31. Dezember 2013
EUR EUR

Unbebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte an 
unbebauten Grundstücken

393.207 381.890

Infrastrukturvermögen 234.549.027 224.392.435
Maschinen und technische Anlagen, 
Fahrzeuge

4.882 4.294

Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.454 5.479
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im 
Bau

390 390

Summe Sachvermögen 234.954.960 224.784.488  
 
Das Sachvermögen i. H. v. 224.784 TEUR (Vorjahr: 234.955 TEUR) besteht 
insbesondere aus dem Infrastrukturvermögen. 
 
Das Infrastrukturvermögen i. H. v. 224.392 TEUR (Vorjahr: 234.549 TEUR) 
umfasst im Wesentlichen Entwässerungs-und Abwasserbeseitigungsanlagen 
(223.023 TEUR, Vorjahr: 233.176 TEUR) und Straßen, Wege, Plätze 
(38 TEUR, Vorjahr: 42 TEUR). 
 
Im Haushaltsjahr 2013 waren Korrekturen am Wiederbeschaffungswert des 
Kanalnetzes insbesondere aufgrund von Ausbuchungen, Nacherfassungen 
und nachträglichen Baujahrsänderungen erforderlich. Dieses führte zu einer 
Restbuchwertminderung i. H. v. 3.791 TEUR (Vorjahr: 1.737 TEUR [nachträg-
liche Korrektur der Eröffnungsbilanz gemäß § 61 GemHKVO]; siehe auch 
Tz. 7.5.3.6). 
 
Die Bewertung der Zugänge angeschaffter oder hergestellter Anlagegüter er-
folgt entsprechend der Rechtsnormen des NKomVG, der GemHKVO und der 
KomEinrVO auf Basis von Anschaffungs- und Herstellungswerten. Die nach 
§ 178 Abs. 3 NKomVG verbindlich vorgeschriebene Abschreibungstabelle mit 
den Abschreibungssätzen in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen (An-
lage 19 des RdErl. vom 4. Dezember 2006, Nds. MBl. Nr. 2/2007 S. 42 f.) wird 
für die Abschreibungen zugrunde gelegt. 
 

7.5.3.3 Finanzvermögen 
 
Das Finanzvermögen setzt sich wie folgt zusammen: 
 

1. Januar 2013 31. Dezember 2013
EUR EUR

Öffentlich-rechtliche Forderungen 3.805.140 3.353.788
Privatrechtliche Forderungen 94.915 141.492
Sonstige Vermögensgegenstände 1.041.963 955.992
Summe Finanzvermögen 4.942.018 4.451.272  
 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit  
ihrem Nominalwert bewertet worden. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen 
wurden von den entsprechenden Forderungen abgezogen, sodass in der  
Bilanz nur der Nettowert dargestellt wird. 
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Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen 
i. H. v. 56 TEUR (Vorjahr: 71 TEUR) und Pauschalwertberichtigungen i. H. v. 
35 TEUR (Vorjahr: 39 TEUR) vorgenommen. 

 
7.5.3.4 Liquide Mittel 

 
Die liquiden Mittel der Sonderrechnung betragen 30.780 TEUR (Vorjahr: 
30.734 TEUR). Der Bestand der liquiden Mittel auf den Finanzmittelkonten 
stimmt mit dem ausgewiesenen Bestand der liquiden Mittel in der Finanzrech-
nung überein. 
 

7.5.3.5 Aktive Rechnungsabgrenzung 
 
Der Posten der Aktiven Rechnungsabgrenzung i. H. v. 4.404 TEUR (Vorjahr: 
4.604 TEUR) berücksichtigt Ausgaben, die vor dem 31. Dezember 2013 ge-
leistet wurden, aber Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag dar-
stellen. Bei der Sonderrechnung betrifft dies die Beamtenbesoldung für Janu-
ar 2014 i. H. v. 4.038,25 EUR (Vorjahr: 3.926,14 EUR), die bereits im Dezem-
ber 2013 ausgezahlt wurde. 
 
Darüber hinaus wurde der aktiven Rechnungsabgrenzung in 2006 ein Betrag 
i. H. v. 6,0 Mio. EUR zugeführt, den der Abwasserverband Braunschweig im 
Rahmen des Kanalnutzungsvertrages für die Tilgung von Krediten oder die 
Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Dieser Betrag aus dem Jahr 2006 
reduziert periodisch Beitragszahlungen der Sonderrechnung für die Dauer der 
Laufzeit des Kanalnetz-Nutzungsvertrages bis zum 31. Dezember 2035 und 
beträgt zum 31. Dezember 2013 4,4 Mio. EUR (Vorjahr: 4,6 Mio. EUR). 
 

7.5.3.6 Nettoposition 
 
Die Nettoposition setzt sich wie folgt zusammen: 
 

1. Januar 2013 31. Dezember 2013
EUR EUR

Basis-Reinvermögen 64.183.966 60.393.431
Rücklagen aus Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses 5.993.838 6.150.604
Rücklagen aus Überschüssen des 
außerordentlichen Ergebnisses 0,00 0,00
Sonstige Rücklagen 6.548.237 5.744.936
Jahresergebnis -646.535 -207.478
Sonderposten 18.904.982 18.652.832
Summe Nettoposition 94.984.488 90.734.325
 
Das aufgrund der ab dem 1. Januar 2011 angewandten Rechtsnormen des 
NKomVG, der GemHKVO und der KomEinrVO aus dem Stammkapital und 
dem nicht verzinslichen Eigenkapital hervorgegangene und fortgeführte Basis-
Reinvermögen i. H. v. 60.138 TEUR (Vorjahr: 63.928 TEUR), das als Anpas-
sungspotential für Buchwertänderungen beim Kanalvermögen dient, vermin-
derte sich im Berichtsjahr aufgrund von Restbuchwertkorrekturen beim Kanal-
vermögen um 3.791 TEUR (Vorjahr: 1.737 TEUR). Die entsprechenden An-
passungen erfolgen in Anlehnung an § 61 GemHKVO. 
 



- 57 - 
 

7 FB 20 - Sonderrechnung Stadtentwässerung  
 

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses i. H. v. 
6.150 TEUR (Vorjahr: 5.994 TEUR) veränderten sich im Berichtsjahr auf Basis 
des Ratsbeschlusses vom 4. Februar 2014 zur Verwendung des Jahreser-
gebnisses 2012 um 157 TEUR (Vorjahr: 1.603 TEUR). 
 
Die sonstigen Rücklagen, die vereinbarungsgemäß dem Ausgleich von nicht 
gebührenfähigen Bestandsveränderungen am Kanalnetz dienen und im Be-
richtsjahr in dieser Hinsicht um -803 TEUR (Vorjahr: -631 TEUR) angepasst 
wurden, betragen 5.745 TEUR (Vorjahr: 6.548 TEUR). 
 
Die Bilanz weist betragsgleich mit der Ergebnisrechnung für 2013 ein Jahres-
ergebnis i. H. v. -207 TEUR (Vorjahr: -646 TEUR) aus. 
 
Die Sonderposten veränderten sich um -252 TEUR (Vorjahr: +3.878 TEUR) 
auf 18.653 TEUR (Vorjahr: 18.905 TEUR). Sie umfassen Sonderposten für In-
vestitionszuweisungen und -zuschüsse i. H. v. 5.381 TEUR (Vorjahr: 
5.508 TEUR), Sonderposten Gebührenausgleich (5.349 TEUR [Vorjahr: 
5.349 TEUR]) und sonstige Sonderposten (7.923 TEUR [Vorjahr: 
8.048 TEUR]). 
 

7.5.3.7 Schulden 
 
Die Schulden setzen sich wie folgt zusammen: 
 

1. Januar 2013 31. Dezember 2013
EUR EUR

Verbindlichkeiten aus Krediten und 
Investitionen 0 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 601.882 523.479
Durchlaufende Posten 6.749 10.002
Sonstige Verbindlichkeiten 826.862 636.991
Summe Schulden 1.435.493 1.170.472  
 
Die Schulden der Sonderrechnung werden gemäß § 124 Abs. 4 NKomVG 
i. V. m. § 45 Abs. 8 GemHKVO zum Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. 
 
Die „sonstigen Verbindlichkeiten“ beinhalten einen Betrag i. H. v. 386 TEUR 
für die Erstattungen an die VW Kraftwerk GmbH für das Jahr 2013. 
 

7.5.3.8 Rückstellungen 
 
Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen: 
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1. Januar 2013 31. Dezember 2013
EUR EUR

Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und 
ähnliche Maßnahmen 14.800 20.200
Rückstellungen für unterlassene 
Instandhaltung 39.000 39.000g    
Verpflichtungen aus Bürgschaften, 
Gewährleistungen und anhängige 
Gerichtsverfahren 27.000 1.355.900
Andere Rückstellungen 725.645 386.720
Summe Rückstellungen 806.445 1.801.820
 
Da die Stadt Braunschweig die rechtzeitige Bezahlung aller Beamten der 
Sonderrechnung sicherstellt und die Sonderrechnung sich abhängig von den 
jährlich gezahlten Beamtenbezügen an den Versorgungsbezügen beteiligt, 
sind durch die Sonderrechnung keine Pensionsrückstellungen im Haushalts-
jahr gebildet worden. 
 
Die Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen i. H. v. 
20 TEUR (Vorjahr: 15 TEUR) beinhalten die Rückstellungen für Urlaubsver-
pflichtungen und Überstunden. Grundlage für die Berechnung ist eine Aufstel-
lung über Urlaubsansprüche und Überstunden, die mit durchschnittlichen 
Stundensätzen bewertet sind. Die Sozialabgaben wurden entsprechend be-
rücksichtigt. 
 
Die Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Ge-
währleistungen sowie für anhängige Gerichtsverfahren beinhalten insbeson-
dere ungewisse Verbindlichkeiten aus potentiellen Inanspruchnahmen aus 
Klagen gegen Abwassergebühren, die noch nicht abgerechnet wurden. Dar-
über hinaus werden unter diesem Posten Rückstellungen für die aufgrund der 
Neuberechnung der Abwassergebühren 2005 bis 2009 notwendige Erhöhung 
des Sonderpostens Gebührenausgleich ausgewiesen (1,32 Mio. EUR siehe 
auch Tz. 7.5.3.6). 
 
Die anderen Rückstellungen i. H. v. 387 TEUR (Vorjahr: 726 TEUR) berück-
sichtigen insbesondere die Erstattungen von Schmutzwassergebühren i. H. v. 
180 TEUR (Vorjahr: 180 TEUR), die erst im Folgejahr abgerechnet werden. 
Außerdem werden hier auch Rückstellungen für die Aufbewahrung von Ge-
schäftsunterlagen, für ausstehende Rechnungen, für die Prüfung des Jahres-
abschlusses sowie für Dienstjubiläen und die leistungsorientierte Bezahlung 
ausgewiesen. 
 

7.5.3.9 Passive Rechnungsabgrenzung 
 
Der Posten der Passiven Rechnungsabgrenzung i. H. v. 171.133 TEUR (Vor-
jahr: 178.404 TEUR) berücksichtigt Einnahmen, die vor dem 31. Dezem-
ber 2013 eingegangen sind, aber Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem 
Tag darstellen. Bei der Sonderrechnung betrifft dies das Kanalnutzungsrecht. 
Der Kaufpreis für das Kanalnutzungsrecht i. H. v. rd. 228,3 Mio. EUR wurde 
zum Jahresabschluss 2005 der passiven Rechnungsabgrenzung zugeführt 
und wird über die Laufzeit des Kanalnutzungsvertrages (30 Jahre) aufgelöst. 
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Der jährliche Auflösungsbetrag entspricht den dem Kanalnutzungsvertrag zu-
grunde liegenden Abschreibungen i. H. v. 7.259 TEUR (Vorjahr: 7.259 TEUR), 
sodass sich die Bilanzposition auf einen Betrag i. H. v. 170.876 TEUR (Vor-
jahr: 178.135 TEUR) verringert. 
 

7.5.4 Anhang 
 
Der Anhang enthält die erforderlichen Erläuterungen der Bilanz und der Er-
gebnisrechnung sowie die sonstigen in § 55 GemHKVO genannten Pflichtan-
gaben. Die von der Stadtentwässerung Braunschweig angewandten Bilanzie-
rungs- und Bewertungsgrundsätze sind erläutert. 
 
Dem Anhang beigefügt sind die in § 128 Abs. 3 NKomVG genannten Be-
standteile (Rechenschaftsbericht, Anlagenübersicht, Forderungsübersicht, 
Schuldenübersicht, Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden 
Haushaltsermächtigungen) sowie ergänzend eine Rückstellungsübersicht. 
 

7.5.5 Rechenschaftsbericht 
 
Der Rechenschaftsbericht steht mit dem Jahresabschluss im Einklang und 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Sonderrechnung. 
Er enthält die nach § 57 GemHKVO erforderlichen Angaben und Erläuterun-
gen. Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem 
Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, bekannt geworden. 
 

7.6 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Friedrichs & Partner GmbH hat den Jah-
resabschluss der Sonderrechnung Stadtentwässerung der Stadt Braun-
schweig zum 31. Dezember 2013 geprüft und einen uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk gemäß § 322 HGB mit folgender Aussage erteilt: 
 
„Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und ver-
mittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,  
Finanz- und Ertragslage der Sonderrechnung. Der Rechenschaftsbericht steht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Sonderrechnung und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 

7.7 Prüfungsvermerk 
 
Die ergänzende Durchsicht wesentlicher Positionen der Bilanz, der Ergebnis-
rechnung und der Finanzrechnung sowie der Aussagen im Anhang und im 
Rechenschaftsbericht hat seitens des RPA keinen Anlass für Einwendungen 
ergeben. Ergänzende Feststellungen hält das RPA nicht für erforderlich. 
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Anlage 1 
 

 
  

Jahresabschluss 2013
Stadt Braunschweig

Gesamt - Ergebnisrechung  Sonderrechnung Stadtentwässerung

Erträge und Aufwendungen Ergebnis Ergebnis Ansatz mehr (+) bisher nicht 
2012 2013 2013 weniger (-) bewilligte üpl./apl.

Aufwendungen
(Sp. 3 - Sp. 4) (aus Sp. 5)

- Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro -
1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 124.636,65 127.194,01 228.600,00 -101.405,99
4 Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte 47.054.367,53 46.554.479,98 47.123.400,00 -568.920,02
6 Privatrechtliche Entgelte 7.366.250,33 7.365.821,49 7.372.700,00 -6.878,51
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.400.415,78 5.959.723,44 5.981.700,00 -21.976,56
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 384.483,22 134.428,67 300.700,00 -166.271,33
9 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Sonstige ordentliche Erträge 238.855,65 159.096,37 3.400,00 155.696,37
12 Summe ordentliche Erträge 60.569.009,16 60.300.743,96 61.010.500,00 -709.756,04

Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal 330.650,69 378.230,71 346.100,00 32.130,71 0,00
14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 174.275,59 154.706,05 279.000,00 -124.293,95 0,00
16 Abschreibungen 6.373.219,72 6.111.964,73 6.188.300,00 -76.335,27 0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen 53.480.820,81 52.256.856,75 54.059.000,00 -1.802.143,25 0,00
20 Summe ordentliche Aufwendungen 60.358.966,81 58.901.758,24 60.872.400,00 -1.970.641,76 0,00
21 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)   

Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-) 210.042,35 1.398.985,72 138.100,00 1.260.885,72 0,00

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
22 Außerordentliche Erträge 27.220,12 67.104,79 0,00 67.104,79
23 Außerordentliche Aufwendungen 883.796,84 1.673.567,98 700.000,00 973.567,98 0,00
24 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24) -856.576,72 -1.606.463,19 -700.000,00 -906.463,19 0,00

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)                                 
Überschuss (+) Fehlbetrag (-) -646.534,37 -207.477,47 -561.900,00 354.422,53 0,00
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Anlage 2 
 

 
  

Jahresabschluss 2013
Stadt Braunschweig

Gesamt - Finanzrechnung  Sonderrechnung Stadtentwässerung

Einzahlungen und Auszahlungen Ergebnis Ergebnis Ansatz mehr (+) bisher nicht bewilligte
2012 2013 2013 weniger (-) üpl./apl.

Auszahlungen
(Sp. 3 - Sp. 4) (aus Sp. 5)

- Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro -
1 2 3 4 5 6

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0 0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0 0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0 0,00
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte 44.642.201,72 47.082.679,73 45.512.800 1.569.879,73
5 Privatrechtliche Entgelte 87.221,48 95.711,82 113.700 -17.988,18
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.004.443,11 5.004.757,34 5.981.700 -976.942,66
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 540.495,45 133.726,45 300.700 -166.973,55

8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände

0,00 0,00 0 0,00

9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 5.310,87 5.649,15 3.400 2.249,15

10 Summe der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 51.279.672,63 52.322.524,49 51.912.300 410.224,49

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Auszahlungen für aktives Personal 326.715,62 351.339,25 346.100 5.239,25 0
12 Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0 0,00 0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 148.899,13 168.678,47 279.000 -110.321,53 0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0 0,00 0
15 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0 0,00 0
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 51.766.045,73 51.665.668,61 53.859.000 -2.193.331,39 0

17 Summe der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 52.241.660,48 52.185.686,33 54.484.100 -2.298.413,67 0

18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               
(Zeilen 10 - 17) -961.987,85 136.838,16 -2.571.800 2.708.638,16 0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0,00
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen 11.628,59 1.500,00 0 1.500,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0 0,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11.628,59 1.500,00 0 1.500,00 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 211,26 303,34 0 303,34 0
26 Baumaßnahmen 104.444,45 64.220,49 250.000 -185.779,51 0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 30.966,36 30.768,79 222.500 -191.731,21 0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0 0,00 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0 0,00 0
30 Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0,00 0

31 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 135.622,07 95.292,62 472.500 -377.207,38 0

32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31) -123.993,48 -93.792,62 -472.500 378.707,38 0

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                    
(Zeilen 18 + 32) -1.085.981,33 43.045,54 -3.044.300 3.087.345,54 0

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren 

Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0 0,00 0

35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

0,00 0,00 0 0,00 0

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35) 0,00 0,00 0 0,00 0
37 Finanzmittelbestand (Zeilen 33 und 36) -1.085.981,33 43.045,54 -3.044.300 3.087.345,54 0

Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)
38 Haushaltsunwirksame Einzahlungen -751,15 3.066,08 0 3.066,08 0
39 Haushaltsunwirksame Auszahlungen 0,00 0

40 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen          
(Zeilen 38 und 39)

-751,15 3.066,08 0 3.066,08 0

Finanzmittelbestand (Liquide Mittel)
41 Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Jahres 31.820.803,88 30.734.071,40 30.734.071

42 Zahlungsmittelbestand am Ende des Jahres         
(Summe Zeilen 37, 40 und 41) 30.734.071,40 30.780.183,02 27.689.771 3.090.411,62 0
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Anlage 3 
 

 

 
 

Jahresabschluss 2013
Stadt Braunschweig

Sonderrechung Stadtentwässerung  -  Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva 31. Dezember 2012 31. Dezember 2013 Passiva 31. Dezember 2012 31. Dezember 2013
- Euro - - Euro - - Euro - - Euro -

1. Immaterielles Vermögen 395.270,04 419.768,11 1. Nettoposition
1.1 Basis-Reinvermögen 64.183.965,91 60.393.430,57

2. Sachvermögen 234.954.959,82 224.784.487,80 1.2 Rücklagen 12.542.075,03 11.895.540,66
1.3 Jahresergebnis mit der Angabe des Betrages der Vorbelastung -646.534,37 -207.477,47

3. Finanzvermögen 4.942.018,54 4.451.272,35       aus Haushaltsresten für Aufw endungen *)
1.4 Sonderposten 18.904.981,88 18.652.831,62

4. Liquide Mittel 30.734.071,40 30.780.183,02 94.984.488,45 90.734.325,38

5. Aktive Rechnungsabgrenzung 4.603.926,14 4.404.038,25 2. Schulden
2.1 Geldschulden
2.1.1  Liquiditätskredite 0,00 0,00
2.1.2  Geldschulden (ohne Liquiditätskredite) 0,00 0,00

0,00 0,00

2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 601.882,38 523.479,34
2.4 Transferverbindlichkeiten 0,00 0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 833.610,37 646.992,85

1.435.492,75 1.170.472,19

3. Rückstellungen 806.445,40 1.801.819,62

4. Passive Rechnungsabgrenzung 178.403.819,34 171.133.132,34

Bilanzsumme 275.630.245,94 264.839.749,53 275.630.245,94 264.839.749,53

*) davon Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen 2012 = 82.000,00 €; 2013 = 50.000,00 €

Braunschweig, den 18. Juni 2014 gez.
Schlimme (Fachbereichsleiter Finanzen)
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8.1 Vorbemerkungen 

 
Der Regiebetrieb Abfallwirtschaft (im Folgenden: Sonderrechnung) ist ein 
Sondervermögen der Stadt im Sinne des § 130 Abs. 1 Nr. 4 NKomVG, dessen 
Wirtschaftsführung nach § 139 Abs. 1 NKomVG selbstständig erfolgt und für 
den entsprechend der KomEinrVO eine Sonderrechnung nach den Bestim-
mungen über die Haushaltswirtschaft der Kommunen geführt wird. 
 
Für die Sonderrechnung ist unter Beachtung der entsprechenden Vorschriften 
zur Rechnungslegung des NKomVG, der GemHKVO und der KomEinrVO ein 
Jahresabschluss aufzustellen, der gesonderter Teil des Jahresabschlusses 
der Stadt ist. 
 

8.2 Prüfungsauftrag 
 
Gemäß § 155 Abs. 1 Nr. 1 NKomVG bzw. § 4 Abs. 1 Nr. 1 RPO obliegt dem 
RPA die Prüfung des Jahresabschlusses der Sonderrechnung nach Maßgabe 
des § 156 Abs. 1 NKomVG. 
 

8.3 Gegenstand, Art und Umfang Prüfung 
 
Gegenstand der Prüfung des RPA waren die Buchführung und der aus Er-
gebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz und Anhang bestehende Jahresab-
schluss 2013 der Sonderrechnung, einschließlich der Bestandteile, die dem 
Anhang beizufügen sind. Die Prüfung erfolgte unter Beachtung der entspre-
chenden gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung in Anlehnung der 
deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Durchführung von Abschlussprü-
fungen. 
 
Ausgangspunkt der Prüfung war der geprüfte Jahresabschluss der Sonder-
rechnung des vorhergehenden Haushaltsjahres. 
 
Die Prüfung hat sich darauf erstreckt, ob die GoB und die entsprechenden ge-
setzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung beachtet worden sind. 
 
Das RPA hat die Prüfung gemäß §§ 155 Abs. 1 Nr. 1 und 156 
Abs. 1 NKomVG stichprobenhaft postenbezogen in der Weise vorgenommen, 
dass ein Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchführung und der 
Jahresabschluss grundsätzlich frei von wesentlichen Fehlaussagen ist. Das 
Rechnungsprüfungsamt ist der Auffassung, dass der beschriebene Prüfungs-
umfang eine geeignete Grundlage für das Prüfungsurteil bildet. 
 
Das RPA hat sich davon überzeugt, dass die Bewertungsvorschriften für die 
im Haushaltsjahr angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände 
beachtet worden sind und ob die Forderungen und sonstigen Vermögensge-
genstände sowie die Schulden und Rückstellungen zutreffend bilanziert wur-
den. 
 
Erbetene Aufklärungen und Nachweise wurden vollständig erbracht. Die Voll-
ständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses der Sonderrechnung wurde 
durch Herrn Stadtrat Geiger mit Unterschrift vom 14. Juli 2014 festgestellt. Die 
komprimierte Darstellung der Bilanz und die Bilanz wurden von Herrn Städt. 
Ltd. Direktor Schlimme am 14. Juli 2014 unterschrieben. Der Jahresabschluss 
wurde dem RPA am 22. Juli 2014 vorgelegt. 
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8.4 Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

 
8.4.1 Vorjahresabschluss 

 
Der Rat der Stadt hat am 4. Februar 2014 den Jahresabschluss 2012 der 
Sonderrechnung mit dem Jahresabschluss 2012 der Stadt Braunschweig be-
schlossen und dem OBM Entlastung erteilt. 
 

8.4.2 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 
 
Die Buchführung entspricht nach Auffassung des RPA im Wesentlichen den 
gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung. 
 
Die Jahresabschlussrechnungen wurden nach den entsprechenden Vorschrif-
ten der KomEinrVO i. V. m. § 128 Abs. 1 bis 3  NKomVG aufgestellt und ord-
nungsgemäß aus den Büchern der Sonderrechnung entwickelt. 
 
Der Anhang enthält grundsätzlich die erforderlichen Erläuterungen der Bilanz 
und der Ergebnisrechnung sowie die sonstigen in § 55 GemHKVO genannten 
Pflichtangaben. Die von der Sonderrechnung angewandten Bilanzierungs- 
und Bewertungsgrundsätze sind erläutert. 
 
Der Rechenschaftsbericht steht mit dem Jahresabschluss im Einklang und 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Sonderrechnung. 
Er enthält die nach § 57 GemHKVO erforderlichen Angaben und Erläuterun-
gen. Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem 
Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, bekannt geworden, über die zu 
berichten wäre. 
 

8.5 Jahresabschluss 
 

8.5.1 Ergebnisrechnung 
 
Der Haushalt soll gemäß § 110 Abs. 4 Satz 1 NKomVG in jedem Haushalts-
jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist gemäß § 110 Abs. 4 
Satz 2 NKomVG ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Er-
träge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamt-
betrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordent-
lichen Aufwendungen entspricht. 
 
Die Ergebnisrechnung weist für das Haushaltsjahr 2013 ein Jahresergebnis 
i. H. v. -641 TEUR (Vorjahr: -470 TEUR) aus. 
 
Das ordentliche Ergebnis beträgt -606 TEUR (ordentliche Erträge i. H. v. 
40.569 TEUR abzgl. ordentliche Aufwendungen i. H. v. 41.175 TEUR). Der 
Fehlbetrag kann gemäß § 24 Abs. 1 Satz 1 GemHKVO grundsätzlich aus den 
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden. 
 
Das außerordentliche Ergebnis beträgt -35 TEUR (außerordentliche Erträge 
i. H. v. 61 TEUR abzgl. außerordentliche Aufwendungen i. H. v. 96 TEUR). 
Die Deckung des Fehlbetrages erfolgt durch eine Entnahme aus der Rücklage 
des außerordentlichen Ergebnisses. 
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8.5.2 Finanzrechnung 

 
In der Finanzrechnung werden gemäß § 51 GemHKVO die im Haushaltsjahr 
eingegangenen Einzahlungen und die geleisteten Auszahlungen ausgewie-
sen. 
 
Die Finanzrechnung weist für das Haushaltsjahr einen Zahlungsmittelbestand 
i. H. v. 27.068 TEUR (Vorjahr: 25.518 TEUR) aus. Dieser stimmt mit den in 
der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mitteln überein. 
 
Der Zahlungsmittelbestand setzt sich aus dem Saldo aus laufender Verwal-
tungstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierungstätigkeit und haushaltsun-
wirksamen Vorgängen zusammen. 
 
Die Liquidität der Sonderrechnung sowie die Finanzierung der Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen waren im Berichtsjahr sichergestellt 
(§ 110 Abs. 4 Satz 3 NKomVG). 
 

8.5.3  Bilanz 
 
Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen sind im Anhang ausreichend 
erläutert und sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. 
 

8.5.3.1 Immaterielles Vermögen 
 
Das immaterielle Vermögen setzt sich wie folgt zusammen: 
 

1. Januar 2013 31. Dezember 2013
EUR EUR

Sonstiges immaterielles Vermögen 63.700 60.900

Summe Immaterielles Vermögen 63.700 60.900  
 
Bei dem sonstigen immateriellen Vermögen handelt es sich um ein Nutzungs-
recht (Nutzungsvereinbarung über die Löschwasserversorgung von abfall-
technischen Anlagen in Watenbüttel der Sonderrechnung mit dem FB 37). Die 
Bewertung des immateriellen Vermögens erfolgt zu fortgeführten Anschaf-
fungswerten. Die Veränderung beruht auf einer planmäßigen Abschreibung 
des Nutzungsrechts. 
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8.5.3.2 Sachvermögen 

 
Das Sachvermögen setzt sich wie folgt zusammen: 
 

1. Januar 2013 31. Dezember 2013
EUR EUR

Unbebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte an 
unbebauten Grundstücken

104.535 93.501

Infrastrukturvermögen 18.001.395 17.018.592
Maschinen und technische Anlagen, 
Fahrzeuge

21.009 14.575

Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.125 1.077
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im 
Bau

0 0

Summe Sachvermögen 18.128.064 17.127.745
 
Das Sachvermögen i. H. v. 17.128 TEUR (Vorjahr: 18.128 TEUR) besteht ins-
besondere aus dem Infrastrukturvermögen. 
 
Das Infrastrukturvermögen (17.019 TEUR) umfasst den Grund und Boden des 
Infrastrukturvermögens (2.513 TEUR), die Straßen, Wege, Plätze (750 TEUR) 
und als sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens die Anlagegüter der De-
ponie in Watenbüttel (13.756 TEUR). 
 
Die Bewertung der Zugänge angeschaffter oder hergestellter Anlagegüter er-
folgt entsprechend der Rechtsnormen des NKomVG, der GemHKVO und der 
KomEinrVO auf Basis von Anschaffungs- und Herstellungswerten. Die nach 
§ 178 Abs. 3 NKomVG verbindlich vorgeschriebene Abschreibungstabelle mit 
den Abschreibungssätzen in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen (An-
lage 19 des RdErl. vom 4. Dezember 2006, Nds. MBl. Nr. 2/2007 S. 42 f.) wird 
für die Abschreibungen zugrunde gelegt. 
 

8.5.3.3 Finanzvermögen 
 
Das Finanzvermögen setzt sich wie folgt zusammen: 
 

1. Januar 2013 31. Dezember 2013
EUR EUR

Öffentlich-rechtliche Forderungen 686.507 352.028
Privatrechtliche Forderungen 16.782 41.189
Sonstige Vermögensgegenstände 499.709 493.213
Summe Finanzvermögen 1.202.998 886.430  
 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit  
ihrem Nominalwert bewertet worden. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen 
wurden von den entsprechenden Forderungen abgezogen, sodass in der  
Bilanz nur der Nettowert dargestellt wird. 
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Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen 
i. H. v. 9 TEUR (Vorjahr: 9 TEUR) und bei den Forderungen aus Gebühren für 
Abfallbehälter sowie den Forderungen aus Gebühren für Straßenreinigung 
wurden Pauschalwertberichtigungen i. H. v. 44 TEUR (Vorjahr: 44 TEUR) vor-
genommen. Bei der Ermittlung der Pauschalwertberichtigungen wurde davon 
ausgegangen, dass bei den Abfallbehältern 10 % und bei der Straßenreini-
gung 50 % der am 31. Dezember 2013 bestehenden offenen Forderungen 
aus dem Jahr 2013 nicht einbringbar sind. 
 
Hinsichtlich der Vorjahre wurde davon ausgegangen, dass bei den Abfallbe-
hältern 75 % und bei der Straßenreinigung 90 % der offenen Forderungen 
nicht mehr einbringbar sind. Die Einschätzung erfolgte auf Basis der Entwick-
lung der offenen Forderungen des Vorjahres. 
 

8.5.3.4  Liquide Mittel 
 
Die liquiden Mittel der Sonderrechnung betragen 27.068 TEUR (Vorjahr: 
25.518 TEUR). Der Bestand der liquiden Mittel auf den Finanzmittelkonten 
stimmt mit dem ausgewiesenen Bestand der liquiden Mittel in der Finanzrech-
nung überein. 
 

8.5.3.5 Aktive Rechnungsabgrenzung 
 
Der Posten der Aktiven Rechnungsabgrenzung i. H. v. 13 TEUR (Vorjahr: 
13 TEUR) berücksichtigt Ausgaben, die vor dem 1. Dezember 2013 geleistet 
wurden, aber Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. 
Bei der Sonderrechnung betrifft dies die Beamtenbesoldung für Januar 2014, 
die bereits im Dezember 2013 ausgezahlt wurde. 
 

8.5.3.6 Nettoposition 
 
Die Nettoposition setzt sich wie folgt zusammen: 
 

1. Januar 2013 31. Dezember 2013
EUR EUR

Basis-Reinvermögen 2.984.158 2.984.158
Rücklagen 11.151.302 10.681.492
Jahresergebnis -469.810 -640.544
Sonderposten 3.705.526 3.705.526
Summe Nettoposition 17.371.176 16.730.632
 
Das aufgrund der ab dem 1. Januar 2011 angewandten Rechtsnormen des 
NKomVG, der GemHKVO und der KomEinrVO aus dem Stammkapital her-
vorgegangene und fortgeführte Basis-Reinvermögen i. H. v. 2.984 TEUR hat 
sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. 
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Die Rücklagen umfassen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Er-
gebnisses i. H. v. 2.115 TEUR (Vorjahr: 2.586 TEUR) und sonstige Rücklagen 
i. H. v. 8.477 TEUR (Vorjahr: 8.477 TEUR). 
 
Die Bilanz weist betragsgleich mit der Ergebnisrechnung für 2013 einen Jah-
resfehlbetrag i. H. v. 641 TEUR (Vorjahr: -470 TEUR) aus. 
 
Der Sonderposten umfasst Vorträge für den Gebührenausgleich aus Kosten-
überdeckungen i. H. v. 3.706 TEUR (Vorjahr: 3.706 TEUR), die gemäß § 5 
Abs. 2 Satz 3 NKAG (periodenabrechnungsbezogen) innerhalb der nächsten 
drei Jahre auszugleichen sind. 
 

8.5.3.7 Schulden 
 
Die Schulden setzen sich wie folgt zusammen: 
 

1. Januar 2013 31. Dezember 2013
EUR EUR

Verbindlichkeiten aus Krediten für 
Investitionen 983.756 932.388
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 152.842 178.598
Sonstige Verbindlichkeiten 18.051 17.563
Summe Schulden 1.154.649 1.128.549  
 
Die Schulden der Sonderrechnung werden gemäß § 124 Abs. 4 NKomVG 
i. V. m. § 45 Abs. 8 GemHKVO zum Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. 
 

8.5.3.8  Rückstellungen 
 
Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen: 
 

1. Januar 2013 31. Dezember 2013
EUR EUR

Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und 
ähnliche Maßnahmen 28.900 24.000

Rückstellungen für Rekultivierung und 
Nachsorge geschlossener Abfalldeponien 25.727.887 26.795.479
Andere Rückstellungen 642.877 477.428
Summe Rückstellungen 26.399.664 27.296.907
 
Da die Stadt Braunschweig die rechtzeitige Bezahlung aller Beamten der 
Sonderrechnung sicherstellt und die Sonderrechnung sich abhängig von den 
jährlich gezahlten Beamtenbezügen an den Versorgungsbezügen beteiligt, 
sind durch die Sonderrechnung keine Pensionsrückstellungen im Haushalts-
jahr gebildet worden. 
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Die Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen i. H. v. 
24 TEUR (Vorjahr: 29 TEUR) beinhalten die Rückstellungen für Urlaubsver-
pflichtungen und Überstunden. Grundlage für die Berechnung ist eine Aufstel-
lung über Urlaubsansprüche und Überstunden, die mit durchschnittlichen 
Stundensätzen bewertet sind. Die Sozialabgaben wurden entsprechend be-
rücksichtigt. 
 
Die Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfall-
deponien i. H. v. 26.795 TEUR (Vorjahr: 25.728 TEUR) wurden im Haushalts-
jahr fortgeschrieben. Die notwendige Höhe dieser Rückstellungen ergibt sich 
aus der aktuellen Kosten- und Maßnahmenplanung. Zugeführt wurden rd. 
1.500 TEUR aus den Abfallgebühren, rd. 145 TEUR aus Zinseinnahmen und 
rd. 114 TEUR aus den Gebühreneinnahmen für die Einlagerung auf dem 
Schüttfeld III. 
 
Die anderen Rückstellungen i. H. v. 477 TEUR (Vorjahr: 643 TEUR) berück-
sichtigen insbesondere die Rückstellungen für Ersatzmaßnahmen i. H. v. 
443 TEUR (Vorjahr: 552 TEUR) sowie Rückstellungen für ausstehende Rech-
nungen i. H. v. 34 TEUR (Vorjahr: 91 TEUR). Die Mittel werden voraussichtlich 
in 2014 benötigt. Die Notwendigkeit der Maßnahmen ergibt sich aus dem 
Planfeststellungsbeschluss zum Schüttfeld III der Deponie. Die Maßnahme 
wird jetzt umgesetzt, nachdem die benötigten Grundstücke nach langwierigen 
Verhandlungen zur Verfügung stehen. 
 

8.5.3.9 Passive Rechnungsabgrenzung 
 
Passiv abzugrenzende Sachverhalte lagen im Berichtsjahr und Vorjahr aus-
kunftsgemäß nicht vor. 
 

8.5.4 Anhang 
 
Der Anhang enthält die erforderlichen Erläuterungen der Bilanz und der Er-
gebnisrechnung sowie die sonstigen in § 55 GemHKVO genannten Pflichtan-
gaben. Die von der Sonderrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewer-
tungsgrundsätze sind erläutert. 
 
Dem Anhang beigefügt sind die in § 128 Abs. 3 NKomVG genannten Bestand-
teile (Rechenschaftsbericht, Anlagenübersicht, Forderungsübersicht, Schul-
denübersicht, Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden 
Haushaltsermächtigungen) sowie ergänzend eine Rückstellungsübersicht. 
 

8.5.5 Rechenschaftsbericht 
 
Der Rechenschaftsbericht steht mit dem Jahresabschluss im Einklang und 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Sonderrechnung. 
Er enthält die nach § 57 GemHKVO erforderlichen Angaben und Erläuterun-
gen. Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem 
Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, bekannt geworden. 
 

8.6 Einhaltung des Wirtschaftsplans (Haushaltsplans) 
 
Im Rahmen der Prüfung der Einhaltung des Wirtschaftsplans (Haushaltsplans) 
haben sich keine Anhaltspunkte für wesentliche Bemerkungen ergeben. 
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8.7 Prüfungsvermerk 

 
Die Prüfung wesentlicher Positionen der Ergebnisrechnung, Finanzrechnung 
und Bilanz sowie der Aussagen und Angaben im Anhang haben keine wesent-
lichen Beanstandungen ergeben. 
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Anlage 1 
 

 
  

Jahresabschluss 2013
Stadt Braunschweig

Gesamt - Ergebnisrechung  Sonderrechnung Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen Ergebnis Ergebnis Ansatz mehr (+) bisher nicht 
2012 2013 2013 weniger (-) bewilligte üpl./apl.

Aufwendungen
(Sp. 3 - Sp. 4) (aus Sp. 5)

- Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro -
1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 1.478.600,00 -1.478.600,00
4 Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte 41.643.046,54 40.334.793,30 40.897.700,00 -562.906,70
6 Privatrechtliche Entgelte 15.338,76 15.338,76 15.300,00 38,76
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 66.130,00 66.130,00 63.000,00 3.130,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 294.990,35 145.248,10 190.000,00 -44.751,90
9 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Sonstige ordentliche Erträge 14.135,50 7.630,00 0,00 7.630,00
12 Summe ordentliche Erträge 42.033.641,15 40.569.140,16 42.644.600,00 -2.075.459,84

Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal 421.092,88 403.394,43 440.000,00 -36.605,57 0,00
14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.291.414,02 2.039.927,64 2.526.900,00 -486.972,36 0,00
16 Abschreibungen 963.623,55 944.377,51 955.900,00 -11.522,49 0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 46.472,86 44.112,63 44.200,00 -87,37 0,00
18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen 38.781.992,79 37.743.205,47 39.179.600,00 -1.436.394,53 0,00
20 Summe ordentliche Aufwendungen 42.504.596,10 41.175.017,68 43.146.600,00 -1.971.582,32 0,00
21 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)   

Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)
-470.954,95 -605.877,52 -502.000,00 -103.877,52 0,00

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
22 Außerordentliche Erträge 1.145,40 61.163,18 0,00 61.163,18
23 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 95.829,85 0,00 95.829,85 0,00
24 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24) 1.145,40 -34.666,67 0,00 -34.666,67 0,00

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)                                 
Überschuss (+) Fehlbetrag (-) -469.809,55 -640.544,19 -502.000,00 -138.544,19 0,00
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Anlage 2 
 

 
  

Jahresabschluss 2013
Stadt Braunschweig

Gesamt - Finanzrechnung  Sonderrechnung Abfallwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen Ergebnis Ergebnis Ansatz mehr (+) bisher nicht bewilligte
2012 2013 2013 weniger (-) üpl./apl.

Auszahlungen
(Sp. 3 - Sp. 4) (aus Sp. 5)

- Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro -
1 2 3 4 5 6

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0 0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0 0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0 0,00
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte 39.867.175,95 40.669.241,63 40.897.700 -228.458,37
5 Privatrechtliche Entgelte 15.799,06 19.800,45 15.300 4.500,45
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 66.130,00 66.130,00 63.000 3.130,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 346.151,45 196.736,99 190.000 6.736,99

8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände

0,00 0,00 0
0,00

9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 30,50 10,00 0 10,00

10 Summe der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 40.295.286,96 40.951.919,07 41.166.000 -214.081

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Auszahlungen für aktives Personal 417.735,00 428.279,82 440.000 -11.720,18 0
12 Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0 0,00 0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 335.262,48 1.014.974,63 5.776.400 -4.761.425,37 0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 47.180,62 44.820,38 44.200 620,38 0
15 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0 0,00 0
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 37.547.889,82 37.853.653,76 39.179.600 -1.325.946,24 0

17 Summe der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 38.348.067,92 39.341.728,59 45.440.200 -6.098.471,41 0

18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               
(Zeilen 10 - 17) 1.947.219,04 1.610.190,48 -4.274.200 5.884.390,48 0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0,00
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen 4.599,99 0,00 0 0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0 0,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.599,99 0,00 0 0,00 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0 0,00 0
26 Baumaßnahmen 343.335,88 8.929,79 300.000 -291.070,21 0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0,00 31.000 -31.000,00 0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0 0,00 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0 0,00 0
30 Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0,00 0
31 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 343.335,88 8.929,79 331.000 -322.070,21 0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31) -338.735,89 -8.929,79 -331.000 322.070,21 0

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                    
(Zeilen 18 + 32) 1.608.483,15 1.601.260,69 -4.605.200 6.206.461 0

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren 

Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0

0,00
0

35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

51.368,00 51.368,00 51.400 -32,00 0

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35) -51.368,00 -51.368,00 -51.400 32,00 0
37 Finanzmittelbestand (Zeilen 33 und 36) 1.557.115,15 1.549.892,69 -4.656.600 6.206.492,69 0

Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)
38 Haushaltsunwirksame Einzahlungen -4.208,17 0,00 0,00 0
39 Haushaltsunwirksame Auszahlungen 0,00 0,00 0

40 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen          
(Zeilen 38 und 39)

-4.208,17 0,00 0 0,00 0

Finanzmittelbestand (Liquide Mittel)
41 Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Jahres 23.965.202,95 25.518.109,93 25.518.110

42 Zahlungsmittelbestand am Ende des Jahres         
(Summe Zeilen 37, 40 und 41) 25.518.109,93 27.068.002,62 20.861.510 6.206.492,69 0
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Anlage 3 
 

 
 

Jahresabschluss 2013
Stadt Braunschweig

Sonderrechung Abfallwirtschaft  -  Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva 31. Dezember 2012 31. Dezember 2013 Passiva 31. Dezember 2012 31. Dezember 2013
- Euro - - Euro - - Euro - - Euro -

1. Immaterielles Vermögen 63.700,00 60.900,00 1. Nettoposition
1.1 Basis-Reinvermögen 2.984.158,29 2.984.158,29

2. Sachvermögen 18.128.064,00 17.127.745,00 1.2 Rücklagen 11.151.301,42 10.681.491,87
1.3 Jahresergebnis mit der Angabe des Betrages der Vorbelastung -469.809,55 -640.544,19

3. Finanzvermögen 1.202.998,14 886.429,96       aus Haushaltsresten für Aufw endungen *)
1.4 Sonderposten 3.705.525,86 3.705.525,86

4. Liquide Mittel 25.518.109,93 27.068.002,62 17.371.176,02 16.730.631,83

5. Aktive Rechnungsabgrenzung 12.616,46 13.009,42 2. Schulden
2.1 Geldschulden
2.1.1  Liquiditätskredite 0,00 0,00
2.1.2  Geldschulden (ohne Liquiditätskredite) 983.756,00 932.388,00

983.756,00 932.388,00

2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 152.842,10 178.597,50
2.4 Transferverbindlichkeiten 0,00 0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 18.050,89 17.563,33

170.892,99 196.160,83

3. Rückstellungen 26.399.663,52 27.296.906,34

4. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00

Bilanzsumme 44.925.488,53 45.156.087,00 44.925.488,53 45.156.087,00

*) davon Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen 2012 = 0,00 €; 2013 = 0,00 €

Braunschweig, den 14.7.2014 gez.
Schlimme (Fachbereichsleiter Finanzen)
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9.1 Vorbemerkungen 
 

Der Regiebetrieb Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement (im 
Folgenden: Sonderrechnung) ist ein Sondervermögen der Stadt im Sinne des 
§ 130 Abs. 1 Nr. 4 NKomVG, dessen Wirtschaftsführung nach § 139 
Abs. 1 NKomVG selbstständig erfolgt und für den entsprechend der  
KomEinrVO eine Sonderrechnung nach den Bestimmungen über die Haus-
haltswirtschaft der Kommunen geführt wird. 
 
Für die Sonderrechnung ist unter Beachtung der entsprechenden Vorschriften 
zur Rechnungslegung des NKomVG, der GemHKVO und der KomEinrVO ein 
Jahresabschluss aufzustellen, der gesonderter Teil des Jahresabschlusses 
der Stadt ist. 
 

9.2 Prüfungsauftrag 
 
Gemäß § 155 Abs. 1 Nr. 1 NKomVG bzw. § 4 Abs. 1 Nr. 1 RPO obliegt dem 
RPA die Prüfung des Jahresabschlusses der Sonderrechnung nach Maßgabe 
des § 156 Abs. 1 NKomVG. 
 
Die Zentrale Vergabestelle der Stadt Braunschweig hat für das RPA die Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft PKF Fasselt Schlage (im Folgenden: Abschluss-
prüfer) mit Datum vom 9. September 2013 mit der Prüfung des Jahresab-
schlusses 2013 der Sonderrechnung beauftragt. Über das Ergebnis der Prü-
fung hat der Abschlussprüfer mit Datum vom 23. Oktober 2014 einen Bericht 
vorgelegt. 
 

9.3  Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 
 
Gegenstand der Prüfung des Abschlussprüfers waren die Buchführung und 
der aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz und Anhang bestehende 
Jahresabschluss 2013 der Sonderrechnung, einschließlich der Bestandteile, 
die dem Anhang beizufügen sind. Die Prüfung erfolgte unter Beachtung der 
entsprechenden gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Durchführung von Ab-
schlussprüfungen. 
 
Ausgangspunkt der Prüfung war der geprüfte Jahresabschluss der Sonder-
rechnung des vorhergehenden Haushaltsjahres. 
 
Die Prüfung hat sich darauf erstreckt, ob die GoB und die entsprechenden ge-
setzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung beachtet worden sind. 
 
Besondere Prüfungsschwerpunkte waren im Berichtsjahr folgende Prüffelder: 
 
• Forderungen gegen die und Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Braun-

schweig 
• Rückstellungen 
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• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
• Teilfertige Leistungen 
• wesentliche Aufwandsposten der Ergebnisrechnung 
 
Die Prüfungshandlungen erfolgten auf Basis des sogenannten risikoorientier-
ten Prüfungsansatzes. 
 
Erbetene Aufklärungen und Nachweise wurden vollständig erbracht. Eine 
rechtsverbindlich unterzeichnete Vollständigkeitserklärung wurde vom Ab-
schlussprüfer zu den Akten genommen. Die Vollständigkeit und Richtigkeit 
des Jahresabschlusses der Sonderrechnung wurde durch Herrn Stadtbaurat 
Leuer mit Unterschrift vom 23. Oktober 2014 festgestellt. Die Ergebnisrech-
nung und die Bilanz wurden durch Frau Ltd. Baudirektorin Springhorn am 
23. Oktober 2014 unterschrieben. Der Jahresabschluss wurde dem RPA am 
18. November 2014 vorgelegt. 
 

9.4 Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 
 

9.4.1 Vorjahresabschluss 
 
Der Rat der Stadt hat am 4. Februar 2014 den Jahresabschluss 2012 der 
Sonderrechnung mit dem Jahresabschluss 2012 der Stadt Braunschweig be-
schlossen und dem OBM Entlastung erteilt. 
 

9.4.2 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 
 
Der Abschlussprüfer führt aus, dass die Buchführung den gesetzlichen Vor-
schriften einschließlich der GoB entspricht. 
 
Die Jahresabschlussrechnungen wurden nach den entsprechenden Vor-
schriften der KomEinrVO i. V. m. § 128 Abs. 1 bis 3 NKomVG aufgestellt und 
ordnungsgemäß aus den Büchern der Sonderrechnung entwickelt. 
 
Der Anhang enthält die erforderlichen Erläuterungen der Bilanz und der Er-
gebnisrechnung sowie die sonstigen in § 55 GemHKVO genannten Pflichtan-
gaben. Die von der Sonderrechnung angewandten Bilanzierungs- und Be-
wertungsgrundsätze sind erläutert. 
 
Der Rechenschaftsbericht steht mit dem Jahresabschluss im Einklang und 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Sonderrechnung. 
Er enthält die nach § 57 GemHKVO erforderlichen Angaben und Erläuterun-
gen. Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem 
Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, bekannt geworden, über die zu 
berichten wäre. 
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9.5 Jahresabschluss 

 
9.5.1 Ergebnisrechnung 

 
Der Haushalt soll gemäß § 110 Abs. 4 Satz 1 NKomVG in jedem Haushalts-
jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist gemäß § 110 Abs. 4 
Satz 2 NKomVG ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Er-
träge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamt-
betrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordent-
lichen Aufwendungen entspricht. 
 
Die Ergebnisrechnung weist für das Haushaltsjahr 2013 ein Jahresergebnis 
i. H. v. 298 TEUR (Vorjahr: 247 TEUR) aus. 
 
Das ordentliche Ergebnis beträgt -966 TEUR (ordentliche Erträge i. H. v. 
70.528 TEUR abzgl. ordentliche Aufwendungen i. H. v. 71.494 TEUR). 
 
Das außerordentliche Ergebnis beträgt 1.264 TEUR (außerordentliche Erträge 
i. H. v. 1.291 TEUR abzgl. außerordentliche Aufwendungen i. H. v. 27 TEUR). 
 

9.5.2 Finanzrechnung 
 
In der Finanzrechnung werden gemäß § 51 GemHKVO die im Haushaltsjahr 
eingegangenen Einzahlungen und die geleisteten Auszahlungen ausgewie-
sen. 
 
Die Finanzrechnung weist für das Haushaltsjahr einen Zahlungsmittelbestand 
i. H. v. 200,00 EUR (Vorjahr: 85,65 EUR) aus. Dieser stimmt mit den in der  
Bilanz ausgewiesenen liquiden Mitteln überein. 
 
Der Zahlungsmittelbestand setzt sich aus dem Saldo aus laufender Verwal-
tungstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierungstätigkeit und haushaltsun-
wirksamen Vorgängen zusammen. 
 
Die Liquidität der Sonderrechnung sowie die Finanzierung der Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen waren im Berichtsjahr sichergestellt 
(§ 110 Abs. 4 Satz 3 NKomVG). 
 

9.5.3  Bilanz 
 
Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen sind im Anhang ausreichend 
erläutert und sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. 
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9.5.3.1 Immaterielles Vermögen 

 
Das immaterielle Vermögen setzt sich wie folgt zusammen: 
 

1. Januar 2013 31. Dezember 2013
EUR EUR

Sonstiges immaterielles Vermögen 43.178 35.771

Summe Immaterielles Vermögen 43.178 35.771  
 
Das sonstige immaterielle Vermögen umfasst Lizenzen. Die Bewertung des 
immateriellen Vermögens erfolgt zu fortgeführten Anschaffungswerten. Die 
Veränderungen beruhen auf planmäßigen Abschreibungen bestehender  
Lizenzen. 

 
9.5.3.2 Sachvermögen 

 
Das Sachvermögen setzt sich wie folgt zusammen: 
 

1. Januar 2013 31. Dezember 2013
EUR EUR

Maschinen und technische Anlagen, 
Fahrzeuge

119.090 97.142

Betriebs- und Geschäftsausstattung 68.575 65.629
Vorräte 80.937 1.940.953

Summe Sachvermögen 268.602 2.103.724
 
 
Die Bewertung der Zugänge angeschaffter oder hergestellter Anlagegüter er-
folgt entsprechend der Rechtsnormen des NKomVG, der GemHKVO und der 
KomEinrVO auf Basis von Anschaffungs- und Herstellungswerten. Die nach 
§ 178 Abs. 3 NKomVG verbindlich vorgeschriebene Abschreibungstabelle mit 
den Abschreibungssätzen in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen (An-
lage 19 des RdErl. vom 4. Dezember 2006, Nds. MBl. Nr. 2/2007 S. 42 f.) wird 
für die Abschreibungen zugrunde gelegt. 

 
9.5.3.3 Finanzvermögen 

 
Das Finanzvermögen setzt sich wie folgt zusammen: 
 

1. Januar 2013 31. Dezember 2013
EUR EUR

Sonstige Privatrechtliche Forderungen 7.969.907 9.956.142
Sonstige Vermögensgegenstände 8.315 8.876
Summe Finanzvermögen 7.978.222 9.965.018  
 
Das Finanzvermögen umfasst insbesondere privatrechtliche Forderungen aus 
Vermietung und Verpachtung gegenüber diversen Liegenschaftsnutzern der 
Stadt sowie Forderungen aus Lieferungen und Leistungen für Bauprojekte, die 
im Auftrag der Stadt von der Sonderrechnung ausgeführt wurden. Die Forde-
rungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert 
bewertet worden und haben Restlaufzeiten von jeweils bis zu einem Jahr. 
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Der Anstieg der privatrechtlichen Forderungen resultiert insbesondere aus der 
erstmaligen Bilanzierung von seitens der Sonderrechnung bereits erbrachten, 
aber noch nicht abgerechneten Leistungen (teilfertige Leistungen). Zu den 
entsprechend ausgewiesenen Verbindlichkeiten vgl. Tz. 9.5.3.7. 
 

9.5.3.4 Liquide Mittel 
 
Die liquiden Mittel der Sonderrechnung betragen 200,00 EUR (Vorjahr: 
85,65 EUR). Der Bestand der liquiden Mittel auf den Finanzmittelkonten 
stimmt mit dem ausgewiesenen Bestand der liquiden Mittel in der Finanz-
rechnung überein. 
 

9.5.3.5 Aktive Rechnungsabgrenzung 
 
Der Posten der Aktiven Rechnungsabgrenzung i. H. v. 77 TEUR (Vorjahr: 
84 TEUR) berücksichtigt Ausgaben, die vor dem 31. Dezember 2013 geleistet 
wurden, aber Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. 
Bei der Sonderrechnung betrifft dieses insbesondere die Beamtenbesoldung 
sowie Gebühren für einen Wärmelieferungsvertrag, der Gebührenanteile für 
die Jahre 2014 und 2015 enthält. 
 

9.5.3.6 Nettoposition 
 
Die Nettoposition setzt sich wie folgt zusammen: 
 

EUR EUR
Sonstige Rücklagen 748.440 0
Rücklagen aus Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses 0 993.334
Rücklagen aus Überschüssen des 
außerordentlichen Ergebnisses 0 1.800
Jahresergebnis 246.694 297.715
Summe Nettoposition 995.134 1.292.849

 
 

 
Die sonstigen Rücklagen i. H. v. 748 TEUR sowie 245 TEUR des Vorjahres-
ergebnisses wurden in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Er-
gebnisses überführt. Der Rest des Vorjahresergebnisses i. H. v. 2 TEUR wur-
de in die Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 
überführt. Basis für die Überführungen war der Ratsbeschluss vom 
4. Februar 2014 zur Verwendung des Jahresergebnisses 2012. Die Bilanz 
weist betragsgleich mit der Ergebnisrechnung für 2013 einen Jahresüber-
schuss i. H. v. 298 TEUR (Vorjahr: 247 TEUR) aus. 
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9.5.3.7 Schulden 

 
Die Schulden setzen sich wie folgt zusammen: 
 

1. Januar 2013 31. Dezember 2013
EUR EUR

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 3.163.866 785.248
Sonstige Verbindlichkeiten 85.018 104.312
Summe Schulden 3.248.884 889.560  
 
Bezüglich der ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-
gen wird auf die Ausführungen in Tz. 9.5.3.3 verwiesen. 
 
Die Schulden der Sonderrechnung werden gemäß § 124 Abs. 4 NKomVG 
i. V. m. § 45 Abs. 8 GemHKVO zum Rückzahlungsbetrag ausgewiesen und 
haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. 
 

9.5.3.8 Rückstellungen 
 
Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen: 
 

1. Januar 2013 31. Dezember 2013
EUR EUR

Rückstellungen für unterlassene 
Instandhaltung 2.392.000 3.534.350
Andere Rückstellungen 1.737.672 6.464.825
Summe Rückstellungen 4.129.672 9.999.175
 
Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung i. H. v. 3.534 TEUR bein-
halten Maßnahmen zur Instandhaltung, die in den nächsten zwei bzw. drei 
Jahren umgesetzt werden sollen. 
 
Die anderen Rückstellungen i. H. v. 6.465 TEUR (Vorjahr: 1.738 TEUR) be-
treffen insbesondere Rückstellungen für Resturlaub, die leistungsorientierte 
Bezahlung, ausstehende Rechnungen, die Prüfung des Jahresabschlusses, 
Überstunden sowie Brandschutzmaßnahmen. 
 

9.5.3.9 Passive Rechnungsabgrenzung 
 
Passiv abzugrenzende Sachverhalte lagen im Berichtsjahr und Vorjahr aus-
kunftsgemäß nicht vor. 
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9.5.4 Anhang 

 
Der Anhang enthält die erforderlichen Erläuterungen der Bilanz und der Er-
gebnisrechnung sowie die sonstigen in § 55 GemHKVO genannten Pflichtan-
gaben. Die von der Sonderrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewer-
tungsgrundsätze sind erläutert. 
 
Dem Anhang beigefügt sind die in § 128 Abs. 3 NKomVG genannten Be-
standteile (Rechenschaftsbericht, Anlagenübersicht, Forderungsübersicht, 
Schuldenübersicht) sowie ergänzend eine Rückstellungsübersicht. 
 

B Eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltser-
mächtigungen ist dem Anhang entgegen § 128 Abs. 3 Ziffer 5 NKomVG nicht 
beigefügt worden. 

 
9.5.5  Rechenschaftsbericht 
 

Der Rechenschaftsbericht steht mit dem Jahresabschluss im Einklang und 
vermittelt insgesamt eine zutreffende Lage von der Sonderrechnung. Er ent-
hält die nach § 57 GemHKVO erforderlichen Angaben und Erläuterungen. Es 
sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des 
Haushaltsjahres eingetreten sind, bekannt geworden. 
 

9.6  Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF Fasselt Schlage hat den Jahresab-
schluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Rechenschaftsbericht 
der Sonderrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2013 bis 31. De-
zember 2013 geprüft und das wesentliche Ergebnis der Prüfung unter Ab-
schnitt „V.“ des Prüfberichts am 23. Oktober 2014 wie folgt zusammengefasst: 
 
„Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nis entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den er-
gänzenden Bestimmungen der KomEinrVO und vermittelt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Fachbereiches. Der Rechenschaftsbericht (Bestandteil des Anhangs) steht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Fachbereiches und stellt die Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.“ 

 
9.7 Prüfungsvermerk 

 
Die ergänzende Durchsicht wesentlicher Positionen der Bilanz, der Ergebnis-
rechnung und der Finanzrechnung sowie der Aussagen im Anhang und im 
Rechenschaftsbericht hat seitens des RPA keinen Anlass für Einwendungen 
ergeben. Ergänzende Feststellungen hält das RPA nicht für erforderlich. 
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         Anlage 1 
 
 

 
 

  

Jahresabschluss 2013
Stadt Braunschweig

Gesamt - Ergebnisrechung  Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen Ergebnis Ergebnis Ansatz mehr (+) bisher nicht 
2012 2013 2013 weniger (-) bewilligte üpl./apl.

Aufwendungen
(Sp. 3 - Sp. 4) (aus Sp. 5)

- Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro -
1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Privatrechtliche Entgelte 31.700.687,57 31.654.867,04 31.926.000,00 -271.132,96
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38.244.737,43 36.958.785,46 34.914.900,00 2.043.885,46
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Bestandsveränderungen 0,00 1.889.800,00 0,00 1.889.800,00
11 Sonstige ordentliche Erträge 32.219,28 24.362,39 9.000,00 15.362,39
12 Summe ordentliche Erträge 69.977.644,28 70.527.814,89 66.849.900,00 3.677.914,89

Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal 12.205.494,31 12.395.165,28 13.011.000,00 -615.834,72 0,00
14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 56.279.062,80 57.807.154,84 52.512.600,00 5.294.554,84 0,00
16 Abschreibungen 89.833,99 112.720,09 67.000,00 45.720,09 0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.158.359,57 1.178.693,77 1.256.300,00 -77.606,23 0,00
20 Summe ordentliche Aufwendungen 69.732.750,67 71.493.733,98 66.846.900,00 4.646.833,98 0,00
21 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)   

Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)
244.893,61 -965.919,09 3.000,00 -968.919,09 0,00

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
22 Außerordentliche Erträge 1.799,78 1.291.216,66 0,00 1.291.216,66
23 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 27.582,55 500,00 27.082,55 0,00
24 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24) 1.799,78 1.263.634,11 -500,00 1.264.134,11 0,00

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)                                 
Überschuss (+) Fehlbetrag (-) 246.693,39 297.715,02 2.500,00 295.215,02 0,00
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Jahresabschluss 2013
Stadt Braunschweig

Gesamt - Finanzrechnung  Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen Ergebnis Ergebnis Ansatz* mehr (+) bisher nicht bewilligte
2012 2013 2013 weniger (-) üpl./apl.

Auszahlungen
(Sp. 3 - Sp. 4) (aus Sp. 5)

- Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro -
1 2 3 4 5 6

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0 0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0 0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0 0,00
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0 0,00
5 Privatrechtliche Entgelte 31.377.158,51 31.485.031,35 0 31.485.031,35
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35.317.081,02 36.567.819,55 0 36.567.819,55
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0 0,00

8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0 0,00

9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 160.619,91 142.805,06 0 142.805,06

10 Summe der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 66.854.859,44 68.195.655,96 0 68.195.656

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Auszahlungen für aktives Personal 11.722.747,41 12.013.653,89 0 12.013.653,89 0
12 Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0 0,00 0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 54.475.258,51 56.191.813,62 0 56.191.813,62 0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0 0,00 0
15 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0 0,00 0
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 288.421,93 88.229,50 0 88.229,50 0

17 Summe der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 66.486.427,85 68.293.697,01 0 68.293.697,01 0

18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               
(Zeilen 10 - 17) 368.431,59 -98.041,05 0 -98.041,05 0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0,00
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen 8.693,22 0,00 0 0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0 0,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.693,22 0,00 0 0,00 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0 0,00 0
26 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0 0,00 0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 65.382,36 27.379,55 0 27.379,55 0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0 0,00 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0 0,00 0
30 Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0,00 0
31 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 65.382,36 27.379,55 0 27.379,55 0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31) -56.689,14 -27.379,55 0 -27.379,55 0

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                    
(Zeilen 18 + 32) 311.742,45 -125.420,60 0 -125.421 0

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren 

Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0

0,00
0

35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

0,00 0,00 0 0,00 0

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35) 0,00 0,00 0 0,00 0
37 Finanzmittelbestand (Zeilen 33 und 36) 311.742,45 -125.420,60 0 -125.420,60 0

Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)
38 Haushaltsunwirksame Einzahlungen 25.112.323,16 39.097.326,56 0 39.097.326,56 0
39 Haushaltsunwirksame Auszahlungen 25.423.981,20 38.971.791,61 0 38.971.791,61 0

40 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen          
(Zeilen 38 und 39)

-311.658,04 125.534,95 0 125.534,95 0

Finanzmittelbestand (Liquide Mittel)
41 Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Jahres 1,24 85,65 86

42 Zahlungsmittelbestand am Ende des Jahres         
(Summe Zeilen 37, 40 und 41) 85,65 200,00 86 114,35 0

*Die Planung für das Jahr 2013 erfolgte noch nach  
den Grundsätzen der EinrVO-Kom, die keine 
Finanzrechnung vorsieht.
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Jahresabschluss 2013
Stadt Braunschweig

Sonderrechung Hochbau und Gebäudemanagement  -  Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva 31. Dezember 2012 31. Dezember 2013 Passiva 31. Dezember 2012 31. Dezember 2013
- Euro - - Euro - - Euro - - Euro -

1. Immaterielles Vermögen 43.177,54 35.771,28 1. Nettoposition
1.1 Basis-Reinvermögen 0,00 0,00

2. Sachvermögen 268.602,18 2.103.723,91 1.2 Rücklagen 748.440,41 995.133,80
1.3 Jahresergebnis mit der Angabe des Betrages der Vorbelastung 246.693,39 297.715,02

3. Finanzvermögen 7.978.221,76 9.965.018,26       aus Haushaltsresten für Aufw endungen *)
1.4 Sonderposten 0,00 0,00

4. Liquide Mittel 85,65 200,00 995.133,80 1.292.848,82

5. Aktive Rechnungsabgrenzung 83.602,74 76.870,60 2. Schulden
2.1 Geldschulden
2.1.1  Liquiditätskredite 0,00 0,00
2.1.2  Geldschulden (ohne Liquiditätskredite) 0,00 0,00

0,00 0,00

2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.163.866,33 785.247,81
2.4 Transferverbindlichkeiten 0,00 0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 85.017,93 104.312,16

3.248.884,26 889.559,97

3. Rückstellungen 4.129.671,81 9.999.175,26

4. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00

Bilanzsumme 8.373.689,87 12.181.584,05 8.373.689,87 12.181.584,05

*) davon Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen 2012 = 0,00 €; 2013 = 0,00 €
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10.1 Vorbemerkungen 

 
Aufgrund des § 1 der Satzung zur Errichtung und Verwaltung des „Pensions-
fonds der Stadt Braunschweig“ vom 5. Oktober 1999 ist bei der Stadt Braun-
schweig der rechtlich unselbstständige „Pensionsfonds der Stadt Braun-
schweig“ (im Folgenden: Pensionsfonds) als Sondervermögen nach § 130 
Abs. 1 Nr. 5 NKomVG zur Finanzierung künftiger Versorgungslasten ihrer Be-
amtinnen und Beamten errichtet worden. 
 
Die Vorschriften der Haushaltswirtschaft des NKomVG sind anzuwenden 
(§ 130 Abs. 4 NKomVG), weil für den Pensionsfonds ein besonderer Haus-
haltsplan aufgestellt und eine Sonderrechnung geführt werden. Danach hat 
die Stadt Braunschweig für den Pensionsfonds für jedes Haushaltsjahr einen 
Jahresabschluss im Sinne des § 128 Abs. 1 bis 3 NKomVG aufzustellen. 
 

10.2  Prüfungsauftrag 
 
Die Prüfung des Jahresabschlusses des Pensionsfonds seitens des RPA er-
folgt entsprechend § 155 Abs. 1 Nr. 1 und § 156 Abs. 1 Satz 1 NKomVG 
i. V. m. § 130 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 4 NKomVG. 
 

10.3 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 
 
Gegenstand der Prüfung waren die Buchführung und der Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2013 des Pensionsfonds. 
 
Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses des Pensions-
fonds nach den für niedersächsische Gemeinden geltenden Vorschriften lie-
gen in der Verantwortung des OBM der Stadt Braunschweig. 
 
Für die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses des Pen-
sionsfonds gelten die Vorschriften des NKomVG und der GemHKVO entspre-
chend. 
 
Aufgabe des RPA ist es, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen einer 
Prüfung in analoger Anwendung des § 156 Abs. 1 Satz 1 NKomVG zu beurtei-
len. 
 
Die Prüfung der Buchführung und des Jahresabschlusses des Pensionsfonds 
erstreckte sich darauf, ob die für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen 
Vorschriften des NKomVG und der GemHKVO eingehalten worden sind. 
 
Die Prüfung wurde entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und in An-
lehnung an die Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfungen durchge-
führt. Nach diesen Grundsätzen ist die Prüfung so zu planen und durchzu-
führen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Buch-
führung und der Jahresabschluss des Pensionsfonds frei von wesentlichen 
Mängeln sind. Die Zielsetzung der Prüfung entsprechend § 155 
Abs. 3 NKomVG erfordert regelmäßig keine lückenlose Prüfung, d. h. Nach-
weise für die Angaben in der Buchführung und im Jahresabschluss des Pen-
sionsfonds werden im Wesentlichen auf der Basis von Stichproben beurteilt. 
 



- 85 - 
 
10 Sondervermögen Pensionsfonds der Stadt Braunschweig  
 

Die Prüfung umfasst - soweit zutreffend - insgesamt die Beurteilung der an-
gewandten Ansatz-, Bewertungs-, Ausweis-, Gliederungs-, Angabe- und Be-
richtsgrundsätze. 
 
Die für die Prüfung erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind vollständig 
erbracht worden. Eine von Herrn Stadtrat Ruppert unterzeichnete Vollständig-
keitserklärung mit Datum vom 13. Oktober 2014 wurde vorgelegt. 
 

10.4 Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 
 

10.4.1 Vorjahresabschluss 
 
Der Rat der Stadt hat am 4. Februar 2014 den Jahresabschluss zum 31. De-
zember 2012 des Pensionsfonds beschlossen und dem OBM Entlastung er-
teilt. 
 

10.4.2 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 
 
Die Stadt hat mit Schreiben vom 23. Oktober 2014 den mit Datum vom 
9. Oktober 2014 aufgestellten Jahresabschluss des Pensionsfonds zum 
31. Dezember 2013 mit Schreiben vom 23. Oktober 2014 zur Prüfung vorge-
legt (Eingang beim RPA: 24. Oktober 2014). 
 
Die wesentliche Grundlage der Prüfung des Jahresabschlusses war die Buch-
führung des Pensionsfonds. Die Buchführung des Pensionsfonds wird mit 
dem Finanzwesenverfahren SAP R/3 geführt und entspricht nach den im 
Rahmen der Prüfung gewonnenen Feststellungen den gesetzlichen Vorschrif-
ten einschließlich der GoB. 
 
Der Jahresabschluss des Pensionsfonds wurde ordnungsgemäß unmittelbar 
aus der Buchführung des Pensionsfonds abgeleitet. Die entsprechend anzu-
wendenden gesetzlichen Ansatz-, Bewertungs- und Gliederungsvorschriften 
des NKomVG und der GemHKVO wurden beachtet. Der Anhang enthält die 
gesetzlich geforderten Angaben. Die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung und 
zur Finanzrechnung befinden sich im Rechenschaftsbericht. 
 
Im Rechenschaftsbericht wird unter Tz. 8 auf Vorgänge von besonderer Be-
deutung hingewiesen, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten 
sind. Im August 2014 wurde von der Stadtkasse verspätet ein Betrag in Höhe 
von 3,21 EUR für Bankgebühren in das Jahresergebnis 2013 des Pensions-
fonds gebucht, der aufgrund der bereits abgeschlossenen Saldenabstimmung 
zwischen dem städtischen Haushalt und dem Haushalt des Pensionsfonds 
nicht mehr berücksichtigt werden konnte. 
 
Der Pensionsfonds erhielt im Berichtsjahr Zuwendungen und allgemeine Um-
lagen i. H. v. 3.329 TEUR (Vorjahr: 3.274 TEUR). Darüber hinaus wurden 
Zinserträge und ähnliche Finanzerträge i. H. v. 169 TEUR (Vorjahr: 
339 TEUR) sowie sonstige ordentliche Erträge nach dem Versorgungslasten-
teilungs-Staatsvertrag i. H. v. 201 TEUR (Vorjahr: 119 TEUR) erzielt. Die 
Summe der ordentlichen Erträge entsprach 2013 mit einem Ergebnis i. H. v. 
3.699 TEUR im Wesentlichen dem Planansatz (3.889 TEUR). Die Minderer-
träge i. H. v. 190 TEUR sind durch geringere Einzahlungen beim Sachkonto 
„Zinserträge Kreditinstitute“ entstanden. 
 



- 86 - 
 
10 Sondervermögen Pensionsfonds der Stadt Braunschweig  
 

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betrugen 82 TEUR (Vorjahr: 
300 TEUR). Die Minderaufwendungen i. H. v. ca. 218 TEUR sind entstanden 
bei den Sonstigen Personalaufwendungen. 
 
Das Jahresergebnis beläuft sich damit auf 3.617 TEUR (Vorjahr: 
3.432 TEUR).  
 
Aufgrund der erzielten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, der Zins-
erträge und ähnlichen Finanzerträge sowie der sonstigen ordentlichen Erträge 
ergab sich zum 31. Dezember 2013 ein Bestand an liquiden Mitteln i. H. v. 
26.294 TEUR (Vorjahr: 22.616 TEUR) und ein Finanzvermögen i. H. v. 
64 TEUR (Vorjahr: 125 TEUR). In der Summe ergibt sich ein Gesamtver-
mögen i. H. v. 26.357 TEUR (Vorjahr: 22.741 TEUR), das vollständig durch 
die Nettoposition (Vorjahr: 22.741 TEUR) finanziert ist. Wie im Vorjahr gab es 
zum Bilanzstichtag keine sonstigen Verbindlichkeiten. 
 
Der Jahresabschluss des Pensionsfonds vermittelt unter Beachtung der GoB 
grundsätzlich ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Pensionsfonds. 
 

10.5 Prüfungsvermerk 
 
Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung trifft das RPA als zuständige 
örtliche Prüfungseinrichtung des Pensionsfonds im Sinne des NKomVG für die 
Buchführung und den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 in der dem 
RPA vorgelegten Fassung folgende Prüfungsaussage: 
 
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach Überzeugung des RPA vermittelt der Jahresabschluss zum 31. Dezem-
ber 2013 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,  
Finanz- und Ertragslage des Pensionsfonds. 
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11.1 Prüfungsauftrag 

 
Auf der rechtlichen Grundlage des § 155 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG i. V. m. 
§ 4 Abs. 2 Nr. 2 der RPO wird der Einsatz von Informations- und Kommunikati-
onstechnologie insbesondere hinsichtlich Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit 
und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns der Prüfung unterzogen. 
 
Die Ergebnisse der Prüfung von Verfahren, die im Bereich der KOSY-
NUS® GmbH zum Einsatz kamen, wurden in der Vergangenheit nach Zustim-
mung des Rates am 26. Januar 1982 entsprechend der Vereinbarung über die 
Bildung einer Zentralen Einrichtung zur Prüfung des Einsatzes von Verfahren 
im Bereich der Informationstechnologie (IT-Verfahren) den beteiligten Gebiets-
körperschaften nach Absprache gegen Kostenerstattung zur Verfügung ge-
stellt. Durch den zunehmenden Rückgang des gemeinsamen Einsatzes ein-
heitlicher Software seitens der Beteiligten von der inzwischen in der 
ITEBS GmbH Braunschweig aufgegangenen KOSYNUS® GmbH konnte letzt-
lich eine für alle wirtschaftlich vertretbare Prüfung im notwendigen Umfang 
nicht mehr durchgeführt werden. Auf Beschluss des Rates vom 30. Septem-
ber 2014 wird deshalb aktuell die Auflösung der Zentralen Einrichtung durch 
Kündigung der zugrunde liegenden Vereinbarung herbeigeführt. 
 

11.2 Prüfungsumfang 
 
Die IT-Prüfung beinhaltet unmittelbare Prüfungen des ordnungsmäßigen Be-
triebes von IT-Verfahren und begleitende Prüfungen des ordnungsmäßigen 
Einsatzes der Informations- und Kommunikationstechnologie in allen Berei-
chen der Verwaltung. Dazu erfolgt regelmäßig eine Beteiligung an diesbezüg-
lichen Projektgruppen und Arbeitskreisen. 
 
Durch eine frühzeitige Mitwirkung des RPA bei Beschaffungsvorgängen für 
Hard- und Software sowie bei Verfahrenseinführungen und grundlegenden den 
IT-Einsatz betreffenden Entscheidungen sollen vor allem wirtschaftliche Ge-
sichtspunkte berücksichtigt werden. Diese erstrecken sich über Fragen der am 
Bedarf orientierten Funktionalität des Verfahrens bis hin zur späteren Ver-
tragsgestaltung. Im Vordergrund steht dabei, optimale Anwendungsverfahren 
möglichst zu den günstigsten am Markt erzielbaren Konditionen zu beschaffen. 
 

11.3 Wesentliche Prüfungsergebnisse 
 

11.3.1 Verfahrensprüfungen 
 
Im Haushaltsjahr 2013 wurde von den zuständigen Fachprüfern des RPA unter 
Mitwirkung der Stelle IT-Prüfung der Einsatz der folgenden IT-Verfahren be-
sonders geprüft: 
 

11.3.1.1 Finanzwesen 
 
Seit dem Haushaltsjahr 2008 führt die Stadt Braunschweig die Rechnungs-
legung vollständig nach den für Niedersachsen geltenden Vorschriften des  
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 NKR und damit unter Anwendung des sogenannten doppischen Buchungs-

systems durch. Führendes Finanzwesenverfahren ist eine angepasste Aus-
führung der auf SAP R/3 basierenden Branchenlösung SAP PS (Public  
Sector), mit der bereits seit 2006 wesentliche Teile der kameralen Haushalts-
führung abgewickelt worden sind. 
 
Die Bereitstellung und Systembetreuung des Finanzwesenverfahrens SAP er-
folgte anfänglich vollständig durch die KOSYNUS® GmbH, die Stadt Braun-
schweig war alleiniger Verfahrensnutzer. In 2010 sind die für den städtischen 
Betrieb notwendigen SAP-Lizenzen und erstellten Individualanpassungen zur 
Sicherstellung der Planungs- und Zukunftssicherheit des städtischen NKR-
Verfahrens erworben worden. Zum 1. November 2010 wurde ein Release-
wechsel auf die aktuell eingesetzte Version (SAP ERP 6.04 mit Upgrade der 
integrierten Steuerplattform TFA auf Version 1.5.2) durchgeführt und gleich-
zeitig das SAP-System von der KOSYNUS® GmbH auf städtische Server ver-
lagert. Die Systembetreuung oblag nach wie vor unabhängig von Server-
eigentum und Serverstandort der KOSYNUS® GmbH und wird nach Übergang 
des Unternehmens durch die ITEBS GmbH Braunschweig, einem Unterneh-
men der ITEBO Unternehmensgruppe, wahrgenommen. 
 
Für die Freigabe des eingesetzten Finanzwesenverfahrens SAP ist als alleini-
ger Nutzer die Stadt Braunschweig zuständig. Die zuletzt nach dem umfang-
reichen Releasewechsel gemäß §§ 35, 41 GemHKVO erforderliche Freigabe 
für den aktuellen Stand des IT-Verfahrens „Neues Kommunales Rechnungs-
wesen der Stadt Braunschweig“ (einschließlich aller zugehörigen Schnittstel-
len) ist durch den FB 20 im Februar 2011 erfolgt. Im Jahr 2013 ist aufgrund des 
durchgeführten Releasewechsels und des Übergangs der Betreuungsverant-
wortlichkeit auf die ITEBS GmbH Braunschweig eine zweite umfassende IT-
Systemprüfung durchgeführt worden. Zusammenfassend sind eine insgesamt 
angemessene Transparenz sowie Regelungen und Verfahren für die Steue-
rung im Bereich der IT bescheinigt worden. Dabei wurden besonders auch 
Analysen der IT-Geschäftsprozesse und Funktionen im Zusammenhang mit 
dem Finanzwesenverfahren einbezogen. 
 
Die angestrebte Rückführung des buchungstechnisch gesondert geführten 
FB Hochbau und Gebäudemanagement in den städtischen Kernhaushalt wur-
de im Berichtsjahr fortgesetzt. Schwerpunkte waren Tätigkeiten zur Konten-
planumstellung und Einrichtung eines Teilhaushalts. 
 
Seit dem Haushaltsjahr 2012 ist die Aufstellung eines konsolidierten Gesamt-
abschlusses verpflichtend vorgeschrieben. Die Freigabe der hierzu beschafften 
Fachsoftware IDLKONSIS ist im Juli 2013 erfolgt. 
 
Weitere Themen in 2013 waren vor allem die Weiterentwicklung des Berichts-
wesens, die tägliche Abstimmung der Finanzrechnung mit der Ergebnisrech-
nung und der Bilanz zur schnellen Aufklärung von Differenzen sowie die Her-
stellung der SEPA-Konformität für die Kernverwaltung und die Sonderrechnun-
gen Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement, Stadtentwässerung und 
Abfallwirtschaft. 
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11.3.1.2 Personalwesen 

 
Bei der Stadt Braunschweig ist seit Januar 2005 das von der ITEBS GmbH 
Braunschweig angebotene Personalabrechnungsverfahren myIPAV HR® im 
Einsatz. 
 
Die Freigabe des Verfahrens und der jeweils aktuellen Versionen durch den 
FB 10 erfolgten jeweils zeitnah, zuletzt am 16. Juli 2014 (SAP R/3 Enterpri-
se 4.7 SP 73 - 75). Die Anpassungen bzw. Neuerungen des SAP-Finanz-
wesenverfahrens wurden auch im Berichtsjahr so zeitgerecht vorgenommen, 
dass kaum Rückrechnungen durch den FB durchgeführt werden mussten. 
 
Im Jahr 2013 startete u. a. das ELStAM-Verfahren im Lohnsteuerbereich. 
Ebenso wie bei der Umstellung auf die internationale Bankkontonummer IBAN 
(International Bank Account Number) innerhalb des Projektes SEPA (Single 
Euro Payments Area) wurden die Anwender von der ITEBS GmbH Braun-
schweig inhaltlich früh informiert, sodass erforderliche Vorarbeiten rechtzeitig 
begonnen und die Projekte zeitgerecht umgesetzt werden konnten. 
 
Bezüglich der Steuer- und Sozialversicherungsberechnungen sowie im Be-
scheinigungswesen wurden Programmanpassungen vorgenommen. Zur DEÜV 
(Verordnung über die Erfassung und Übermittlung von Daten für die Träger der 
Sozialversicherung) und zum Reisekostenrecht ab 2014 (Bescheinigung Groß-
buchstabe „M“ für die Lohnsteuerbescheinigung 2014) sind entsprechende Än-
derungen in das Verfahren myIPAV HR® eingepflegt worden. Zu den Entgelter-
satzleistungen sowie zu Leistungen für geringfügig Beschäftigte erfolgten Er-
weiterungen und Korrekturen. 
 

11.3.1.3 Sozialwesen 
 
Bei der Stadt Braunschweig wird seit Januar 2008 das Verfahren LÄMMkom 
der Firma Lämmerzahl für die Berechnung und Auszahlung von Leistungen 
nach dem SGB XII, dem Asylbewerberleistungsgesetz und der Kriegsopferfür-
sorge genutzt. 
 
Die Freigabeerklärungen für das IT-Verfahren in den jeweils eingesetzten Ver-
sionen erfolgten zeitnah durch den FB 50. Die Version 9.1.6.2a#2 ist seit dem 
24. Februar 2014 freigegeben und im Einsatz. 
 
Die Umsetzung von gesetzlichen Änderungen, Kundenanforderungen sowie 
das Beheben von Fehlern führen zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung 
des Programms und damit auch zur Entwicklung der neuen Version LÄMMkom 
LISSA. Diese befindet sich seit März 2014 in der Einführungsphase, die Echt-
migration ist zum Hauptlauf im Mai 2015 geplant. 
 
Die völlig neue Benutzeroberfläche von LÄMMkom LISSA und die überarbei-
teten Zugriffsrechte erfordern ein intensives Schulungsprogramm der Sach-
bearbeiter und der Verfahrensbetreuer. Neu ist auch die Umstellung der Text-
verarbeitung auf Microsoft Word oder Open Office, wodurch nun Bescheide 
wesentlich freier und damit individueller gestaltet werden können. 
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Für die Bearbeitung bei einem Heimwechsel während des Monats (Hilfe zur 
Pflege) konnte in 2013 keine weitere Verbesserung erreicht werden. Auch in 
LÄMMkom LISSA wird es zunächst keine Veränderung geben, da es zwischen 
den unterschiedlichen Kostenträgern keine Einigung hinsichtlich der Abrech-
nungsform gibt und sich die Umsetzung daher schwierig gestaltet. 
 
Daneben wurden im Programm Anpassungen vorgenommen, damit die  
Buchungen von einmaligen Kosten der Unterkunft und einmaligen Leistungen 
an sonstige Hilfeempfänger im Produkthaushalt des FB 50 richtig zugeordnet 
werden. Sämtliche Zuordnungen werden anschließend auch nach LÄMMkom 
LISSA übernommen. 
 

11.3.1.4 Ordnungswidrigkeiten 
 
Bei der Stadt Braunschweig wird seit Juli 2001 das Verfahren public ma-
rius OWI (pmOWI) für die effiziente Bearbeitung sämtlicher Ordnungswidrig-
keiten eingesetzt. 
 
Die Freigabeerklärungen für das IT-Verfahren in den jeweils eingesetzten Ver-
sionen erfolgten zeitnah durch den FB 32. Am 15. Mai 2013 wurde die immer 
noch aktuelle Version 2.5 freigegeben. Die Version 2.6 ist seit dem 
12. Januar 2015 im Einsatz. Die Freigabe befindet sich in Bearbeitung. 
 
Im Berichtsjahr wurde wesentlich an den im Schlussbericht 2012 beanstande-
ten Problemen gearbeitet, die mit Einführung der „digitalen Akte“ des Fachver-
fahrens OS/ECM (Enterprise Content Management) in Ergänzung zu pmOWI 
entstanden sind. 
 
Fehlermeldungen des OS/ECM im Zusammenhang mit der digitalen Signatur 
sowie dem Zusatzprogramm „Adhoc“ zur Reproduktion des Aktenvorganges in 
Papier konnten bislang nicht endgültig behoben werden. Die Bearbeitung der 
Probleme obliegt dem Entwickler von OS/ECM, der Firma Optimal Sys-
tems GmbH. 
 
Mit der neuen Hardware, die im Zuge der stadtweiten Migration auf Windows 7 
beschafft wurde, konnte die Bearbeitung der Vorgänge beschleunigt werden, 
jedoch werden nun Fehlermeldungen beim Scannen verursacht. 
 
Fehlermeldungen in pmOWI, die im Rahmen des Umzuges der Datenzentrale 
von Braunschweig nach Osnabrück aufgrund des veränderten Antwort-Zeitver-
haltens aufgetreten waren, konnten schon kurz nach Einsatz der pmOWI-Ver-
sion 2.5, insbesondere durch die Umstellung der Datenbank auf SQL 2008, 
behoben werden. 
 
Das Problem, dass der im Rahmen des städtischen PriMa-Druckkonzeptes be-
schaffte Großdrucker täglich mit großen Datenmengen belastet wird und diese 
Situation immer wieder zu Ausfällen des Gerätes führt, wird sich wohl nur 
durch die Ergänzung mit einem leistungsstärkeren Scanner lösen lassen. 
 
Eine Unterstützung der Sachbearbeitung wird zukünftig durch die Einführung 
der elektronischen Postzustellungsurkunde erwartet, wodurch dann die Zu-
stellungsdaten der Bußgeldbescheide über eine Schnittstelle automatisiert 
übertragen werden. 
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11.3.2 Begleitende Prüfung/Beratung bei IT-Projekten 

 
Ein erheblicher Teil der Tätigkeiten im Zusammenhang mit der IT- und Pro-
grammprüfung besteht in frühzeitigen begleitenden Prüfungen und Beratungen 
im Vorfeld von IT-Projekten. Schwerpunkte der prüferischen Begleitungen sind 
dabei die Auswahl einsatzfähiger Hard- und Software und nach Konkretisie-
rung des Bedarfs die Durchführung der Beschaffung, die vertragliche Ausge-
staltung des Einsatzes sowie die Einführung des ausgewählten Verfahrens. 
 
Im Rahmen von Gesprächen insbesondere mit der Stelle 10.04 - Zentrale 
Vergabestelle - und der Abt. 10.4 - Informations- und Kommunikations-
technologie - standen grundsätzliche Fragen zu Beschaffungen, die Planung 
und Durchführung von IT-Projekten sowie die Einführung und Anpassung von 
internen Vorschriften im Vordergrund. 
 
Im Berichtsjahr waren von besonderer Bedeutung: 
 
• Abnahmeverpflichtung der Stadt Braunschweig gegenüber der 

ITEBS GmbH Braunschweig bei Bestellung von Hardware und Dienstleis-
tungen im Zusammenhang mit der Windows 7-Migration 

• Beschaffung und Einführung eines neuen Ratsinformationssystems 
• Freigaben der Buchführungssysteme bei den Sonderrechnungen Stadtent-

wässerung und Abfallwirtschaft nach Umstellung auf das städtische 
SAP/NKR-System 

• SEPA-Umstellung bei der Stadt Braunschweig 
• Re-Integration des Rechnungswesens des FB 65 in das SAP-System der 

Kernverwaltung 
• Weiterentwicklung des städtischen Berichtswesens 
• Sicherheitstests für den städtischen IT-Betrieb 
• Durchführung einer IT-Systemprüfung im Zusammenhang mit der Jahresab-

schlussprüfung für das Jahr 2013 
 

11.3.3 Prüfung von Auftragsvergaben im IT-Bereich 
 
Vor Auftragserteilung wurden im Berichtsjahr nachfolgend aufgeführte wesent-
liche Vergaben im Bereich Informationstechnologie für folgende Bedarfsstellen 
zur Prüfung vorgelegt: 
 
Fachbereich 10 
• Beschaffung von 300 Bildschirmen zur Bevorratung im IT-Lager 
• Lieferung von 100 Notebooks 
 
Fachbereich 20 
• Beschaffung eines Programms zur täglichen Abstimmung der zahlungsrele-

vanten Bewegungen im SAP-System 
 
Fachbereich 32 
• Beschaffung einer neuen Kfz-Zulassungssoftware 
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Fachbereich 37 
• Lieferung, Installation und Inbetriebnahme von zehn Servern für den Betrieb 

des Einsatzleitrechnersystem 
• Erweiterung der vorhandenen Funk- und Notrufabfragetechnik 

NORUMAT 4000 im Rahmen der Umstellung auf Digitalfunk 
 
Fachbereich 40 
• Lieferung von insgesamt 262 Notebooks 
• Lieferung von zehn Promethean-Activboards für fünf Schulen 
 
Fachbereich 51 
• Beschaffung einer Fachsoftware zur Bearbeitung des neu auf die Kommu-

nen übertragenen Betreuungsgeldes 
 
Fachbereich 61 
• Beschaffung und Einrichtung eines Staging-Servers inkl. Serverlizenzen 
• Lieferung eines Plotters und eines Scanners für Großformatdrucke einschl. 

Garantieverlängerung 
• Beschaffung einer Auftragsverwaltungssoftware 
 
Fachbereich 65 
• Lieferung und Montage von 13 Smart-Boards sowie 31 Standard-PC nebst 

Monitoren, zwei Druckern und vier Notebooks für das Lessinggymnasium 
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12.1 Allgemeines 

 
Dem RPA obliegt nach § 155 Abs. 1 Ziffer 5 NKomVG i. V. m. § 4 Abs. 1 Zif-
fer 5 RPO die Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung als Pflichtaufgabe. 
 
Neben der Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens ist wesentliches Prüfkrite-
rium die wirtschaftliche und sparsame Verwendung der öffentlichen Haus-
haltsmittel. Dieses Ziel ist nur zu erreichen, wenn bei der Vergabe von Auf-
trägen der Wettbewerb gewährleistet ist. Aus diesem Grunde sehen die ein-
schlägigen vergaberechtlichen Vorschriften die Öffentliche Ausschreibung als 
Regelfall vor, sofern nicht die Eigenart der Leistung, die Natur des Geschäfts 
oder besondere Umstände eine Ausnahme rechtfertigen. Für die kommunale 
Haushaltswirtschaft hat das Land im § 26 a GemHKVO bei der Vergabe  
öffentlicher Aufträge diesen Grundsatz bekräftigt. 
 
Der Verzicht auf eine Öffentliche Ausschreibung und die Durchführung einer 
Beschränkten Ausschreibung bzw. Freihändigen Vergabe dürfen danach nur 
ausnahmsweise und bei Vorliegen der entsprechenden tatbestandlichen Vor-
aussetzungen der Verdingungsordnungen VOB/A oder VOL/A in Betracht 
kommen. 
 
Vor dem Hintergrund der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise hat der Bund 
im Jahr 2009 zur beschleunigten Durchführung von Investitionen vergabe-
rechtliche Erleichterungen durch die Anhebung der Wertgrenzen für Be-
schränkte Ausschreibungen und Freihändige Vergaben beschlossen. Durch 
entsprechende Erlasse auf Länderebene, die den Kommunen zur Anwendung 
empfohlen wurden, sind diese Regelungen umgesetzt worden und werden 
auch bei der Stadt Braunschweig praktiziert. Die Gültigkeit der zuletzt durch 
den Gem. RdErl. des Landes vom 25. November 2011 geregelten erhöhten 
Wertgrenzen (Beschränkte Ausschreibungen 1 Mio. EUR VOB/A, 100 TEUR 
VOL/A; Freihändige Vergaben 75 TEUR VOB/A, 50 TEUR VOL/A) wurde bis 
zum 31. Dezember 2013 verlängert. 
 
Ab 2014 sind nach dem Nds. Tariftreue- und Vergabegesetz vom 31. Okto-
ber 2013 (Nds. GVBl. S. 259) in Verbindung mit der Nds. Wertgrenzenverord-
nung vom 19. Februar 2014 (Nds. GVBl. S. 64) für Vergaben unterhalb der 
Schwellenwerte bei Beschränkten Ausschreibungen und Freihändigen 
Vergaben die in den genannten Rechtsvorschriften geregelten (geringeren) 
Wertgrenzen maßgebend. 
 
Auftragsvergaben sind europaweit auszuschreiben, wenn der geschätzte Auf-
tragswert die nachstehenden Schwellenwerte - jeweils ohne Umsatzsteuer - 
erreicht oder übersteigt: 
 
VOL  200.000 EUR  (207.000 EUR ab 2014) 
VOB  5.000.000 EUR  (5.186.000 EUR ab 2014) 
VOF  200.000 EUR  (207.000 EUR ab 2014) 

 
Im Bereich der VOF sind die öffentlichen Auftraggeber verpflichtet, ab dem 
vorgenannten Schwellenwert i. H. v. 200 TEUR (207 TEUR ab 2014) die nicht 
eindeutig und erschöpfend beschreibbaren freiberuflichen Leistungen im so-
genannten Verhandlungsverfahren europaweit zu vergeben. 
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12.2 Übersicht 

 
 Gemäß Nr. 4.1 der DA für das Beschaffungs- und Vergabewesen 

(SDA II 10/06) sind dem RPA die vollständigen Vergabeunterlagen vor Auf-
tragserteilung oberhalb der nachstehenden Wertgrenzen zur Prüfung vor-
zulegen: 
 
im VOB-Bereich 25 TEUR, 
im VOL-Bereich 20 TEUR, 
Nachtragsangebote und Verträge mit freiberuflich Tätigen 5 TEUR. 
 

 Vergaben unterhalb dieser Wertgrenzen wurden stichprobenartig geprüft. 
 
Im Jahr 2013 wurden 908 (Vorjahr: 980) Vergaben mit einem Auftragsvolumen 
i. H. v. 93.894 TEUR (Vorjahr: 146.612 TEUR) geprüft. Die Anzahl der Verga-
ben verringerte sich um 72 Fälle (= 7,35 %), das Auftragsvolumen um rd. 
52.719 TEUR. 
 
Davon entfielen auf die Bereiche 

 
 TEUR  % 

Allgemeine Verwaltung 17.066  18,17 
Bauverwaltung 67.827  72,23 
Städt. Klinikum Braunschweig gGmbH 7.660  8,16 
Sonstige 1.341  1,44 
    

 93.894  100,00 
 
 Aufgeteilt nach Vergabearten ergibt sich für die oben angeführten Bereiche 

folgendes Bild: 
 

  Betrag  
 Anzahl TEUR % 
       
Allgemeine Verwaltung       
Öffentliche Ausschreibung 19  3.549  3,78  
Beschränkte Ausschreibung 10  1.523  1,62  
Freihändige Vergabe 51  11.994  12,77  

 
80  17.066  18,17  

       
Bauverwaltung       
Öffentliche Ausschreibung 174  32.330  34,43  
Beschränkte Ausschreibung 330  25.159  26,79  
Freihändige Vergabe 252  10.338  11,01  
 756  67.827  72,23  
       
Städt. Klinikum Braun-
schweig gGmbH 

      

Öffentliche Ausschreibung 42  1.605  1,71  
Beschränkte Ausschreibung 5  280  0,30  
Freihändige Vergabe 10  5.775  6,15  
 57  7.660  8,16    
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  Betrag  
 Anzahl TEUR % 
       
Sonstige       
Öffentliche Ausschreibung 3  531  0,57  
Beschränkte Ausschreibung 4  422  0,45  
Freihändige Vergabe 8  388  0,42  
 15  1.341  1,44  
 908  93.894  100,00  

 
 Von den 908 Vergaben wurden 135 europaweit (Vorjahr: 145) ausgeschrie-

ben, davon 116 Vergaben (Vorjahr: 127) im Offenen Verfahren, vier Vergaben 
(Vorjahr: 1) im Nichtoffenen Verfahren und 15 Vergaben (Vorjahr: 17) im Ver-
handlungsverfahren. 
 

12.3 Feststellungen 
 

 Zur Feststellung, ob dem allgemeinen Grundsatz des Vorrangs der Öffent-
lichen Ausschreibung entsprochen wurde, sind von der Gesamtanzahl und 
dem Gesamtbetrag der unter Tz. 12.2 dargestellten Vergabevorgänge die 
Anzahl und der Betrag der nach der Honorarordnung für Architekten und  
Ingenieure (HOAI) vergebenen Verträge abzuziehen. Diese Verträge werden 
regelmäßig im Freihändigen Verfahren vergeben und unterliegen - soweit der 
EG-Schwellenwert i. H. v. 200 TEUR nicht überschritten wird - nicht den in 
den Verdingungsordnungen vorgeschriebenen Vergabeverfahren. 
 

 Anzahl  Betrag (TEUR) 
    
Vergaben 2013 insgesamt  908  93.894 
./. Verträge nach HOAI 173  6.313 
    
 735  87.581 

  
Von den 735 geprüften Vergaben wurden 238 Vergaben (= 32,38 %) mit  
einem Volumen i. H. v. 38.015 TEUR (= 40,49 %) öffentlich ausgeschrieben. 
Im Vorjahr waren dies 271 Vergaben (= 34,88 %) mit einem Volumen i. H. v. 
45.461 TEUR (= 32,83 %). 
 
Unter Berücksichtigung des sog. Wertgrenzenerlasses (s. Tz. 12.1), der er-
leichterte Möglichkeiten der Beschränkten Ausschreibung und Freihändigen 
Vergabe vorsieht, sind die Grundprinzipien des Vergaberechts auch künftig 
zu beachten. Das bedeutet, dass insbesondere die Bauverwaltung weiterhin 
verstärkt von der Öffentlichen Ausschreibung Gebrauch machen muss, damit 
die Einhaltung des Wettbewerbs, Transparenz und Gleichbehandlung sowie 
die wirtschaftliche Verwendung der Haushaltsmittel gewährleistet sind. 
 

12.3.1 Vergaben nach VOL/A und VOB/A 
 
Die Prüfungen nach VOL/A und VOB/A bezogen sich insbesondere auf die 
Beachtung der maßgeblichen Vergabegrundsätze und die korrekte verwal-
tungsmäßige Abwicklung der Vergabeverfahren. Daneben wurde auf Auffäl-
ligkeiten im Interesse der Korruptionsvorbeugung geachtet. 
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 Durch die Beratung der Vergabestellen und der mit Bauaufgaben befassten 

Bereiche im Vorfeld von Auftragsvergaben sind in der Regel größere Einspa-
rungen zu erreichen. 
 
Im Rahmen der Prüfungen nach VOL/A und VOB/A konnten zu den Vergabe-
vorgängen bei den mit Bauaufgaben befassten Bereichen und der Städti-
sches Klinikum Braunschweig GmbH durch insgesamt 257 Prüfungsbemer-
kungen Auftrags- und Honorarreduzierungen i. H. v. rd. 214 TEUR (Vorjahr 
rd. 170 TEUR) erzielt werden. 
 
Die Beanstandungen sind auf Betreiben des RPA in der Regel vor der Auf-
tragsvergabe und - soweit Ausschüsse zu beteiligen waren - vor deren Be-
schlussfassung ausgeräumt worden. 
 

B Bei den beanstandeten Vergaben wurden - wie in den Vorjahren - insbeson-
dere folgende Mängel festgestellt: 
 
− Begründungen für Abweichungen vom Grundsatz der Öffentlichen Aus-

schreibung fehlten zum Teil bzw. waren nicht ausreichend. 
 

− Vergabeunterlagen waren unvollständig, insbesondere fehlten teilweise 
entsprechende Begründungen bzw. Vergabevermerke zur Beurteilung 
der Wirtschaftlichkeit. 
 

− Angebote wurden in Einzelfällen ausgeschlossen bzw. nicht gewertet,  
ohne dass die entsprechenden Ausschlusstatbestände nach der VOL/A 
bzw. der VOB/A vorlagen. 
 

− Bei Nachträgen wurde vielfach festgestellt, dass 
 
• Leistungen aufgrund nicht ausgereifter Planung erforderlich wurden, 
• Begründungen für die Leistungen fehlten, 
• Kalkulationsnachweise zur preisrechtlichen Wertung fehlten. 
 

Es ist jedoch unverändert positiv anzumerken, dass die Arbeit der im Bereich 
der Bauverwaltung eingerichteten zentralen Vergabestellen zu einer Verbes-
serung der Verfahrens- und Rechtssicherheit bei der Bearbeitung von Verga-
ben geführt hat. 
 
In den nachstehenden Vergabefällen hat die Prüfung zu wesentlichen Einspa-
rungen geführt bzw. sind berichtenswerte Besonderheiten festzustellen: 
 
• Bei einer Nachtragsvergabe an eine Firma für Abbrucharbeiten für das Pro-

jekt EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) Westbahnhof, 
Jugendplatz, Abbrucharbeiten von Gebäuden, mit einer Nachtragssumme 
i. H. v. 25.618,12 EUR ergab die Prüfung durch das RPA infolge der Redu-
zierung von Einheitspreisen und die Nichtanerkennung von Leistungen eine 
Minderung der Auftragssumme i. H. v. 12.443,47 EUR. 
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• Im Falle mehrerer Nachtragsangebote einer Firma für Brückenbauarbeiten 
- Neubau Fallersleber-Tor-Brücke - mit einer Nachtragssumme von ur-
sprünglich insgesamt 188.444,82 EUR ergab die Prüfung durch das RPA 
ebenfalls durch die Reduzierung von Einheitspreisen und die Nichtaner-
kennung von Leistungen eine Kürzung der Auftragssumme um insgesamt 
20.251,37 EUR. 
 

• Im Rahmen einer Beschränkten Ausschreibung mit zwei Teillosen sollte die 
entsprechende Auftragsvergabe für Los 1 - Absetzarbeiten an Gehöl-
zen 2013 - an eine Firma für Grünflächenpflege mit einer Auftragssumme 
i. H. v. 27.577,30 EUR vergeben werden. Nach Prüfung durch das RPA 
wurde mit diesem Teillos ein anderer Bieter mit einem wesentlich wirt-
schaftlicheren Angebot beauftragt. Die Auftragssumme konnte dadurch um 
8.941,83 EUR reduziert werden. 
 

• Im Falle einer Vergabe (Öffentliche Ausschreibung) über Elektroarbeiten in 
diversen städtischen Gebäuden mit einer Auftragssumme für ein Teillos 
i. H. v. 75.512,94 EUR empfahl das RPA nach Prüfung nicht drei verschie-
dene Auftragnehmer für die drei ausgeschriebenen Lose zu beauftragen, 
sondern zwei Lose an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. Dadurch 
konnte insgesamt eine vorläufige Einsparung i. H. v. 10.899,92 EUR erzielt 
werden. 
 

• Bei einer Nachtragsvergabe über Dachabdichtungsarbeiten für die Sanie-
rung des Lessinggymnasiums i. H. v. 104.386,65 EUR ergab die Prüfung 
durch das RPA eine fehlerhafte Nachtragskalkulation. Die notwendig ge-
wordene Überarbeitung der Kalkulation führte zu einer vorläufigen Einspa-
rung i. H. v. 15.979,31 EUR. 
 

12.3.2 Unzureichende Bearbeitung von Nachträgen 
 
Im September 2009 legte die Städt. Klinikum Braunschweig gGmbH mehrere 
Nachtragsangebote für Elektrotechnikleistungen für das GMP Herstellungs-
zentrum aus den Jahren 2008 und 2009 dem RPA zur Vergabeprüfung vor. 
Noch im September 2009 nahm das RPA zu den Nachträgen Stellung und for-
derte Materialpreisnachweise sowie die Überprüfung der Kalkulation einzelner 
Nachträge nach. Die Stellungnahmen des beauftragten Fachplaners vom Fe-
bruar 2010 wurden erst im März 2011 von der Städt. Klinikum Braun-
schweig gGmbH an das RPA weitergeleitet. In dieser Stellungnahme blieben 
aber die Fragestellungen des RPA zu drei Nachträgen unbeantwortet. Trotz 
mehrfacher telefonischer und schriftlicher Aufforderung durch das RPA erfolgte 
rund zweieinhalb Jahre keine weitere Bearbeitung durch die Städt. Klinikum 
Braunschweig gGmbH. Erst Anfang September 2013 übergab die Städt. Klini-
kum Braunschweig gGmbH dem RPA eine Kopie der im Februar 2010 (!) ge-
prüften Schlussrechnung mit dem Hinweis, dass daraus die tatsächlich abge-
rechneten Einheitspreise zu ersehen seien. Außerdem ging aus der Schluss-
rechnung hervor, dass drei weitere Nachträge abgerechnet worden waren, die 
dem RPA gar nicht zur Prüfung vorlagen. Ähnlich verhielt es sich bei einem 
Nachtrag über Elektrotechnikleistungen für den Umbau des Standorts Celler 
Straße. 
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B/St Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass die Bearbeitung der Nach-

träge durch die Städt. Klinikum Braunschweig gGmbH nachstehende Mängel 
aufweist: 

 
- Die Nachträge werden nicht zeitnah, sondern verspätet der Städt. Klini-

kum Braunschweig gGmbH vorgelegt. 
- Die Nachtragsprüfung wird vollständig an die externe Ingenieure delegiert, 

ohne dass eine Plausibilitätsprüfung stattfindet, bevor die Nachträge an 
das RPA weitergeleitet werden. 

- Die Nachtragsbearbeitung wird von der Städt. Klinikum Braun-
schweig gGmbH nicht aktiv vorangetrieben, selbst auf intensives Nach-
fragen des RPA erfolgt keine Reaktion. 

- Es werden Schlussrechnungen mit teilweise überhöhten Nachtrags-
preisen angewiesen, da die Nachtragsprüfung noch nicht abgeschlossen 
ist. Somit werden Leistungen ohne abgeschlossene Vergabeprüfung ab-
gerechnet, die noch nicht einmal beauftragt werden dürften. 
 

 Dieses Vorgehen verstößt sowohl gegen die RPO als auch gegen die Dienst-
anweisung für das Beschaffungs- und Vergabewesen (DA Vergabe). Die 
Bauabteilung der Städt. Klinikum Braunschweig gGmbH kommt hinsichtlich 
der Nachtragsprüfung ihren Bauherrenaufgaben nicht zufriedenstellend nach. 

 
12.3.3 Nachträgliche Vorlage von Vergaben 

 
Die Nachtragsvergaben Nr. 1 bis Nr. 4 i. H. v. 32.920,71 EUR für Abbruch-
arbeiten bei der 4. IGS Braunschweig-Volkmarode wurden am 6. Septem-
ber 2013 vom FB 65 dem RPA zur Prüfung vorgelegt, obwohl die Schlussrech-
nung des Auftragnehmers mit den Nachtragsleistungen bereits am 
11. Mai 2013 vom externen Architekten geprüft und entsprechend bezahlt wur-
de. Die nachträgliche Vorlage der Nachtragsvergaben zur Prüfung stellt einen 
Verstoß sowohl gegen die DA Vergabe als auch gegen die RPO dar. Da die 
angebotenen Leistungen bereits ausgeführt und bezahlt worden waren, be-
stand kein Raum mehr für eine Prüfung durch das RPA. Eine positive Prüf- 

B/St fungsbestätigung konnte demzufolge nicht abgegeben werden. 
 

12.3.4 Vergaben nach VOF, der HOAI und von Gutachten 
 
Diese Prüfungen erstreckten sich im Wesentlichen auf die korrekte Anwen-
dung der VOL bzw. VOF sowie der HOAI mit Honorar nach Honorartafel. Ge-
prüft wurden außerdem freie Honorarvereinbarungen oder Verträge ohne Bin-
dung an die HOAI. Im Rahmen der Prüfungen wurde insbesondere auch auf 
die Wirtschaftlichkeit der Vergaben geachtet. 
 

B Hierbei wurde - wie in den Vorjahren - festgestellt, dass in Einzelfällen 
 
- Nachtragshonorierungen, Mehraufwendungen nach Zeitaufwand, die Hö-

he der Umbauzuschläge, die Festlegung von Honorarzonen usw. nicht 
eingehend begründet waren, 
 

- die Vergabeunterlagen unvollständig waren, 
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- bei freier Honorarvereinbarung keine Vergleichsangebote vorgelegt wur-
den, 
 

- Leistungen bzw. zusätzliche Leistungen abgefordert wurden, deren Not-
wendigkeit und Wirtschaftlichkeit nicht erkennbar waren. 
 

Außerdem wurden Hinweise für künftige Verfahrensweisen abgegeben. 
 
In den nachstehenden Fällen führte die Vergabeprüfung nach der HOAI zu 
besonderen Feststellungen: 
 
• Bei der Vergabe der Elektroanlagenplanung für die Oberflächenabdichtung 

der Deponie Watenbüttel ergab sich auf Nachfrage des RPA, dass die 
Ausführungsplanung in größerem Umfang als tatsächlich erforderlich be-
auftragt werden sollte. Außerdem war ein höherer Honorarsatz angeboten 
als in dem ursprünglichen Hauptauftrag für die Objektplanung der Oberflä-
chenabdichtung. Durch die Reduzierung des Leistungsumfangs und des 
Honorarsatzes konnte eine Einsparung i. H. v. 5.606,03 EUR erzielt wer-
den. 
 

• Bei der Vergabeprüfung der Freianlagenplanung für den Neubau eines 
Rasenspielfeldes mit Heizung wurde festgestellt, dass einerseits für Be-
sondere Leistungen ein zu hohes Honorar gefordert wurde und anderer-
seits bei den anrechenbaren Kosten auch Kosten mit einbezogen waren, 
die bei der Honorarabrechnung nicht anrechenbar sind. Nach Rückspra-
che mit FB 67 und Anpassung der Honorarberechnung wurde das Honorar 
um 12.440,40 EUR reduziert. 
 

• Bei der Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen an einer Schule war es 
im Laufe der Bauausführung aufgrund schwieriger Rahmenbedingungen 
zu höheren Kosten gekommen als ursprünglich in der Kostenberechnung 
vorgesehen. Der Architekt stellte daraufhin einen Nachtrag zur Erhöhung 
des Honorars auf Grundlage der tatsächlich angefallenen Kosten. Eine 
Honorarerhöhung kommt laut HOAI jedoch nur bei Änderung des Leis-
tungsumfangs auf Veranlassung des Auftraggebers in Betracht, ansonsten 
bleibt es bei der Honorierung auf Grundlage der Kostenberechnung. Dem 
Nachtrag wurde prüfungsseitig nicht zugestimmt und dadurch 
5.127,58 EUR eingespart. 
 

• Mitte Juni 2013 legte FB 65 dem RPA eine Vergabe für sonstige freiberuf-
liche Leistungen i. H. v. 14.500,00 EUR, die nicht dem Preisrecht der  
HOAI unterliegen, zur Vergabeprüfung vor. Um die Wirtschaftlichkeit der 
Vergabe sicherzustellen, forderte das RPA die Einholung von Vergleichs-
angeboten. Daraufhin legte FB 65 Ende August 2013 zwei weitere Ange-
bote über die geforderten Leistungen vor, die höhere Angebotssummen 
aufwiesen und bat um Fortsetzung der Vergabeprüfung. Im Zuge der wei-
teren Prüfung stellte sich heraus, dass die wesentlichen Leistungen bereits 
Anfang Dezember 2012 vom zuerst vorgeschlagenen Architekturbüro auf 
Grundlage einer mündlichen Auftragserteilung erbracht worden waren. 
Somit bestand überhaupt kein Raum mehr für eine anderweitige Vergabe-
entscheidung und somit auch nicht für eine Vergabeprüfung der pro forma 
nachträglich eingeholten Angebote. 
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13.1 Prüfung der Betätigung der Stadt Braunschweig als Gesellschafter oder  
Aktionär sowie Kassen-, Buch- und Betriebsprüfung 

 
13.1.1 Prüfungsauftrag 

 
Der Auftrag zur Prüfung der wirtschaftlichen Betätigung der Stadt Braun-
schweig ergibt sich aus § 155 Abs. 2 Nrn. 3 bis 5 NKomVG i. V. m. § 4 Abs. 2 
Nrn. 3 bis 5 RPO. 
 
Die Prüfung der wirtschaftlichen Betätigung umfasst die Prüfung der Betäti-
gung der Stadt als Gesellschafter oder Aktionär sowie die Kassen-, Buch- und 
Betriebsprüfung soweit sich die Stadt eine solche Prüfung bei einer Eigenge-
sellschaft oder einer Beteiligung vorbehalten hat. 
 
Die Stadt hat in den Gesellschaftsverträgen bzw. Satzungen der Gesellschaf-
ten, die sie führt oder an denen sie beteiligt ist, dem RPA die Prüfungsrechte 
nach § 155 Abs. 2 Nrn. 3 bis 5 NKomVG i. V. m. § 4 Abs. 2 Nrn. 3 bis 5 RPO 
und/oder die Befugnisse nach § 54 HGrG eingeräumt. 

 
13.1.2  Gegenstand und Umfang der Prüfung 
 
13.1.2.1 Prüfung der Betätigung der Stadt Braunschweig als Gesellschafter oder  

Aktionär 
 

Gegenstand der Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafter oder  
Aktionär ist, ob die Stadt die maßgeblichen kommunalrechtlichen Vorschriften 
beachtet und ob die Stadt die Einhaltung der für die Gesellschaften, die sie 
führt oder an denen sie beteiligt ist, maßgeblichen gesellschaftsrechtlichen 
Vorschriften und sie ergänzende Bestimmungen in den Gesellschaftsverträ-
gen bzw. Satzungen im Wesentlichen überwacht. 
 
Die Prüfung der Beachtung der maßgeblichen kommunalrechtlichen Vor-
schriften seitens der Stadt umfasst insbesondere die Voraussetzungen für die 
wirtschaftliche Betätigung (§ 136 NKomVG), die Maßgaben für die Führung 
von bzw. Beteiligung an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten 
Rechts (§ 137 NKomVG), die Vertretung der Stadt in Unternehmen und Ein-
richtungen (§ 138 NKomVG) sowie die Berichtspflichten nach § 151 NKomVG. 

 
Die Prüfung der Überwachung der maßgeblichen gesellschaftsrechtlichen 
Vorschriften und sie ergänzende Bestimmungen in den Gesellschaftsverträ-
gen bzw. Satzungen seitens der Stadt umfasst die Auswertung der Vorlagen 
an den Finanz- und Personalausschuss (FPeA) und Verwaltungsausschuss 
(VA), der Protokolle über die Aufsichtsrats- bzw. Verwaltungsratssitzungen 
und Gesellschafterversammlungen sowie des Beteiligungsberichts nach 
§ 151 NKomVG. 

 
13.1.2.2 Kassen-, Buch- und Betriebsprüfung 
 

Gegenstand der Kassenprüfung sind die Kassen, die Kassenführung und die 
Kassenberichte der zu prüfenden Gesellschaften. Geprüft wird, ob das Kas-
senwesen rechtmäßig und wirtschaftlich geführt wird, sowie zuverlässig ein-
gerichtet ist. 
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Gegenstand der Buchprüfung bei einer zu prüfenden Gesellschaft ist deren 
Buchführung für das Berichtsjahr. Die Prüfung beschränkt sich grundsätzlich 
auf die Auswertung des Berichts des externen Abschlussprüfers über die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts (§ 4 Abs. 2 Satz 2 RPO). 
Im Vordergrund stehen der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers zum 
Jahresabschluss und Lagebericht, die Aussagen zur Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung, zu den wirtschaftlichen Verhältnissen und bei kleinen Kapi-
talgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB zusätzlich die Aussagen zur 
wirtschaftlichen Führung der Gesellschaft. Daneben werden auch wesentliche 
Positionen in der Bilanz, GuV sowie Aussagen im Anhang und Lagebericht auf 
Plausibilität geprüft. 

 
Betriebsprüfungen bei den Gesellschaften erfolgen aus gegebenem Anlass 
oder soweit Aufträge dazu erteilt werden. Im Berichtsjahr erfolgten keine Be-
triebsprüfungen. 

 
13.1.3  Prüfungsfeststellungen 
 
13.1.3.1 Prüfung der Betätigung der Stadt Braunschweig als Gesellschafter oder  

Aktionär 
 

Die Prüfung der Betätigung der Stadt Braunschweig als Gesellschafter oder 
Aktionär bezog sich im Berichtsjahr auf die städtischen Gesellschaften Braun-
schweig Stadtmarketing GmbH, Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH, 
Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH, Nibelungen-Wohnbau-GmbH 
Braunschweig, Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH, Stadthalle 
Braunschweig Betriebs-Gesellschaft mbH, Struktur-Förderung Braun-
schweig GmbH und Volkshochschule Braunschweig GmbH. 

 
Es haben sich bei dieser Prüfung keine wesentlichen Anhaltspunkte dafür er-
geben, dass die Stadt die maßgeblichen kommunalrechtlichen Vorschriften 
nicht beachtet hat. 

 
Im Rahmen der Prüfung sind keine Tatsachen bekannt geworden, dass die 
Stadt die Einhaltung der für die Gesellschaften, die sie führt oder an denen sie 
beteiligt ist, maßgeblichen gesellschaftsrechtlichen Vorschriften und sie er-
gänzende Bestimmungen in den Gesellschaftsverträgen bzw. Satzungen nicht 
in geeigneter Form überwacht hat. 

 
Die Auswertung des von der Stadt gemäß § 151 NKomVG zu erstellenden Be-
teiligungsberichts (im Berichtsjahr der XVI. Beteiligungsbericht für die städti-
schen Gesellschaften, der dem Haushaltsplan 2013 der Stadt beigefügt ist 
und im Wesentlichen das Haushaltsjahr 2011 betrachtet) auf die Einhaltung 
der Berichtspflichten nach § 151 NKomVG hat keine Anhaltspunkte für  
wesentliche Beanstandungen ergeben. 
 

B Anzumerken ist, dass der XVI. Beteiligungsbericht ebenso wie die Beteili-
gungsberichte der Vorjahre und auch der für 2014 maßgebliche XVII. Beteili-
gungsbericht keine Angaben über den Stand der Erfüllung des öffentlichen 
Zwecks durch die Unternehmen und Einrichtungen der Stadt und über das  
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 Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für die Unterneh-
men und Einrichtungen der Stadt enthalten. An der hierfür notwendigen Be-
standsaufnahme und deren Beurteilung sowie den dazu entsprechenden 
textlichen Ergänzungen wird seitens des FB 20 Finanzen am XVIII. Beteili-
gungsbericht, der für 2015 maßgeblich ist, bereits gearbeitet. 
 
Die Auswertung der Vorlagen an den FPeA und VA sowie der vorliegenden 
Protokolle über die Gremiensitzungen hat ergeben, dass die von der Stadt in 
die Gesellschaften entsandten Vertreter ihre Tätigkeiten entsprechend den 
gesetzlichen Regelungen und gesellschaftsvertraglichen Vereinbarungen 
wahrgenommen haben. Sie haben sich regelmäßig von der Geschäftsführung 
der Gesellschaften über den Geschäftsverlauf informiert und veranlasst, dass 
die in den Ausschüssen gefassten Beschlüsse seitens der Geschäftsführung 
in den Gesellschaften umgesetzt werden. 
 
Die Beschlussverfahren über die Wirtschaftspläne und zu den Auftragsverga-
ben zur Prüfung der Jahresabschlüsse und Lageberichte der Gesellschaften  
haben keinen Anlass zu Beanstandungen gegeben. Das gleiche gilt für die 
Verfahren zur Feststellung der Jahresabschlüsse der Gesellschaften und die 
Entlastung der Geschäftsführungen und Aufsichtsräte. 

 
13.1.3.2 Kassen-, Buch- und Betriebsprüfung 

 
Im Berichtsjahr wurden bei folgenden städtischen Eigengesellschaften und 
Beteiligungen Kassenprüfungen vorgenommen: 
 
• Braunschweig Stadtmarketing GmbH 
• Braunschweig Zukunft GmbH 
• Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH 
• Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH 
• Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig 
• Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH 
• Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH 
• Stadthalle Braunschweig Betriebs-Gesellschaft mbH 
• Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH 
• Struktur-Förderung Braunschweig GmbH 
• Volkshochschule Braunschweig GmbH 
 
Im Rahmen der Kassenprüfungen wurde festgestellt, dass das Kassenwesen 
der im Berichtsjahr geprüften Gesellschaften rechtmäßig und wirtschaftlich ge-
führt wird sowie zuverlässig eingerichtet ist. Anhaltspunkte für wesentliche 
Beanstandungen haben sich nicht ergeben. 

 
Die im Rahmen der Buchprüfung durchgeführte generelle Auswertung der Be-
richte der externen Abschlussprüfer über die Prüfung des Jahresabschlusses 
zum 31. Dezember 2013 und des Lageberichts 2013 der im Berichtsjahr ge-
prüften Gesellschaften hat keine Tatbestände für wesentliche Beanstandun-
gen ergeben. Ergänzende Feststellungen hat das RPA nicht getroffen. 
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13.1.4  Ergänzende Bemerkungen 
 
13.1.4.1 Kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB 

 
Entsprechend der seit dem 1. Januar 2005 geltenden Rechtslage obliegen 
dem RPA unter den Voraussetzungen des § 158 Abs. 1 Satz 1 und 
Satz 2 NKomVG i. V. m. § 157 Satz 1 NKomVG grundsätzlich auch die Prü-
fungen der Jahresabschlüsse und der Lageberichte der kleinen Kapitalgesell-
schaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB, an denen die Stadt mit Mehrheit be-
teiligt ist. Es kann mit der Durchführung der Prüfung auch einen Dritten be-
auftragen oder zulassen, dass die Beauftragung mit dem Einvernehmen des 
RPA unmittelbar durch die Gesellschaft erfolgt. 
 
Vereinbarungsgemäß erfolgten die entsprechenden Beauftragungen für das 
Geschäftsjahr 2013 im Einvernehmen mit dem RPA unmittelbar durch die Ge-
sellschaften. 
 
Die Prüfung der Jahresabschlüsse und Lageberichte 2013 der kleinen Kapi-
talgesellschaften sowie der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, der 
wirtschaftlichen Verhältnisse und der wirtschaftlichen Führung der Gesell-
schaften (§ 29 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 EigBetrVO) hat seitens der externen 
Abschlussprüfer in keinem Fall zu Einwendungen geführt. Sie haben grund-
sätzlich uneingeschränkte Prüfungsvermerke nach § 32 Abs. 2 
Satz 1 EigBetrVO erteilt. Bei zwei Gesellschaften erteilte ein externer Ab-
schlussprüfer zusätzlich uneingeschränkte Bestätigungsvermerke nach 
§ 322 HGB. Das RPA hat nach Auswertung der Prüfungsberichte der Ab-
schlussprüfer in keinem Fall ergänzende Feststellungen für erforderlich ge-
halten und entsprechende Abschlussvermerke erteilt (§ 32 Abs. 3 
Satz 3 EigBetrVO). 
 
Die Prüfung der Beschlussverfahren über die Feststellung der Jahresab-
schlüsse der Gesellschaften und über die Entlastung der Geschäftsführungen 
und Aufsichts- bzw. Verwaltungsräte gab zu Beanstandungen ebenfalls kei-
nen Anlass. 
 
Die Vorschriften zur Bekanntmachung der Ergebnisse der Prüfung und zur  
öffentlichen Auslegung der Jahresabschlüsse und Lageberichte der kleinen 
Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB wurden für die unmittel-
baren Tochtergesellschaften der Stadt beachtet (§ 34 EigBetrVO). 

 
13.2 Prüfung der Betriebe gewerblicher Art 

 
13.2.1  Prüfungsauftrag 
 

Der Auftrag zur Prüfung der Betriebe gewerblicher Art der Stadt Braunschweig 
ergibt sich aus § 155 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG i. V. m. § 4 Abs. 2 Nr. 2 RPO. Da-
nach hat der Rat der Stadt Braunschweig dem RPA unter anderem die Prü-
fung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaft-
lichkeit übertragen. 

 
13.2.2  Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 
 

Die Prüfung der bei der Stadt Braunschweig geführten Betriebe gewerblicher 
Art erfolgt je nach den individuellen Gegebenheiten eines Betriebs gewerbli-
cher Art. 
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Bei den Betrieben gewerblicher Art, denen ein Miet- oder Pachtvertrag zu-
grunde liegt, wurde geprüft, ob die Zahlung der Mieten bzw. Pachten sowie 
ggf. die Erstellung der Jahresabrechnung vertragsgemäß erfolgte und die  
Buchungen der vom Vertragspartner geleisteten Zahlungen im Finanzwesen-
verfahren SAP ordnungsgemäß vorgenommen wurden. 
 
Bei den Betrieben gewerblicher Art, die Leistungen im Rahmen von Ge-
schäftsbesorgungsverträgen erbringen und/oder Rechnungen stellen, waren 
die Einhaltung der Geschäftsbesorgungsverträge sowie die erstellten Rech-
nungen für die gegenüber dem Vertragspartner erbrachten Leistungen Prü-
fungsgegenstand. Geprüft wurden die rechnerische und sachliche Richtigkeit 
der Rechnungen sowie die ordnungsgemäße Verbuchung der vom Vertrags-
partner geleisteten Zahlungen im Finanzwesenverfahren SAP. 
 
Entsprechend den in der Dienstanweisung der Stadt Braunschweig über die 
Anwendung der Betriebsabrechnung (SDA II 20/06, Stand November 2006) 
unter Tz. 3 festgelegten Zuständigkeiten oblag dem RPA weiterhin die Prü-
fung der Betriebsabrechnungen dieser Betriebe der Stadt Braunschweig. Die 
Dienstanweisung wurde mit Schreiben des FB 10 vom 28. Januar 2013 aus 
der Sammlung der Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen (SDA) ent-
fernt. 
 
Nachfolgende Betriebe gewerblicher Art der Stadt Braunschweig wurden ge-
prüft. In Klammern wird jeweils das Jahr genannt, für das die Prüfung erfolgt 
ist. 
 
Miet- und Pachtverträge: 
 
• B201 Stadion Verpachtung (2013) 
• B202 Tiefgaragen Verpachtung (2013) 
• B203 Großmarkt Verpachtung (2013) 
• B204 Gewandhauskeller Verpachtung (2013) 
• B205 Grüner Jäger Verpachtung (2013) 
• B206 Ratskeller Verpachtung (2013) 
• B207 Schäfers Ruh Verpachtung (2013) 
• B208 Richard-Wagner-Straße 1 - 2 Vermietung (2013) 
• B209 Stadthalle Verpachtung (2013) 
 
Geschäftsbesorgungsverträge und Rechnungen: 
 
• B101 Personalserviceleistungen (2013) 
• B102 IT-Service für private Unternehmen im Konzern (2013) 
• B103 Personalzuweisungen (2013) 
• B322 Feinstaubplaketten (2013) 
• B371 Personalgestellung Flughafen (2013) 
• B414 Sponsoring Kulturprojekte (2013) 
• B671 Grünpflege Städtische Gesellschaften (2013) 
 
Betriebsabrechnung: 
 
• B321 Märkte (2012) 
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13.2.3  Prüfungsfeststellungen 
 

Wesentliche Prüfungsfeststellungen haben sich bei der Prüfung der o. g. Be-
triebe gewerblicher Art der Stadt Braunschweig im Einzelfall nicht ergeben. 
 
Fehlerhafte Zuordnungen bei den Kostenstellen, PSP-Elementen und Sach-
konten wurden - sofern noch möglich - für den jeweiligen Prüfungszeitraum 
mit den entsprechenden Umbuchungen im Finanzwesenverfahren SAP korri-
giert. 
 
Bei den Betrieben gewerblicher Art, denen Miet- oder Pachtverträge zugrunde 
liegen, wurden den zuständigen Organisationseinheiten für den Fall anstehen-
der Vertragsänderungen entsprechend der Prüfungsfeststellungen Aktualisie-
rungen und Anpassungen empfohlen. 
 
Bei den Betrieben gewerblicher Art, die Rechnungen erstellen, wurde zum Teil 
festgestellt, dass deren Rechnungen die umsatzsteuerrechtlich vorgeschrie-
benen Rechnungsinhalte nicht vollständig enthielten. Entsprechende Hinweise 
zur Vollständigkeit der entsprechenden Inhalte sind seitens des RPA erfolgt. 
 

B/St Im Rahmen der Prüfung der Betriebsabrechnungen der Jahre 2009, 2010, 
2011 und 2012 des Betriebs B321 Märkte wurde festgestellt, dass die Dienst-
anweisung der Stadt Braunschweig über die Anwendung der Betriebsabrech-
nung (SDA II 20/06) mit Stand November 2006 nicht diesem, sondern dem 
Stand zum 31. August 1977 entspricht. Inhaltlich bedarf die Dienstanweisung 
über die Anwendung der Betriebsabrechnung u. a. einer Anpassung an das 
zum 1. Januar 2008 bei der Stadt Braunschweig eingeführte Neue Kommu-
nale Rechnungswesen mit der doppischen Buchführung. Dem FB 20 wurde 
dieses mehrfach mitgeteilt. 
 
Die Dienstanweisung der Stadt Braunschweig über die Anwendung der Be-
triebsabrechnung (SDA II 20/06) wurde mit Schreiben des FB 10 vom 
28. Januar 2013 aus der Sammlung der Dienstanweisungen und Dienst-
vereinbarungen (SDA) entfernt. Eine für das Verfahren zur Aufstellung von 
Betriebsabrechnungen zwingend notwendige Nachfolgeregelung existiert da-
mit zurzeit nicht. 

 
13.3 Prüfung der für die Betriebe gewerblicher Art der Stadt Braunschweig erstell-

ten Steuerklärungen 
 

13.3.1  Prüfungsauftrag 
 

Der Auftrag zur Prüfung der für die Betriebe gewerblicher Art der Stadt Braun-
schweig erstellten Steuererklärungen ergibt sich aus § 155 Abs. 2 
Nr. 2 NKomVG i. V. m. § 4 Abs. 2 Nr. 2 RPO. Danach hat der Rat der Stadt 
Braunschweig dem RPA unter anderem die Prüfung der Verwaltung auf Ord-
nungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit übertragen. 

 
13.3.2  Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

 
Gegenstand der Prüfung waren jeweils die für die Betriebe gewerblicher Art 
der Stadt Braunschweig seitens des Referats 0200 Haushalt, Controlling und 
Beteiligungen erstellten Steuererklärungen. 
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Die Anfertigung der Steuererklärungen erfolgte im Vorfeld teilweise durch be-
auftragte Abschlussprüfer. 
 
Die erstellten Steuererklärungen wurden seitens des RPA anhand der vom 
Referat 0200 vorgelegten Unterlagen nach Vorliegen der entsprechenden 
Steuerbescheide des Finanzamtes geprüft. 
 
Nachfolgende Steuererklärungen der Betriebe gewerblicher Art der Stadt 
Braunschweig wurden im Berichtsjahr bzw. im Jahr 2014 geprüft. In Klammern 
wird jeweils das Jahr genannt, für das die Prüfung erfolgt ist. 
 
• B101 Personalserviceleistungen (2011 und 2012) 
• B102 IT-Service für private Unternehmen im Konzern (2011 und 2012) 
• B201 Stadion Verpachtung (2010) 
• B202 Tiefgaragen Verpachtung (2010 und 2011) 
• B203 Großmarkt Verpachtung (2010 und 2011) 
• B204-B207 Gaststätten (2011) 
• B208 Richard-Wagner-Straße 1 - 2 Vermietung (2011) 
• B209 Stadthalle Verpachtung (2011) 
• B321 Märkte (2010 und 2011) 
• B322 Feinstaubplaketten (2011 und 2012) 
• B372 Feuerwehr-Service-Zentrum (2012) 
• B611 Geoinformation (2011 und 2012) 
• B671 Grünpflege Städtische Gesellschaften (2011) 
• B672 Krematorium (2011 und 2012) 
• FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement (2011 und 2012) 

 
13.3.3  Prüfungsfeststellungen 
 
B  Bei der Prüfung der nachfolgend genannten Steuererklärungen der Betriebe 

gewerblicher Art haben sich Feststellungen ergeben: 
 
• B101 Personalserviceleistungen (2011): 

Bei der Prüfung der aufgeführten Beträge in der als Anlage zur Körper-
schaftsteuererklärung beigefügten Aufstellung über Erträge und Aufwen-
dungen des Jahres 2011 wurden bei den Positionen „Einnahmen aus 
Verwaltung und Betrieb“ sowie „Umsatzsteuer“ Abweichungen festgestellt. 
In die Positionen wurden die Erträge des vierten Quartals 2010 einge-
rechnet, die bereits in den Steuererklärungen des Jahres 2010 berück-
sichtigt wurden. 

 
• B201 Stadion Verpachtung (2010): 

Im Bericht des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss 31. Dezem-
ber 2010, der bei der Erstellung der Steuererklärung zugrunde gelegt 
wurde, wird in der GuV die Position „sonstige betriebliche Erträge“ i. H. v. 
84.013 EUR aufgeführt. 
Beim PSP-Element des Betriebs gewerblicher Art ist im Bereich der Er-
träge auf dem Sachkonto 316120 „Auflösung Sonderposten für Investi-
tionszuwendungen zweckgebunden“ ein Betrag i. H. v. 91.818 EUR ge-
bucht. 
Eine einheitliche Auflösung des Sonderpostens im Finanzwesenverfah-
ren SAP und in der Steuererklärung sollte angestrebt werden. 
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• B202 Tiefgaragen Verpachtung (2010): 
Nach den im Verlauf der Prüfung erfolgten Feststellungen erfolgte eine 
Änderung der Steuerbescheide. Unter Berücksichtigung dieser Verände-
rungen errechnete sich aus dem zuerst mit 34.007 EUR erklärten und 
durch das Finanzamt festgestellten Gewinn des Betriebs gewerblicher Art 
für das Jahr 2010 ein Verlust i. H. v. 18.290 EUR. 

 
• B204-B207 Gaststätten (2011): 

Die aufgeführten Beträge in der als Anlage zur Körperschaftsteuererklä-
rung beigefügten Aufstellung über Erträge und Aufwendungen des Jah-
res 2011 konnten auf Basis der vom Referat 0200 vorgelegten Unterlagen 
größtenteils nachvollzogen werden. Bei drei Positionen wurden Abwei-
chungen festgestellt. 
 

• FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement (2011 und 2012): 
Im Rahmen der Prüfung der Steuererklärungen des Jahres 2010 war 
festgestellt worden, dass sich die Steuererklärungen auf den Jahresüber-
schuss/die Einkünfte aus Gewerbebetrieb des gesamten FB 65 beziehen. 
Grundlage für die Steuererklärungen müssten aus Prüfungssicht die Ein-
künfte aus Gewerbebetrieb sein, die sich innerhalb des FB 65 ausschließ-
lich auf den bestehenden Betrieb gewerblicher Art beziehen. 
 
Das Referat 0200 hatte den FB 65 im Rahmen der Aufstellung der Steu-
ererklärungen des Jahres 2012 aufgefordert, entsprechende Aufstellun-
gen über die nur den Betrieb gewerblicher Art betreffenden Erträge und 
Aufwendungen vorzulegen. Eine Vorlage ist nicht erfolgt. 
 
Seitens des FB 20 ist schließlich entschieden worden, dass die Steuerer-
klärungen wie in den vergangenen Jahren weiter auf der Datenbasis des 
gesamten FB 65 erfolgen sollen. 

 
13.4  Prüfung der kostenrechnenden Einrichtung Kinder- und Jugendzeltplatz 

Lenste 
 
13.4.1  Prüfungsauftrag 
 

Der Auftrag zur Prüfung der kostenrechnenden Einrichtung Kinder- und Ju-
gendzeltplatz Lenste ergibt sich aus § 155 Abs. 2 Nr. 2 des NKomVG i. V. m. 
§ 4 Abs. 2 Nr. 2 der RPO. Danach hat der Rat der Stadt Braunschweig dem 
RPA unter anderem die Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, 
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit übertragen. 

 
13.4.2  Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

 
Gegenstand der Prüfung im Bereich der Erträge der kostenrechnenden Ein-
richtung Kinder- und Jugendzeltplatz Lenste waren die geschlossenen Ver-
träge mit den Nutzern. Geprüft wurden die rechnerische Richtigkeit der vor-
gelegten Abrechnungen der Jahre 2012 und 2013, die vertragsgemäßen Ein-
zahlungen sowie die ordnungsgemäße Verbuchung der von den Vertragspart-
nern geleisteten Zahlungen im Finanzwesenverfahren SAP. 
 
Die bei der kostenrechnenden Einrichtung Kinder- und Jugendzeltplatz Lenste 
in den Jahren 2012 und 2013 gebuchten Aufwendungen wurden anhand der 
vorgelegten Belege auf die rechnerische Richtigkeit sowie die ordnungsge-
mäße Verbuchung im Finanzwesenverfahren SAP geprüft. 
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13.4.3  Prüfungsfeststellungen 
 
B Im Verlauf der Prüfung wurde festgestellt, dass das Betreiben des Kiosks auf 

dem Gelände des Kinder- und Jugendzeltplatzes Lenste bisher ohne das An-
zeigen einer Nebentätigkeit erfolgt ist. Für die Belegungszeit 2014 ist das An-
zeigen der Nebentätigkeit und die Genehmigung erstmalig erfolgt. 

 
Entsprechend Ziffer 4.5 i. V. m. Ziffer 3.3.1 der Dienstanweisung für Zahl-
stellen, Wechselgelder, Geldannahmestellen, Gelderheber/-innen der Stadt 
Braunschweig (SDA II 20/03) über die Fachaufsicht und Prüfung, hat die Lei-
tung der jeweiligen Organisationeinheit die bestimmungsgemäße Verwendung 
und die ordnungsgemäße Verwaltung der Gelder ständig zu überwachen, 
mindestens einmal jährlich zu prüfen und das Ergebnis dem RPA, der 
Abt. 20.0 und 20.4 mitzuteilen. Berichte über durchgeführte unvermutete Prü-
fungen in den vergangenen Jahren liegen dem RPA nicht vor. Für die Zukunft 
wird die Durchführung jährlicher unvermuteter Prüfungen bei Vor-Ort-Besu-
chen angeregt. 
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14 Zuwendungen der Stadt an Dritte und Zuweisungen des Bundes 
 und des Landes an die Stadt  
 
14.1 Zuwendungen der Stadt an Dritte 

 
Die Aufwendungen in der Ergebnisrechnung der Stadt für Zuweisungen und 
Zuschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, verbun-
dene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, private Unternehmen 
sowie an übrige Bereiche betrugen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 
60,48 Mio. EUR (Vorjahr: 56,81 Mio. EUR). Zuweisungen und Zuschüsse aus 
laufender Verwaltungstätigkeit an das Land fielen i. H. v. 9,35 Mio. EUR (Vor-
jahr: 10,22 Mio. EUR) an. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Auf-
wendungen für das Staatstheater Braunschweig. 
 
Daraus resultieren im Haushaltsjahr 2013 in der Finanzrechnung folgende 
Zahlungen: 
 
• Zuwendungen (Transferzahlungen) an Zweckverbände, verbundene Unter-

nehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, an private Unternehmen  
sowie an übrige Bereiche i. H. v. 58,38 Mio. EUR (Vorjahr: 58,26 Mio. EUR) 
sowie 
 

• Aktivierbare Zuwendungen für Investitionszuschüsse an das Land, an ver-
bundene Unternehmen und Sondervermögen, an private Unternehmen 
sowie an übrige Bereiche i. H. v. 9,21 Mio. EUR (Vorjahr: 4,94 Mio. EUR). 
Es handelt sich hier im Wesentlichen um die von der Stadt zu leistende 
Krankenhausumlage gemäß § 2 Nds. KHG i. H. v. 3,26 Mio. EUR. 

 
Grundlage der Gewährung von Zuwendungen aus Haushaltsmitteln der Stadt 
Braunschweig sind die städtischen Zuwendungsrichtlinien in der Fassung vom 
14. Juli 1998 sowie u. a. die Sportförderrichtlinien in der Fassung 1. Ja-
nuar 2013 und die Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit 
freier Träger in Braunschweig, Stand 1. Januar 2012. 
 
Die Zuwendungsempfänger sind danach verpflichtet, die Verwendung der 
städtischen Mittel mittels Verwendungsnachweis nachzuweisen. Die entspre-
chend zuständige Organisationseinheit prüft die eingereichten Verwendungs-
nachweise und hält das Ergebnis der Prüfung in einem Vermerk fest. Vermer-
ke mit wesentlichen Feststellungen sind dem RPA unaufgefordert vorzulegen. 
 
Die stichprobenartige Prüfung dieses Verfahren hat keine Beanstandungen 
ergeben. 
 
In den o. g. Aufwendungen der Ergebnisrechnung aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit sind auch von der Stadt gewährte Zuschüsse nach der Richtlinie der 
Stadt Braunschweig zur Förderung von Investitionen in kleineren und mittleren 
Unternehmen (KMU Richtlinie) vom 23. September 2009 und der Richtlinie 
der Stadt Braunschweig für die Gewährung von Zuschüssen an Existenzgrün-
der in Braunschweig vom 1. Oktober 2012 i. H. v. 197 TEUR enthalten. 
 
In diesen Fällen prüft das RPA nach Vorprüfung durch die Braunschweig Zu-
kunft GmbH unter Beteiligung der Stabsstelle Wirtschaftsdezernat die Ver-
wendungsnachweise selbst. Wesentliche Beanstandungen haben sich hierbei 
nicht ergeben. 
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14 Zuwendungen der Stadt an Dritte und Zuweisungen des Bundes 
 und des Landes an die Stadt   
 
14.1.1  Zuwendungen Fachbereich 50 - Soziales und Gesundheit 
 
 Die Einhaltung der städtischen Zuwendungsrichtlinie wurde in der Abt. 50.4 für 

die Haushaltsjahre 2010 und 2011 und in der Abt. 50.1 (Zuwendungen an so-
ziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen und Menschen mit 
Behinderung) für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 geprüft. 
 

14.1.1.1 Zuwendungen Abt. 50.4 
 
B Es wurde festgestellt, dass 

 
• häufig die Zuwendungszwecke nicht genau genug genannt wurden, 
• bei einer Projektförderung eine nicht zulässige Betriebsmittelrücklage ge-

bildet wurde,  
• der vorgegebene Vordruck für den Verwendungsnachweis durch die Zu-

wendungsempfänger zum Teil nicht ausgefüllt, vereinzelt auch nicht unter-
schrieben wurde und dadurch nicht die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Angaben bestätigt wurde, 

• in Einzelfällen Verwendungsnachweise mit einem Fehlbetrag abschlossen, 
weil Eigenmittel entgegen dem Finanzierungsplan nicht eingebracht wur-
den. 

 
In der Stellungnahme der Abt. 50.4 wurde zugesichert, dass künftig die ge-
nannten Punkte beachtet werden und die Zuwendungsempfänger entspre-
chende Hinweise erhalten. 
 

14.1.1.2 Zuwendungen Abt. 50.1 
 
B Wesentliche Feststellungen ergaben sich wie folgt: 
 

• Vereinzelt waren den Anträgen keine Haushalts- oder Wirtschaftspläne 
bzw. Finanzpläne beigefügt. 

• Der vorgegebene Vordruck für den Verwendungsnachweis war durch die 
Zuwendungsempfänger zum Teil nicht ausgefüllt, vereinzelt auch nicht un-
terschrieben. Dadurch wurde die Richtigkeit und Vollständigkeit der An-
gaben nicht bestätigt. 

• Bei einem Verein wurde für das Haushaltsjahr 2011 die zulässige Höhe 
der Betriebsmittelrücklage um rd. 9.300 EUR überschritten, eine Rückfor-
derung der i. H. v. 4.400 EUR gezahlten Zuwendung erfolgte nicht. Im 
Folgejahr ergab sich ein Überschuss i. H. v. rd. 12.200 EUR, weswegen 
die Zuwendung in voller Höhe (4.400 EUR) für das Jahr 2012 zurückge-
fordert wurde. 

B/St Für 2013 wurde wieder eine Zuwendung in der gleichen Höhe gezahlt. 
Hier stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit der Zuwendung, insbe-
sondere unter Berücksichtigung der weiterhin bestehenden hohen Be-
triebsmittelrücklage und eines Finanzierungsrahmens von insgesamt rd. 
140.000 EUR. 
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14.1.2 Zuwendungen Referat 0500 – Sozialreferat 
 

Die Einhaltung der städtischen Zuwendungsrichtlinie wurde für die Haus-
haltsjahre 2011 und 2012 stichprobenartig geprüft. Dabei wurde festgestellt, 
dass für die Sachbearbeitung von Zuwendungsgewährungen keine ausrei-
chenden Kenntnisse im Zuwendungsrecht vorhanden waren. Neben Fehlern,  

B die nur den jeweiligen Einzelfall betrafen, haben sich insbesondere folgende 
grundsätzliche Beanstandungen ergeben: 

 
• In mehreren Fällen wurde die Zuwendung bereits vor Inkrafttreten der 

Haushaltssatzung bewilligt. 
• Teilweise wurde im Bewilligungsbescheid kein Bewilligungszeitraum ge-

nannt. 
• In allen Bewilligungsbescheiden fehlte die Angabe der Zuwendungsart. 
• Als Verwendungsnachweis wurde den Zuwendungsempfängern vom Refe-

rat 0500 ein Vordruck zur Verfügung gestellt, der aus prüfungsseitiger 
Sicht nicht ausreichend ist. Darüber hinaus wurde dieser von den Zuwen-
dungsempfängern häufig nicht ausgefüllt oder gar nicht verwendet. 

• Häufig fehlten der zahlenmäßige Nachweis und/oder der Sachbericht. 
• Der Vermerk über die Prüfung des Verwendungsnachweises fehlte in allen 

Fällen. 
• In Rückforderungsbescheiden fehlte die Rechtsbehelfsbelehrung. 
 
Weitere Beanstandungen konnten durch das Nachreichen von zusätzlichen 
Unterlagen erledigt werden. Prüfungsvermerke zu allen Vorgängen wurden 
gefertigt und dem RPA nachträglich vorgelegt. 
 
Die Problematik der mangelnden Kenntnisse im Zuwendungsrecht und damit 
der mangelhaften Sachbearbeitung wurde vom Ref. 0500 bestätigt. Es war 
bereits eine halbe Stelle für die Bearbeitung von Zuwendungen beim FB 10 
beantragt worden. Inzwischen wurde die Stelle bewilligt und konnte besetzt 
werden. 

 
14.1.3 Zuwendungen Fachbereich 51 - Kinder, Jugend und Familie 

 
Das RPA hat die Einhaltung der städtischen Zuwendungsrichtlinie und der 
Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger in Braun-
schweig stichprobenartig für das Haushaltsjahr 2012 geprüft. 
 

B Dabei wurde in Einzelfällen festgestellt, dass  
 
• bei einem Vorgang eine aufgegliederte Berechnung der mit dem Zuwen-

dungszweck zusammenhängenden Ausgaben fehlte und der Verwen-
dungsnachweis verspätet eingereicht wurde. 
Die mit Bescheid geforderten Stundennachweise waren nicht beigefügt. 
Verschiedene Sachkosten wurden aus Prüfungssicht als nicht zuwen-
dungsfähig angesehen. 
 

• bei einer Maßnahme der Vergleich der Personalkosten mit einem städti-
schen Bediensteten ebenso wie die Stundennachweise fehlten. 
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• eine Zuwendung 2012 auf einen Personalkostenvergleich der Werte 2009 
beruhte, obwohl aufgrund höherer gewährter Beträge ein neuer Vergleich 
erforderlich war. Es wurde beanstandet, dass das Besserstellungsverbot 
nicht beachtet wurde und zum Teil die höheren Plankosten der Stadt statt 
die niedrigeren Kosten des Zuwendungsempfängers berücksichtigt wur-
den. Das praktizierte Verfahren, das auf die Einhaltung der Gesamtperso-
nalkosten abzielt, entspricht aus Prüfungssicht nicht dem Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit und ergibt sich nicht aus der städti-
schen Zuwendungsrichtlinie. 

 
• bei einer Projektförderung „IT-Projekt“ eine Aussage fehlte, aus welchen 

Gründen einen Eigenfinanzierung bei einer entsprechend hohen Rücklage 
nicht möglich war. 
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15 Prüfung abgeschlossener Maßnahmen  
 
15.1  Allgemeines 

 
Der Rat hat dem RPA gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 6 RPO die Prüfung von Bauaus-
führungen und Bauabrechnungen übertragen. Die Prüfungen werden ent-
sprechend der Personalkapazität der Stelle Prüfbereich Technik des RPA 
durchgeführt. Aufgrund des Anstiegs der Investitionstätigkeit der Stadt - ins-
besondere zurückzuführen auf die verstärkte Sanierung von Schulen sowie 
teilweise noch auf die Umsetzung des Konjunkturpaketes II seit 2009  
(s. Tz. 12.1) - und der dadurch bedingten Zunahme der Vergabeprüfungen 
konnten auch im Berichtsjahr Maßnahmenprüfungen nicht im unbedingt not-
wendigen Umfang vorgenommen werden. 
 
Zu jeder durchgeführten Prüfung wurde ein Bericht gefertigt. Die einzelnen 
Feststellungen wurden jeweils als Prüfungsbemerkungen kenntlich gemacht. 
Daneben wurden allgemeine Hinweise für die ordnungsgemäße Abwicklung 
von Vergaben und Abrechnungen gegeben. 
 
In den meisten Fällen konnten die Prüfungsbemerkungen ausgeräumt werden 
bzw. wurden durch das RPA als erledigt beurteilt. Bei festgestellten Überzah-
lungen wurden seitens der Verwaltung entsprechende Rückforderungen ver-
anlasst. 
 
Beanstandungen, die nicht oder nur teilweise ausgeräumt wurden, werden 
vom RPA weiterverfolgt. 
 

15.2 Prüfung der Maßnahme Erweiterungsbau für das Gymnasium Martino-
Katharineum (FB 65) 
 
Der Prüfbericht des RPA über die Prüfung der abgeschlossenen Maßnahme 
„Erweiterung Gymnasium Martino-Katharineum“ wurde im August 2013 fertig-
gestellt und dem FB 65 mit der Bitte um Stellungnahme zugeleitet. Die Stel-
lungnahme des vom FB 65 beauftragten Architekten erfolgte im Okto-
ber 2013. Aufgrund vorrangig zu bearbeitender Vergabeprüfungen konnte die 
Maßnahmenprüfung „Erweiterung Gymnasium Martino-Katharineum“ noch 
nicht abgeschlossen werden. 
 

15.3 Prüfung von Freihändigen Vergaben über 2.500,00  EUR bis 25.000,00 EUR 
 
Im Berichtsjahr wurden die „Freihändigen Vergaben“ aus dem Jahr 2012 einer 
stichprobenartigen Prüfung auf die Einhaltung der Vergabebestimmungen 
gemäß § 3 Abs. 5 VOB/A bzw. § 3 Abs. 5 VOL/A unterzogen. Prüfungsfest-
stellungen und Hinweise für künftige Handhabungen sind den betreffenden 
Organisationseinheiten mitgeteilt worden. 
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16 Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und  
 Wirtschaftlichkeit   
 
16.1 Allgemeines  

 
Bei den stichprobenhaft geprüften Erträgen und Aufwendungen sowie Einzah-
lungen und Auszahlungen wurde grundsätzlich nach den bestehenden Geset-
zen und Vorschriften und der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren. Soweit 
sich Beanstandungen ergeben haben, sind diese in den entsprechenden 
Textziffern aufgeführt. 
 
Neben den Vorgängen, die sich aus der Haushaltssatzung und dem Haus-
haltsplan ergaben, sind auch alle sonstigen Erträge und Aufwendungen sowie 
Einzahlungen und Auszahlungen vollständig in den Kassenbüchern nachge-
wiesen. 
 
Es wurde nicht festgestellt, dass Erträge und Aufwendungen sowie Einzah-
lungen und Auszahlungen, die nach der Haushaltssatzung und dem Haus-
haltsplan zu verrechnen waren, in den Sachbüchern für Verwahrungen und 
Vorschüsse oder an anderen nach den Vorschriften des Haushalts-, Kassen- 
und Rechnungswesens unzulässigen Stellen gebucht sind. 

 
16.2 Prüfung des Fachbereichs Soziales und Gesundheit 
 
16.2.1 Prüfung der Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) 
 

Von 454 laufenden HLU-Fällen wurden 98 Akten (21 %) geprüft. Hierbei  
haben sich bei 25 Akten (26,6 %) Beanstandungen ergeben, bei weiteren 
16 Akten konnte der Sachverhalt geklärt werden bzw. wurden Hinweise ge-
geben. Die obengenannte Fehlerquote ist damit seit 2009 auf einem in etwa 
gleichen Niveau. 
 
Ein Teil der Beanstandungen bezog sich auf Fehler sehr unterschiedlicher Art 
und betrafen i. d. R. nur den jeweiligen Einzelfall. Eine größere Anzahl von 
Beanstandungen ergab sich bei den Kosten der Unterkunft und den Heiz-
kosten. Als besonders problematisch stellte sich die Angemessenheit der  
Unterkunfts- und der Heizkosten heraus. Als Fehler von grundsätzlicher Be-
deutung wurden aufgegriffen  

 
• die Gewährung von zu hohen Heizkosten, 
• die Berechnung von angemessenen Heizkosten, 
• die Anerkennung der Gesamtkosten trotz zu großer oder zu teurer Woh-

nung aufgrund sehr geringer Heizkosten, 
• der Verzicht auf eine Aufforderung zum Umzug wegen der damit verbun-

denen Folgekosten, 
• die unterschiedliche Praxis bei der Einbehaltung von Betriebs- oder Heiz-

kostenguthaben, 
• die fehlende Sachverhaltsklärung, ob Warmwasser in den Heizkosen ent-

halten ist oder nicht. 
 
Auf Vorschlag des RPA ist vom FB 50 inzwischen ein ausführlicher Arbeits-
hinweis zur korrekten Bearbeitung dieser Punkte erstellt worden. 
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16.2.2  Prüfung der Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung 
 

Geprüft wurden die Beiträge für die nach § 2 SGB VII versicherten Personen, 
die über die Stadt Braunschweig gesetzlich versichert sind und für die der 
FB 50 zuständig ist. Hiervon umfasst werden Kinder in Tageseinrichtungen, 
Schüler und ehrenamtlich Tätige sowie sonstige Personen, die unter die all-
gemeine Unfallversicherung fallen (übrige kommunalfremde Risiken, z. B. 
Blut- und Organspender, Hilfeleistungsfälle). Die Stadt ist Pflichtmitglied bei 
dem zuständigen Gemeinde-Unfallversicherungsverband (GUV). 

 
Prüfungsergebnis: 

 
Die interne Aufteilung des für die allgemeine Unfallversicherung zu zahlenden 
Beitrages beruhte seit Jahren auf dem Rechnungsergebnis des Jahres 2001. 
Nach Mitteilung des GUV wurde eine neue Aufteilung nach dem Rechnungs-
ergebnis des Jahres 2012 vorgenommen, die der internen Aufteilung ab 2014 
zugrunde gelegt wird. 
 
Der Beitrag zur Schüler-Unfallversicherung wird von der AG Sozialversiche-
rung nach dem Verhältnis der Schüler zu den KiTa-Kindern aufgeteilt. Auf-
grund des Prüfungsberichts aus dem Jahr 2007 wird das Verhältnis der bei-
den Gruppen zueinander regelmäßig überprüft. Verschiebungen im Verhältnis 
der Schüler und KiTa-Kinder zueinander werden jeweils im folgenden Haus-
haltsjahr umgesetzt. 

 
Die Aufteilung der zu zahlenden Beiträge hat zwar keine Auswirkungen auf 
die Höhe des Gesamtbeitrages und damit auf den Gesamthaushalt, ist jedoch 
von Bedeutung für die jeweiligen Teilhaushalte und Produkte. 

 
16.2.3 Prüfung der Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten 

 
Die Aufgaben werden ausschließlich durch die Diakonische Gesellschaft 
Wohnen und Beraten als Rechtsnachfolgerin der Stiftung Wohnen und Bera-
ten (Gesellschaft) wahrgenommen. Für die ambulante Beratung und Betreu-
ung wurde zwischen der Stiftung und der Stadt Braunschweig eine Leistungs- 
und Prüfungsvereinbarung und eine Vergütungsvereinbarung geschlossen. 
Für die Hilfe in stationären Einrichtungen werden die Vergütungsvereinbarun-
gen zwischen dem Land Niedersachsen und dem Leistungserbringer abge-
schlossen. 

 
Prüfungsergebnis: 
 
Geprüft wurden 25 von 83 Fällen in Rahmen einer Aktenprüfung. Die unter  
Nr. 17.3.2 des Schlussberichts 2007 aufgeführten wesentlichen Bemerkungen 
wurden erledigt. Der FB 50 hat darauf hingewirkt, dass die Hilfeplanfortschrei-
bungen nun detaillierter sind und mehr auf den Einzelfall eingegangen wird 
sowie fristgerechter eingereicht werden bzw. Verspätungen begründet wer-
den. Hilfeplangespräche werden regelmäßig durchgeführt und Leistungs-
nachweise werden quartalsweise zur Akte genommen. 
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Die Prüfung der Rechtmäßigkeit hat keine wesentlichen Beanstandungen er-
geben. Es wurde jedoch festgestellt, dass die Buchungen von Bekleidungs-
beihilfen als Leistung nach dem 8. Kapitel und nicht korrekt als Leistung nach 
dem 3. Kapitel SGB XII erfolgten. Zur Klärung wurde die IT-Stelle des FB 50  
- 50.03 - hinzugezogen. Die Überprüfung ergab, dass in dem eingesetzten IT-
Programm LÄMMkom eine falsche Buchungsstelle hinterlegt war. Der Fehler 
wurde rückwirkend zum 1. Januar 2013 behoben. 

 
16.2.4 Prüfung weiterer Hilfen in besonderen Lebenslagen 
 

Im Rahmen von Aktenprüfungen wurden die Gewährung von Bestattungs-
kosten und von Blindenhilfe geprüft. 
 
Bei der Gewährung von Bestattungskosten wurde festgestellt, dass die Ver-
fahrensweise bei Bestattungen außerhalb von Braunschweig unterschiedlich 
war. Zum Teil wurden die in Braunschweig geltenden und zum Teil die am 
Bestattungsort geltenden Kosten als notwendig anerkannt. Zwischenzeitlich 
hat eine Informationsveranstaltung der Rechtsstelle des FB 50 zu diesem 
Thema stattgefunden und es wurde eine Regelung hierzu getroffen. 
 
Prüfungsergebnis: 
 
Die Prüfung der Blindenhilfe hat zu keinen wesentlichen Beanstandungen ge-
führt. 

 
16.2.5 Prüfung der Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte 

 
Seit Einführung des SGB XII können nur noch in sehr begrenzten Fällen Leis-
tungen für einmalige Bedarfe gewährt werden. Es kommt daher nur noch in 
wenigen Fällen zu einer Bewilligung für Personen, die nicht im laufenden Be-
zug stehen. Es wurden zehn von insgesamt 15 Fällen, in denen von 2009 bis 
zum ersten Quartal 2013 Leistungen bewilligt wurden, geprüft. 
 
Beanstandungen haben sich bei der Prüfung der Rechtmäßigkeit nicht erge-
ben. Es wurde jedoch die Buchungspraxis bei den darlehensweise gezahlten 
Mietkautionen für Anspruchsberechtigte nach dem 3. und dem 4. Kapitel 
SGB XII aufgegriffen. In Absprache mit der Stelle Finanzen und Controlling  
- 50.02 - wurden die zutreffenden Buchungsstellen für künftige Buchungen 
festgelegt. 

 
16.2.6  Prüfung der behördlich angeordneten Bestattungen 
 

Sorgt niemand für die Bestattung, hat gemäß § 8 (4) BestattG die für den 
Sterbe- oder Auffindungsort zuständige Gemeinde die Bestattung zu veran-
lassen. Zuständig hierfür ist das Gesundheitsamt als Ordnungsbehörde. Die 
Höhe der von den Bestattungsunternehmen abrechenbaren Bestattungskos-
ten ist in der Vereinbarung zwischen der Stadt und der Arbeitsgemeinschaft 
Braunschweiger Bestatter pauschal festgelegt. 

 
Sind bestattungspflichtige Angehörige ermittelt worden, werden die nach Ein-
satz aller zur Verfügung stehenden Einnahmen noch offenen Bestattungs-
kosten durch Leistungsbescheid geltend gemacht. Dabei haften die vorrangig 
Verpflichteten als Gesamtschuldner. Die Verpflichtung besteht auch im Fall 
einer Erbausschlagung. 
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Beanstandet wurde die Einzahlung von Bargeld, das im Besitz der Verstorbe-
nen aufgefunden wurde, über die Registrierkasse der Abt. 50.4, da diese Ein-
zahlungen nicht auf dem zutreffenden Einzahlungskonto gebucht werden. 
Künftig wird Bargeld bei der Norddeutschen Landesbank unter Angabe des 
Kassenzeichens eingezahlt, sodass eine korrekte Buchung erfolgt. 

 
16.2.7  Belegprüfung 

 
Belegprüfungen wurden im Seniorenbüro (Stelle 50.13) - Sachgebiet Alten-
hilfe -, im Gesundheitsamt (Abt. 50.4) und im Referat 0500 mit folgendem Er-
gebnis durchgeführt: 
 
• Der Buchungstext als Verwendungszweck der Zahlung ist möglichst genau 

zu formulieren, um die korrekte Zuordnung zum Sachkonto oder zur  
Finanzstelle überprüfen zu können. 

 
• Beim Erwerb von Gegenständen ist die Angabe von Art und Anzahl für die 

Unterscheidung zwischen Geschäftsaufwand, GVG-Aufwand oder Vermö-
gensgegenstand erforderlich, da hiervon der Abschreibungsmodus ab-
hängt. In der Abt. 50.4 wurde in Einzelfällen diesem Erfordernis nicht 
Rechnung getragen, was zu Buchungen auf nicht zutreffenden Sach-
konten führte. 

 
16.3 Prüfung der Gebührenkalkulation 2014 für die Abfallentsorgungs- und  

Straßenreinigungsgebühren der Sonderrechnung Abfallwirtschaft 
 
Im Rahmen der Prüfung der Verwaltung auf Einhaltung der Ordnungsmäßig-
keit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit obliegt dem RPA auch die Prüfung 
von Gebührenkalkulationen. 
 
Die Prüfung der Gebührenkalkulation 2014 für die Abfallentsorgungs- und 
Straßenreinigungsgebühren der Sonderrechnung Abfallwirtschaft hat zu kei-
nen Einwendungen geführt. Unwesentliche Feststellungen wurden bereits 
während der Prüfung mit den Beteiligten ausgeräumt. 
 
Mit Bericht vom 27. Juni 2014 hat das RPA gegenüber dem FB 20 - Sonder-
rechnung Abfallwirtschaft - die Ordnungsmäßigkeit und Richtigkeit bestätigt. 

 
16.4 Korruptionsprävention 
 
 Wie in den Vorjahren stand auf diesem vom RPA im Rahmen der „Prüfung der 

Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit“ wahrgenommenen Tätigkeitsfeld insbe-
sondere die Beratung der zentralen Vergabestellen im Vordergrund. 
 
Dabei wurde in erster Linie darauf geachtet, die Umsetzung der Anforderun-
gen aus den Bedarfsstellen in den Vergabeverfahren rechtssicher zu gestal-
ten. Weitere wesentliche Ziele der Beratungs- und Prüfungstätigkeit des RPA 
waren neben der Verbesserung der Rechtssicherheit die Erzielung wirtschaft-
licher Vorteile zugunsten der Stadt und die Verstärkung der Korruptionsprä-
vention. 
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 Aufgrund der positiven Erfahrungen mit der Einrichtung der zentralen Ver-

gabestellen im Baubereich und in der allgemeinen Verwaltung für den Bereich 
der VOL sollte nach Einschätzung des RPA - dem Beispiel anderer Städte fol-
gend - eine weitere Zentralisierung der Vergabestellen zu einem Vergaberefe-
rat angestrebt werden. Sowohl wegen der zunehmenden Komplexität des 
Vergaberechts als auch im Interesse der Korruptionsvorbeugung erscheint  
eine derartige organisatorische Lösung sinnvoll. 
 
Die städtische Dienstanweisung, in der alle Themenbereiche zur Korruptions-
vorbeugung zusammengefasst werden sollen und die insoweit die bestehen-
den DA zum Umgang mit Belohnungen, Geschenken und sonstigen Vorteilen 
sowie die DA zum Umgang mit Sponsoring bei der Stadt Braunschweig (DA 
Sponsoring) ergänzen soll, wurde im April 2014 in Kraft gesetzt. 
 
Im Berichtsjahr hat der FB 10 weiterhin Seminare zum Thema Korruptionsvor-
beugung angeboten, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genutzt 
wurden. Es ist unverändert sinnvoll, derartige Schulungen regelmäßig durch-
zuführen bzw. entsprechende Informationen zu vermitteln. 
 
Die Notwendigkeit der Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zeigt sich auch darin, dass Auffälligkeiten erkannt wurden, die in 
mehreren Fällen zu Kontakten mit den Ermittlungsbehörden führten. 
 
Zusätzlich zu den Aktivitäten in der Verwaltung wurde der Aufbau eines Netz-
werkes zur Korruptionsbekämpfung in der Region Braunschweig forciert. Ziel 
ist es, durch einen regelmäßigen Erfahrungs- und Informationsaustausch auch 
interkommunal Korruptionsvorbeugung zu betreiben. 

 



- 119 - 
 
17 Sonderprüfungen    
 
 Prüfung eines besonderen Vorfalls im FB 32 - Bürgersevice, Öffentliche  

Sicherheit - 
 

Das RPA wurde im September 2013 durch den Fachbereichsleiter 32 darüber 
informiert, dass bei einem als Gelderheber tätigen Mitarbeiter Unregelmäßig-
keiten aufgetreten sind. 
 
Als Ergebnis der Sonderprüfung wurde folgendes festgestellt: 
 
– Nachträgliche Änderung von Verbrauchswerten und Abrechnungen, 
– Gebührenfestsetzungen sind ohne Geldeingang erfolgt, 
– Teilweise keine Anlage von Vorgängen bei Festsetzungsverfahren. 

 
Die Organisationsabläufe der Arbeiten wurden daraufhin verändert. 
 
Es wurden Unterschlagungen i. H. v. ca. 4.600 EUR nachgewiesen. 
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18.1 Zweckverband „Großraum Braunschweig“ 

 
Durch Gesetz vom 27. November 1991 ist der Zweckverband Großraum 
Braunschweig gebildet worden. 
 
Nach § 11 Abs. 2 der Verbandsordnung werden die örtlichen Prüfungen des 
Zweckverbandes nach Maßgabe der §§ 155, 156 NKomVG vom RPA der 
Stadt Braunschweig durchgeführt. 
 
Für das Haushaltsjahr 2012 hat die Verbandsversammlung am 8. Mai 2014 
die Jahresrechnung 2012 beschlossen und dem Verbandsdirektor Entlastung 
erteilt. 
 
Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012 
 
Über das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezem-
ber 2012 hat das RPA mit Datum vom 31. März 2014 einen Bericht vorgelegt. 
 
Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung hat das RPA für den Jah-
resabschluss des ZGB zum 31. Dezember 2012 folgende Prüfungsaussage 
getroffen: 
 
„Das RPA hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 unter Einbezie-
hung der Buchführung und des erläuternden Anhangs des ZGB geprüft. Die 
Buchführung sowie die Aufstellung der ersten Eröffnungsbilanz, des Anhangs 
und der dem Anhang beizufügenden Anlagen nach den für niedersächsische 
Körperschaften geltenden Vorschriften des NKomVG und der GemHKVO so-
wie der ergänzenden Vorschriften liegen in der Verantwortung des Verbands-
direktors des ZGB. Die Aufgabe des RPA ist es, auf der Grundlage der durch-
geführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchführung und des Anhangs abzugeben. 
 
Das RPA hat die Prüfung in Anwendung des § 156 Abs. 1 NKomVG in Anleh-
nung an die Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten 
und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Anhang vermittelten Bildes der Vermögenslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungs-
handlungen wurden die Kenntnisse über die Verwaltungstätigkeit und über 
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Verbands sowie die Erwartun-
gen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung wurden 
Nachweise für die Angaben in der Buchführung, des Jahresabschlusses, im 
Anhang und in den dem Anhang beigefügten Anlagen beurteilt. Die Prüfung 
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung des Anhangs. Das RPA ist der Auffassung, dass diese Prüfung, mit 
Ausnahme des noch nicht vorgelegten testierten Gutachtens zu den Pen-
sionsrückstellungen, eine hinreichend sichere Grundlage für eine Beurteilung 
bildet. 
 
Die Prüfung des RPA hat zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt. 
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 Nach Überzeugung des RPA vermittelt der Jahresabschluss zum 31. Dezem-

ber 2012 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und des erläuternden Anhangs im Wesentlichen ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage des ZGB.“ 
 
Über das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezem-
ber 2013 wird im Schlussbericht 2014 berichtet. 
 

18.2 Regionalbahnfahrzeuge Großraum Braunschweig GmbH (RGB)  
Die RGB ist handelsrechtlich am 16. April 2012 durch Eintragung in das Han-
delsregister (Amtsgericht Braunschweig, HRB 203530) gegründet worden.  
Alleiniger Gesellschafter der RGB ist der Zweckverband Großraum Braun-
schweig. 
 
Die RGB erfüllt im Berichtsjahr wie im Vorjahr die in § 267 Abs. 1 HGB fest-
gelegten Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft. Der Jahresab-
schluss unter Einbeziehung der Buchführung und der Lagebericht der RGB 
sind somit nicht nach § 267 Abs. 4 HGB i. V. m. § 316 Abs. 1 Satz 1 HGB 
prüfungspflichtig. 
 
Eine Pflicht zur Prüfung des Jahresabschlusses der RGB, die in die Zustän-
digkeit des RPA der Stadt Braunschweig fällt, ergibt sich aus § 8 Abs. 3 
Satz 2 i. V. m. Satz 1 Gesellschaftsvertrag sowie § 158 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. 
§ 157 NKomVG. Danach ist die Jahresabschlussprüfung bei der RGB nach 
den Vorschriften über die Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben durch-
zuführen. 
 
Die Jahresabschlussprüfung 2013 entsprechend § 29 EigBetrVO erfolgte in 
Anwendung der in den §§ 19 bis 24 EigBetrVO genannten handelsrechtlichen 
Vorschriften und sie ergänzenden Bestimmungen. 
 
Nach dem Ergebnis der Jahresabschlussprüfung 2013 hat das RPA gegen 
die Buchführung, den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie die Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung der RGB, die wirtschaftliche Führung 
der RGB und die wirtschaftlichen Verhältnisse der RGB für das am 
31. Dezember 2013 endende Geschäftsjahr keine Einwendungen erhoben. 
 
Mit Bericht vom 30. Juni 2014 hat das RPA einen uneingeschränkten Prü-
fungsvermerk entsprechend § 32 Abs. 2 Satz 1 EigBetrVO erteilt. 
 

18.3 Jüdel-Stiftung 
 

Entsprechend § 11 Abs. 3 Satz 2 der Satzung der Jüdel-Stiftung vom  
1. Februar 1995 hat das RPA die Jahresrechnung 2013 der Jüdel-Stiftung  
geprüft. 
 
Beanstandungen haben sich bei der Prüfung der Jahresrechnung 2013 der 
Jüdel-Stiftung nicht ergeben. 
 
Mit Bericht vom 20. März 2014 hat das RPA die Ordnungsmäßigkeit und Rich-
tigkeit der Jahresrechnung 2013 der Jüdel-Stiftung bestätigt. 
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18.4 Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Braunschweig e. V. 

 
Gemäß § 11 Abs. 2 der Satzung der Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie 
Braunschweig e. V. hat die Prüfung der Jahresrechnung durch ein RPA eines 
Mitglieds aus dem kommunalen Bereich oder durch ein Wirtschaftsprüfungs-
unternehmen zu erfolgen. Seit Beginn des Wirtschaftsjahres 2006/2007 erfolgt 
die Buchführung der Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Braun-
schweig e. V. auf kaufmännischer Basis und es wird statt einer Jahres-
rechnung ein Jahresabschluss aufgestellt. 
 
Die Stadt Braunschweig ist Mitglied der Verwaltungs- und Wirtschafts-Akade-
mie Braunschweig e. V. und das RPA der Stadt Braunschweig führt die vorge-
sehene Prüfung seit dem Wirtschaftsjahr 2004/2005 durch. 
 
Die Prüfung des Jahresabschlusses 2013/2014 hat zu keinen Beanstandun-
gen geführt. 
 
Mit Bericht vom 23. April 2014 hat das RPA die Ordnungsmäßigkeit und Rich-
tigkeit des Jahresabschlusses 2013/2014 der Verwaltungs- und Wirtschafts-
Akademie Braunschweig e. V. bestätigt. 
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Entsprechend § 156 Abs. 3 NKomVG fasst das RPA das Ergebnis der Prü-
fungen des Jahresabschlusses wie folgt zusammen: 
 
Prüfungsvermerk zum Jahresabschluss: 
 
Der seitens der Stadt im Sinne des § 128 Abs. 1 NKomVG nach den Grund-
sätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar und übersichtlich aufgestellte Jah-
resabschluss mit seinen Bestandteilen gemäß § 128 Abs. 2 NKomVG, be-
stehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz und Anhang sowie 
die dem Anhang gemäß § 128 Abs. 3 NKomVG beigefügten Bestandteile, 
entspricht nach pflichtgemäßer Prüfung den geltenden kommunalrechtlichen 
rechnungslegungsbezogenen Vorschriften (NKomVG und GemHKVO) und sie 
ergänzende Bestimmungen. 
 
Es bestehen keine Bedenken, dass der Rat der Stadt gemäß § 129 Abs. 1 
Satz 3 NKomVG über den Jahresabschluss beschließt und dem Oberbürger-
meister Entlastung erteilt. 

 
 
 
 
 
Braunschweig, 23. Januar 2015 
 
 
 
Stadt Braunschweig 
- Rechnungsprüfungsamt - 
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